
 

 

 
Bekanntmachung 

Es findet eine Sitzung des Rates der Stadt Wedel am Donnerstag, 30.01.2025 um 
19:00 Uhr, im Ratssaal des Rathauses (barrierefrei), Rathausplatz 3-5, 22880 Wedel statt. 
 

Tagesordnung: 
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Hogschlag 
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Erhalt der Kita Fährenkamp 
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Aktuelle Fragen der Einwohnerinnen und Einwohner 
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Öffentlicher Teil des Protokolls der Sitzung vom 19.12.2024 
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Nachbesetzung von Gremien 
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Ernennung und Amtseinführung der Bürgermeisterin 
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Verpflichtung eines neuen Ratsmitgliedes 
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Beauftragung einer Ausschreibung zum Carsharing durch die Stadtverwaltung 
(ANT/2024/029) 
Aufhebungsantrag der CDU Fraktion 
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Bebauungsplan Nr.76 "Rad- /Fußwegeverbindung Geestrand", 
Teilbereich 2 zwischen Schulauer Straße und Gorch-Fock-Platz hier: Satzungsbe-
schluss 
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Erweiterung der SKB Altstadtschule 
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Privilegierung von Veranstaltungen in Wedel 2025 
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Umbau und Sanierung der Steinberghalle mit einer Zuschauerkapazität von 500 Per-
sonen in zwei Bauabschnitten 

11 
 

Umbau und Sanierung der Steinbergehalle – Schenkung Beleuchtungsanlage durch 
den Sportclub Rist Wedel e.V. (SC Rist) 
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wechselstrom und wechselgas GmbH 
hier: Erweiterung des Gesellschaftszwecks 
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Öffentliche Mitteilungen und Anfragen 
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Bericht der Verwaltung 
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Öffentliche Anfragen 

 

Voraussichtlich nichtöffentlicher Teil 
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Grundstücksangelegenheit im Bereich Lindenstraße 

16 
 

Kita "Bekstraße" der Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung gGmbH; Refinanzie-
rung der Personalkosten 
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Nichtöffentliche Mitteilungen und Anfragen 
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Bericht der Verwaltung 

17.2 
 

Nichtöffentliche Anfragen 

 

Öffentlicher Teil 
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Unterrichtung der Öffentlichkeit 

 
gez. Julian Fresch F. d. R.: 
Stadtpräsident Kirsten Gragert 
 
 
 
 
Hinweis: 
Die öffentlichen Unterlagen zur Sitzung des Rates liegen ab Montag vor dem Sitzungstermin 
zur Einsichtnahme in der Stadtbücherei aus und können auf der Internetseite der Stadt Wedel 
www.wedel.de eingesehen werden. 
 

http://www.wedel.de


Fragen der Anwohner        Ratssitzung vom 19.12.24 

Von  Roland Schneider (in Vertretung der Anwohnerhaushalte, IG Hogschlag Mitgestalten) 

 

Thema: Bebauungsplan 27b „Hogschlag“1. Änderung „Teilbereich Ost“ 

 

 Zweite Nachfrage zu der Antwort auf Frage 2 - Punkt 3 der Frageliste vom 17.10.24 

zu den alten Fragen 9 und 11: (Vertragliche Situation und finanzielle Auswirkung auf die Stadt Wedel) 

  Es handelt sich nicht um eine vorhabenbezogenes B-Plan-Verfahren. Ist sich der Rat bewusst, dass es sich 

bei den zu überplanenden Flächen um mehrere Besitzer handelt, also nicht nur um die Firma Rehder? 

o Dazu müsste es dann einen Vertrag (mit mehreren Besitzern?) geben. Wie sieht der Vertrag aus, 

bzw. welche Auswirkungen hat der Vertrag auf die Stadt Wedel? 

o Haben alle übrigen Parteien außer der Fa. Rehder den Vertrag, die „Grundzustimmung nach den 

Grundsätzen zur Bodennutzung“ und zur „Infrastrukturabgabe“ unterzeichnet? 

o Wer darf den oder die Verträge einsehen? 

Die neue Antwort auf unserer Nachfrage vom 21.11. ist leider wieder ausweichend und zu formal 

(unverständlich) gehalten. Deshalb bitten wir nochmal um die Präzisierung zum Thema Verträge: 

Wiederholung der Frage: Bitte geben Sie uns eine Auflistung aller Verträge (abgeschlossen oder in 

Vorbereitung) mit Identifizierung von Thema/Inhalt. Insbesondere stellen Sie bitte klar wer mit 

wievielen Eigentümern nun wirklich Verträge abschließt. 

Konkret: 

 1. Vertrag - Verpflichtungserklärung: Mit wievielen Parteien wird er abgeschlossen? Bzw. wieviele 
 Verpflichtungserklärungen wird es geben? 

Eine Verpflichtungserklärung wird grundsätzlich von allen Eigentümern/ 
Planungsbegünstigten unterzeichnet.  Mit der Verpflichtungserklärung werden die 
Grundsätze der Bodennutzung in der Stadt Wedel anerkannt. 

 2. Kostenübernahmevertrag:  Mit wievielen Parteien wird er abgeschlossen? Bzw. wieviele 
 Kostenübernahmeverträge wird es geben? 

Es wurde ein Kostenübernahmevertrag geschlossen. Mit dem 
Kostenübernahmevertrag wird geregelt, wer die Kosten des Bebauungsplanverfahren 
trägt.   

 3. Städtebaulichen Verträge: Wieviele Verträge und zu welchem Zweck (Thema des Vertrages) 
 werden mit wievielen Eigentümern der Grundstücke geschlossen? 

Es werden städtebauliche Verträge mit allen Eigentümern/Planungsbegünstigten 
geschlossen. Voraussichtliche maßgebliche Inhalte: u.a. Infrastrukturabgabe, äußere 
und innere Erschließung, Errichtung von Wohnungen nach den Maßgaben der Sozialen 
Wohnraumförderung inkl. Benennungsrechte für die Stadt Wedel. 

 In diesem Zusammenhang: Decken die vertraglich festgelegten Infrastrukturabgaben alle Kosten der 
 äusseren Erschliesung ab und gibt es hierbei eine zeitliche Befristung? Bzw. gibt es Kosten, die nur 
 von der Stadt Wedel getragen werden? 

Die Eigentümer/Planungsbegünstigten sollen die ursächlichen Kosten und sonstigen 
Aufwendungen, die der Stadt Wedel für städtebauliche Maßnahmen entstehen […] 
übernehmen (siehe Grundsätze der Bodennutzung in der Stadt Wedel).  
Hinweis: Den Begriff „Infrastrukturabgabe“ gibt es so nicht.  
Zu den zu übernehmenden Kosten können und werden u.a., neben dem im 
Folgekostenkonzept festgelegten Folgekostensätze für die bauliche Herstellung von 



sozialer Infrastruktur, auch die Übernahme von Kosten für die Herstellung von 
Erschließungsanlagen gehören, solange dies dem Grundsatz der Angemessenheit 
entspricht. Die Kosten für die Arbeitszeit der Rathausmitarbeiter dürfen nicht an die 
Planungsbegünstigten weitergegeben werden.  

     
 4. Weitere Vertäge: Sind ander Verträge notwendig oder angedacht? 
    Nein. 

 
Bitte erklären Sie die juristisch verklausulierten Antworten zum Thema Einsichtnahme in eine für 

Bürger und Nichtjuristen verständlichen Form. 

Mitglieder der Gemeindevertretung und Mitglieder von Ausschüssen haben das Recht, die Arbeit 
der Gemeinde zu kontrollieren. Das steht in der Gemeindeordnung Schleswig-Holstein. Die 
Bürgermeisterin oder der Bürgermeister muss ihnen auf Anfrage Informationen geben und ihnen 
erlauben, in die Akten zu schauen. 
Es gibt jedoch eine Ausnahme: Wenn Gemeindevertreterinnen oder -vertreter bei einem Thema 
befangen sind, bekommen sie keine Informationen und keine Akteneinsicht. 
 
Darüber hinaus hat jeder Mensch und jede Organisation das Recht, Informationen zu bekommen, 
die von bestimmten Stellen in Schleswig-Holstein bereitgehalten werden. Das steht im 
Informationszugangsgesetz. Dabei muss jedoch darauf geachtet werden, dass die Interessen 
anderer, sowohl von der Öffentlichkeit als auch von Privatpersonen, geschützt werden. 
 

Konkret: 

 1. Gibt es neben Herrn Craemer noch andere Gemeindevertreter die zum Thema Einsichtnahme 
 ausgeschlossen werden sollen und gibt es noch andere Gemeindevertreter die zum Thema 
 Bauvorhaben Hogschlag möglicherweise befangene sind? 
 2. Welche Informationen stehen den normalen Bürgern der Stadt Wedel offen? 
 
Frage 1: Die Ratsmitglieder/bürgerliche Mitglieder in Ausschüssen, die Befangen sein könnten, sind 

verpflichtet, dies von sich aus mitzuteilen (§ 22 Abs. 4 Gemeindeordnung). Eine Überprüfung durch 

die Verwaltung erfolgt grundsätzlich nicht.  

Frage 2: Grundsätzlich stehen allen Personen alle Informationen zur Verfügung, außer es stehen 

öffentlich oder private Interessen entgegen. Mindestens die Informationen über 

Eigentumsverhältnisse und Namen von natürlichen Personen sind geschützte Daten. Welche 

Informationen im Einzelfall vorhanden oder geschützt sind, kann nicht allgemein beantwortet 

werden. Wenn Informationen begehrt werden, kann selbstverständlich ein Antrag nach dem 

Informationszugangsgesetz gestellt werden.  

 

 



 
 
Fachdienst Bildung, Kultur und Sport Stadt Wedel 
Eike Binge 04103/ 707 280 
 

         Wedel, 23.01.2025 

 

Anfrage Patrick Lempke (Elternvertreter Kita Lütt Hütt) 

Thema „Erhalt der Kita im Fährenkamp jetzt und über den 31.3.2025 hinaus“ 
Aktueller Stand von heute Vormittag: 

Laut Vermieter und Eigentümer sind alle Maßnahmen erledigt bzw. in Auftrag 
gegeben. Feuerschutztüren sind bestellt, Montag kommen Brandmeldeanlagen. 

Ganz kurz zur Geschichte: 

Auf dem Elternabend am 18.10., an dem die Schließung der Kita Lütt Hütt von der 
Stadt an die Eltern kommuniziert wurde, äußerte Herr Waßmann bereits, dass der 
Stadt bauliche Mängel seit längerem bekannt sind! Den Eltern gegenüber wurde 
seitens Frau Binge und Frau Fisauli-Aalto sowie anderen Ratsmitgliedern 
verschiedener Parteien seit dem Elternabend immer wieder versichert, dass alles für 
den Erhalt der Kita über den 31.3.2025 hinausgetan wird. 

Einen Tag (09.12.) nach der Bürgermeisterwahl kam es zu einem Besuch des 
Brandschutzgutachters vor Ort, um die Situation zu bewerten. 

Die Stadt Wedel hat am selben Tag bereits ein Schreiben mit einer internen 
Ordnungsverfügung unter dem Titel „Eklatante Sicherheitsmängel in der Kita Lütt 
Anhörung“ an die Kitaleitung übergeben mit dem Hinweis auf eine mögliche 
vorzeitige Schließung! Daraus resultiert die Frage, 

1. ob bei der Stadt tatsächlich der Wille vorhanden ist, die Kita im Fährenkamp 
zu erhalten und ob diese im Haushalt 2025 dementsprechend budgetiert ist? 

Antwort der Verwaltung: 
Die Beendigung des Kitabetriebes wurde durch die Entscheidung des 
Betreibers, die Kita nicht weiter zu betreiben, ausgelöst. Die Verwaltung hat 
von Beginn an deutlich gemacht, dass es das Ziel ist den Standort zu erhalten, 
wenn es einen Bedarf gibt. Ein Betriebskostenzuschuss ist im Haushalt 2025 
eingeplant. 

2. Welche Stelle der Stadt und oder des Kreises definiert einen genauen 
Maßnahmenplan zur abschließenden Mängelbeseitigung am Standort? 

Antwort der Verwaltung: 
Die Maßnahmen werden durch die Bauaufsicht, die Kitaaufsicht des Kreises 
und die Unfallkasse Nord definiert. Die umfänglichsten Anforderungen sind 
durch die UK Nord definiert, so dass hier voraussichtlich die Umsetzung der 
abschließenden Maßnahmen angezeigt werden müssen. 



 
 
Fachdienst Bildung, Kultur und Sport Stadt Wedel 
Eike Binge 04103/ 707 280 

 

3. Welche finanziellen Mittel und Ressourcen wird die Stadt bereitstellen, um die 
baulichen Maßnahmen in Zusammenarbeit mit dem Eigentümer kurzfristig 
umzusetzen (als Grundlage für den Start des Interessenbekundungs-
verfahrens)? 

Antwort der Verwaltung: 
Die Maßnahmen, die für die Instandsetzung des Standortes für eine Kita 
notwendig sind, haben einen erheblichen finanziellen Aufwand. Zum jetzigen 
Zeitpunkt kann über die Verteilung der Kosten (Stadt/ Vermieter) noch keine 
Aussage gemacht werden. 

4. Sollte es zu einer vorzeitigen Schließung kommen, wie wird sichergestellt, 
dass alle Kinder lückenlos betreut werden können? 

Antwort der Verwaltung: 
Alle Kinder können in der AWO- Kita IV betreut werden. 

5. Liegt die Bedarfsmeldung des Kreises Pinnebergs vor? Wenn nein, was tut die 
Stadt um diese zu erhalten? Wann ist damit zu rechnen? 
 

Antwort der Verwaltung:  
Stand heute (23.01.2025) liegt die Bedarfsmeldung vor und wird geprüft. 
 



 
 

  

RATSFRAKTION WEDEL 
 

 

Fraktionsvorsitzende          Stellvertr. Fraktionsvorsitzende 

Jan Lüchau     Mobil 0170-4100317                        Torben Wunderlich  
     jluechau@cdu-wedel.de                                              Anja Lembach 
     www.cdu-wedel.de                                                                          Fraktion@cdu-wedel.de 

TOP 3 Umbesetzung von Gremien 
zur Ratssitzung am 30.01.2025  
 
Die CDU-Fraktion bittet den Wedeler Rat, folgende Umbesetzungen zu beschließen: 
 

Funktion bisher neu

Mitglied Sabine Zedler Wolfgang Dutsch

Funktion bisher neu

Mitglied Christoph Matthiessen Sabine Zedler

Funktion bisher neu

Stellv. für Anja Lembach Julia Fisauli-Aalto Christian Freitag

Funktion bisher neu

Mitglied Jan Lüchau Hendrik Thomascheski

1. Stellvertreter/in Anja Lembach Reiner Helmke

2. Stellvertreter/in Hendrik Thomascheski Harald Teßmer

Planungsausschuss

Umwelt- Bau- und Feuerwehrausschuss

Schulleiterwahlausschuss

Sozialausschuss

 
 
 
Außerdem beantragt die CDU-Fraktion die Neubesetzung des Ausschussvorsitzes des 
Planungsausschusses: 
 
Ausschussvorsitz alt: Johanna Bergstein 
 
Ausschussvorsitz neu: Wolfgang Dutsch 
 
Wir bitten um Zustimmung. 
 
 
Jan Lüchau 
Fraktionsvorsitzender 



Als Anlage zum Antrag der CDU Fraktion, stellen wir mit Erlaubnis der Stadtsparkasse 
Wedel und der Stadtwerke Wedel  die jeweiligen Stellungnahmen zur Verfügung. 

 

 

Stellungnahme der Stadtwerke zum Antrag Bündnis90/ Grüne bzgl. Carsharing  

Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
wir nehmen Bezug auf das Thema Carsharing und den entsprechenden Antrag von 
Bündnis 90/Die Grünen. 
  
Die Stadtwerke Wedel haben sich am 07.03.2024 nach intensiven Vorgesprächen 
gegenüber der Carsharing-Initiative bereit erklärt, das Projekt in folgender Form zu 
unterstützen: 

1. Übernahme einer Ausfallbürgschaft für ein Elektrofahrzeug. 
2. Bereitstellung einer öffentlichen Ladesäule mit zwei Ladepunkten, sofern die 

Stadtwerke Wedel die Strombelieferung übernehmen. 
  
Unsere Unterstützung basiert auf zwei Bedingungen: 

1. Die Stadt Wedel und ihre städtischen Unternehmen engagieren sich aktiv für 
das Carsharing und tragen das Risiko gemeinsam. 

2. Die Stadtwerke Wedel werden nicht Vertragspartner des Vereins Dorfstromer. 
  
Zudem haben die Stadtwerke Wedel in den Vorgesprächen zwei wesentliche 
Herausforderungen verdeutlicht: 

1. Der personelle Aufwand für die Erfüllung der Vertragspflichten des Vereins 
Dorfstromer ist erheblich und kann von den Stadtwerken Wedel angesichts 
der Herausforderungen der Energiewende nicht geleistet werden. 

2. Unsere Kosten-Nutzen-Analyse hat gezeigt, dass wahrscheinlich weder der 
Betrieb des Carsharings noch der Betrieb der Ladesäule für das Carsharing 
kostendeckend sein wird. Die Stadtwerke Wedel rechnen mit einem 
Einmalaufwand von 10.000 bis 20.000 EUR für die Ladesäule und zusätzlichen 
laufenden Kosten von 2.000 bis 5.000 EUR. 

  
Wir sind weiterhin gerne bereit, das Projekt zu unterstützen, sofern die oben 
genannten Bedingungen erfüllt werden. 
 

 

 



Mit herzlichen Grüßen 

Jörn Peter Maurer 

Geschäftsführer 
 

_______________________________ 
  
Stadtwerke Wedel GmbH 
Gorch-Fock-Str. 2 
22880 Wedel 
www.stadtwerke-wedel.de 

  
Tel.:    0 41 03 - 805 

111 
    

Fax:    0 41 03 805 66 
305 

  
  
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Michael C. Kissig • Geschäftsführer: Jörn Peter 
Maurer 
Registergericht: AG Pinneberg HRB 5166 • Steuer-Nr: 21 18 296 20 915 
 

http://www.stadtwerke-wedel.de/


Stellungnahme der Stadtsparkasse zum Thema Carsharing 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir nehmen Bezug auf das Thema Carsharing und den gestrigen Artikel im WST 

dazu. Die dort getroffenen Aussagen bezüglich des Projekts Carsharing sind dort 

leider unvollständig wiedergegeben. 
Unsere Zusage einer Ausfallbürgschaft für das Projekt beruht auf zwei Bedingungen: 
Zum einen haben wir unsere Teilnahme immer davon abhängig gemacht, dass 

sowohl die Stadtwerke als auch die Stadt sich selbst an jeweils einem Auto 

beteiligen. Zum anderen haben wir von Anfang an klargestellt, dass wir nicht 

Vertragspartner für den Verein Dorfstromer sein werden. 
Unseres Erachtens bedarf es dazu eines weiteren Vereins, der dieses 

Vertragsverhältnis eingeht und in dem Privatleute und Unternehmen Mitglied werden 

können. Soweit wir wissen, sind derzeit beide Bedingungen nicht erfüllt, sodass 

aktuell eine Förderung durch uns als Stadtsparkasse Wedel nicht infrage kommt. 
Abschließend möchten wir darauf hinweisen, dass wir uns gemeinsam mit den 

Stadtwerken mit einer Kosten-Nutzen-Analyse beschäftigt haben. Unseres 

Erachtens ist das Konzept in Wedel nicht kostendeckend zu betreiben. 
Trotzdem sind wir gerne weiterhin bereit, ein Fahrzeug mittels Ausfallbürgschaft zu 

fördern, sofern die o.g. beiden Bedingungen erfüllt wären 
Mit besten Grüßen aus der Stadtsparkasse 
  
Juliane Oehler 
Referentin Unternehmenskommunikation 
  
Stadtsparkasse Wedel 
Gorch-Fock-Str. 2 
22880 Wedel 
  
Tel: 04103 966 131 
E-Mail: juliane.oehler@sparkasse-wedel.de 
Internet: www.sparkasse-wedel.de 
  
------------------------------------------------------- 
Stadtsparkasse Wedel 
Gorch-Fock-Str. 2, 22880 Wedel 
Amtsgericht Pinneberg, HRA 4075 
USt.-Ident-Nr.: DE 134798471 
Anstalt des öffentlichen Rechts 
Vorstand: 
Marc Cybulski (Vorsitzender), 
Florian Graßhoff 
Vorsitzender des Verwaltungsrates: 
Norbert Weller i.V. 
------------------------------------------------------- 
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STELLUNGNAHME, 26.1.25 

Begründung der Ablehnung des Aufhebungsantrags der CDU hinsichtlich der Beauftragung 
einer Ausschreibung zum Carsharing durch die Stadtverwaltung (ANT/2024/029) 

Der Aufhebungsantrag der CDU-Fraktion für den Rat (30.01.2025) ist gegenstandslos, da 
ausschließlich der Antragstext ANT/2024/029 im UBFA (5.12.24) beschlossen wurde  

Die CDU-Fraktion verkennt, dass nur der Antragstext – nicht die Begründung – beschlossen wurde:  
In der UBFA-Sitzung vom 5. Dezember 2024 wurde mit den Stimmen von SPD, FDP und Bündnis 
90/Die Grünen (6 Ja / 3 Nein (CDU) / 1 Enthaltung (WSI)) ein Antrag von Bündnis 90/Die Grünen 
angenommen, der vorsieht, dass die Verwaltung eine Ausschreibung für zwei öffentliche Stellplätze 
für zwei stationsgebundene Elektro-Carsharing Fahrzeuge durchführt. Diese sollen anschlussfähig 
für 22KW-Ladesäulen der Stadtwerke Wedel sein. Geplant wird mit einer Laufzeit für die 
Carsharing-Konzessionen von acht Jahren.  

In der Sitzung war unstrittig, dass die Ermöglichung von Carsharing wünschenswert ist. Ein Punkt in 
der Diskussion bezog sich auf die Attraktivität verschiedener Carsharing-Modelle. Es wurde die 
Befürchtung geäußert, dass ein stationäres Modell weniger attraktiv sein könnte als „Free Floating“ 
(stationsungebundenes Carsharing). Dem kann entgegnet werden, dass das Büro ARGUS in seiner 
speziell für Wedel entwickelten Potentialanalyse das stationäre Modell für geeigneter für Wedel 
hält.  

Im am 06. April 2023 vom Rat fast einstimmig (33 Ja / 0 Nein / 1 Enthaltung) beschlossenen 
Mobilitätskonzept widmet sich der Handlungsbaustein 11 der „Expansion CarSharing“. Das von 
ARGUS entwickelte Mobilitätkonzept kommt zu dem Schluss, dass Carsharing in Wedel nachhaltige 
Mobilität fördert. Zur Umsetzung des Mobilitätskonzeptes ist vorgesehen: „Das stationsgebundene 
CarSharing-Angebot in Wedel wird gezielt mit aktiver Unterstützung der Stadt ausgebaut.“ Das 
umfasst explizit auch die „Ausweisung von CarSharing-Stellplätzen“.1 

Insofern stellt der vom UBFA am 5.12.24 beschlossene Antrag „Beauftragung der Verwaltung, eine 
Ausschreibung für Carsharing durchzuführen“ von Bündnis 90/Die Grünen nichts weiter dar als 
den Anstoß, die Umsetzung eines sehr, sehr kleinen Teils der vor fast zwei Jahren beschlossenen 
insgesamt 15 Handlungsbausteine des Mobilitätskonzeptes vorzubereiten. Die Frage ist nun: 

Wie könnte die Umsetzung ins Werk gesetzt werden? Prinzipiell sind zwei Modelle denkbar: 

1. Ein städtisches Modell: Die Stadt ist Vertragspartnerin eines Carsharing-Anbieters; die Stadt 
ist aktiv eingebunden, die Stadtwerke betreiben die Ladesäulen für E-Carsharing-Fahrzeuge 

2. Ein privates Modell: Unternehmen, Vereine oder andere juristische Personen sind Vertrags-
partner eines Carsharing-Anbieters; die Stadt ist mehr oder weniger eingebunden, je nach-
dem, ob sie öffentliche Flächen zur Verfügung stellt oder auch die Stellplätze privat wären. 

In ihrem Aufhebungsantrag behauptet die CDU, dass in der UBFA-Sitzung am 5.Dezember 2024 
durch Mitglieder der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen nachweislich falsche Fakten dargelegt wurden, 
und dass diese fehlerhaften Darstellungen das Abstimmungsverhalten der Ausschussmitglieder 
möglicherweise erheblich beeinflusst hätten; eine realistische und ausgewogene Darstellung des 
Sachverhalts sei in der Sitzung völlig abhandengekommen. Die CDU-Fraktion betont, sie stelle sich 

 
1 h#ps://www.wedel.de/rathaus-poli4k/stadtverwaltung/stadtentwicklung/wedeler-mobilitaetskonzept 



mit diesem Antrag nicht grundsätzlich gegen ein Carsharing-Angebot für Wedel, es müsse nur 
sichergestellt sein, dass für die Stadt Wedel kein finanzieller Schaden entsteht. 

Eine Frage stellt sich hier: Welches Carsharing-Modell strebt die CDU eigentlich an? Eine 
Verschiebung auf rein private Initiative (einschließlich der Stellplätze) wird weder dem – von der 
CDU mitbeschlossenen – Mobilitätskonzept noch den Aussagen der designierten CDU-
Bürgermeisterin vor der Wahl gerecht.  
Völlig offen ist, wer diese Variante vorantreiben sollte. Bisher wurde das Carsharing-Projekt fast 
ausschließlich von einer ehrenamtlich engagierten Carsharing-Gruppe im Rahmen von „Wedel im 
Wandel“ vorangebracht:  
Die Ehrenamtlichen erarbeiteten ein detailliertes Konzept (vorgestellt im UBFA am 5. September 
2024), führten zahlreiche Gespräche und erhielten im März 2024 Bürgschaftszusagen für je ein E-
Fahrzeug, bereitgestellt von Dorfstromer e.V, von Stadtsparkasse und Stadtwerken, die an 
bestimmte Bedingungen geknüpft waren, nämlich dass die Stadt Wedel sich gemeinsam mit den 
genannten Unternehmen für das Carsharing engagiert und u.a. das Risiko geteilt wird. Dabei handelt 
es sich in diesem Fall u.a. um eine Bürgschaft der Stadt Wedel. Dorfstromer e.V. erwartet für drei 
Jahre einen Mindestumsatz von 870 € je Monat und Fahrzeug als Zahlungseingang. Falls die zwei 
angedachten Carsharing E-Fahrzeuge in einem Jahr keinerlei Einnahmen erzielten (Totalausfall), 
würden die Stadt, die Stadtsparkasse und die Stadtwerke mit jeweils 6.960 Euro Beteiligung belastet. 
Bis heute ist es aber laut Dorfstromer e.V. noch nie vorgekommen, dass ein Standort dauerhaft im 
Minus lag. 

Auf diese Bedingungen bezieht sich die CDU in ihrem Aufhebungsantrag.  
Es muss jedoch auseinandergehalten werden, was mit ANT/2024/029 beantragt wurde, und was die 
Umsetzung des Konzepts mit Dorfstromer e.V. betrifft. Die Ausschreibung von zwei Plätzen – wie 
durch den Antrag beschlossen – ist ergebnisoffen, beinhaltet also nicht, dass ein Vertrag mit 
Dorfstromer e.V. abgeschlossen wird. Die Stadt soll allgemein ausschreiben, dabei sollen keine 
Kosten entstehen; es müssen nur zwei Stellplätze bereitgestellt werden. Ein Vertragspartner ist 
dadurch gerade nicht festgelegt. 

Insofern ist der Antrag ANT/2024/029 der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen korrekt formuliert. Es 
wurde dort weiterhin beantragt, dass die Stadt Wedel die Konzessionen vergibt und ausschließt, 
dass für die Stadt Folgekosten entstehen. Die Einhaltung dieser Bedingung ist bei einer 
Ausschreibung ohne weiteres möglich. Die vermeintliche Grundlage für den Aufhebungsantrag der 
CDU, der sich auf – angeblich verschwiegene – finanzielle Risiken bezieht, ist damit objektiv nicht 
gegeben. 

Folgekosten können dann entstehen, wenn eine Entscheidung zugunsten von Dorfstromer e.V. 
unter aktiver Beteiligung der Stadt getroffen wird. Dies setzt allerdings einen entsprechenden 
Beschluss voraus. Eine Beschlussvorlage hierzu sollte eigentlich von der Verwaltung nach der 
Präsentation zu Dorfstromer e.V. im UBFA am 5.9.24 vorbereitet werden, was bis dato aber nicht 
erfolgt ist.  
Auch wenn im Antragstext der Verein Dorfstromer gar nicht angesprochen ist (ANT/2024/029), hält 
die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen es prinzipiell für eine gute Lösung, mit einem Verein zu 
kooperieren, der sich geteilter E-Mobilität verschrieben hat. Das Konzept von Dorfstromer e.V. läuft 
bereits in vielen Gemeinden reibungslos und erfolgreich. Das Angebot ist mit einem Mitgliedsbeitrag 
von 8 € je Monat für Familien (Single 5 €) und 6 € je Stunde inklusive 250 gefahrener Kilometer sehr 
kostengünstig und für viele leistbar – für uns eine wichtige Grundvoraussetzung auch für Wedel. 

Nach der Konzeptvorstellung zu Dorfstromer e.V. im UBFA am 5. September 2024 teilte die stellv. 
Bürgermeisterin Fisauli-Aalto zum weiteren Vorgehen folgendes mit (UBFA-Protokoll, 5.9.24, S. 5): 
„Auf Nachfrage der Vorsitzenden teilt Frau Fisauli-Aalto zum weiteren Vorgehen mit, dass die 
Verwaltung zunächst geeignete Flächen für das Carsharing auswählen muss. Für die öffentlichen 
Flächen ist nach den gesetzlichen Bestimmungen für die Bewirtschaftung mit Carsharing ein 
Wettbewerb durchzuführen. Für dieses Verfahren und auch für die weiteren Schritte schlägt sie eine 
Arbeitsgruppe vor. Vorab ist die Finanzierung zu sichern, für eine finanzielle Beteiligung durch die 
Stadt Wedel sind entsprechende Beschlüsse zu fassen.“  



Da bis Dezember keine weiteren Schritte durch die Verwaltung erfolgt waren, wurde die 
Vorbereitung einer Ausschreibung von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen beantragt. Der 
Einsetzung einer Arbeitsgruppe – so wie von der designierten Bürgermeisterin vorgeschlagen – steht 
dadurch nichts im Wege.  

Der Aufhebungsantrag der CDU-Fraktion für den Rat (30.01.2025) ist somit gegenstandslos, da 
ausschließlich der Antragstext ANT/2024/029 im UBFA (5.12.24) beschlossen wurde. Die CDU 
Fraktion sollte eigentlich darüber in Kenntnis sein, dass Ausschüsse Anträge beschließen und nicht 
Begründungstexte.  
Und: Anstatt via Aufhebungsantrag alles auf Anfang zu setzen, damit das ehrenamtliche Engagement 
zu entwerten und die Umsetzung des Mobilitätskonzepts weiter zu verzögern, hält es die Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen für zielführender, die mehr als zweijährige Vorarbeit der Ehrenamtlichen zu 
nutzen und entsprechend des beschlossenen Antrags ANT/2024/029 vorzugehen. 

Sollte aufgrund der Ergebnisse einer Ausschreibung eine aktive städtische Kooperation mit 
Dorfstromer e.V. erwogen werden, z.B. weil kommerzielle Anbieter nicht an einer Ausweitung ihrer 
Geschäftstätigkeit nach Wedel interessiert sind, erfordert dies weitere Beschlüsse, in denen die 
Bedingungen von Stadtwerken und Stadtsparkasse entsprechend adressiert sein müssten. Ein 
solches Engagement würde (voraussichtlich überschaubare, s.o.) finanzielle Risiken bergen, wenn 
Stadt, Stadtsparkasse und Stadtwerke sich das Risiko teilten. Für weitere Schritte wäre es nötig, dass 
sich Verwaltung, Stadtsparkasse und Stadtwerke und ggf. Dorfstromer e.V. an einen Tisch setzten, 
um sich auf ein Vorgehen zu verständigen. Das Beratungsergebnis sollte in einer entsprechenden 
Beschlussvorlage für den Rat münden, denn die Politik hat transparent und öffentlich darüber zu 
entscheiden, ob der Weg zum Carsharing in Wedel mit Dorfstromer e.V. beschritten wird. 

Allgemein wäre es gut zu wissen, wie städtisches Engagement zur Förderung von Carsharing konkret 
aussehen soll. Die Umsetzung des Projekts kann nicht an die Ehrenamtlichen delegiert werden, die 
bereits sehr viel Vorarbeit geleistet haben.  

Warum soll in Wedel nicht gehen, was in vielen Gemeinden funktioniert? Die Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen hatte im ANT/2024/029) konkret Kontakte zu einer solchen Gemeinde vermittelt und 
eine Bündelung von Expertise angeboten. Es muss endlich vorangehen! 

 

Für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen: Petra Kärgel (UBFA), Petra Goll (PLA) 

 

 

 

 



 

 

Anfrage zu TOP Ö 11 der Ratssitzung am 30.01.2025 – Schenkung einer Beleuchtungsanlage durch 
den SC Rist   

 

In der Beschlussvorlage zur Schenkung einer neuen Beleuchtungsanlage in der Steinberghalle durch 
den SC Rist ist auf Seite 3 zu lesen: 

„Die Gewährleistung beträgt zwei Jahre für Elektroinstallation gemäß VOB/B. 

Die Übernahme der Kosten für den Ab- und Aufbau der Beleuchtungsanlage erfolgen durch den 
SC Rist innerhalb des Gewährleistungszeitraums. Die Kosten werden auch dann getragen, 
wenn innerhalb der Gewährleistungszeit mit der Maßnahme begonnen worden ist und der 
Zeitraum der eigentlichen Sanierungsphase den Gewährleistungszeitraum überschreitet.“ 

Da die Beleuchtungsanlage im April 2025 zur Verfügung stehen muss, müsste sie spätestens in dem 
Monat abgenommen werden, sodass der 2-jährige Gewährleistungszeitraum beginnt. Er endet also 
spätestens mit Ablauf des Monats April 2027. Gemäß dieser Vorgabe müsste also der Abbau der 
Beleuchtungsanlage für die Umsetzung des 2. Bauabschnitts bereits im April 2027 beginnen, damit 
die zusätzlichen Kosten für die Beleuchtung im Rahmen der Sanierungsphase vom SC Rist getragen 
werden. 

In dem Zusammenhang stellen sich uns folgende Fragen: 

1. Ist es realistisch darstellbar, bereits im April 2027 mit der Demontage der neuen 
Beleuchtungsanlage zu beginnen, damit der 1. Bauabschnitt begonnen werden kann? Finden 
im April nicht noch Liga-Spiele des SC Rist statt, die dieses unmöglich machen würden?  

2. Ist es richtig, dass die Stadt die Kosten und das Risiko für die Demontage der 
Beleuchtungsanlage tragen muss, wenn der Termin April 2027 – gleich aus welchen Gründen 
– nicht gehalten werden kann? 

3. Wie verhält es sich mit der Gewährleistung für die Beleuchtungsanlage nach der 
Hallensanierung? Geht das Risiko auf die Stadt über, die dann eventuell entstandene 
Schäden an der Anlage auf eigene Kosten beheben muss? 

4. Wie hoch schätzt die Stadt die Kosten für den Ab- und Aufbau der Beleuchtungsanlage sowie 
deren Einlagerung? 

5. Was sieht die Vereinbarung mit dem SC Rist vor, falls es Vorbehalte seitens des 
Brandschutzprüfers gibt oder weitere Auflagen erforderlich werden, die die Einhaltung des 
Zeitplanes verhindern? 

 

Wir bitten um Beantwortung der Fragen möglichst vor der Ratssitzung am 30.01.2025. 

 

Wedel, 28.01.2025 

Dagmar Süß  

Fraktionsvorsitzende der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 



Fachdienst Gebäudemanagement 

 

An
tw

or
t 

Li
ch

ta
nl

ag
e 

FD
 2

-1
0.

do
cx

 

Seite 1 von 2 

 

FD 2-10          Wedel, 29.01.2025 
FDL – Eva Schlensok   
 
 
Anfrage zu TOP Ö 11 der Ratssitzung am 30.01.2025 – Schenkung einer 
Beleuchtungsanlage durch den SC Rist  
 
1. Ist es realistisch darstellbar, bereits im April 2027 mit der Demontage der neuen 
Beleuchtungsanlage zu beginnen, damit der 1. Bauabschnitt begonnen werden kann? 
Finden 
im April nicht noch Liga-Spiele des SC Rist statt, die dieses unmöglich machen würden? 
 
Hiermit nehmt der FD 2-10 wie folgt Stellung: 
Die Verwaltung geht davon aus, dass mit der Anfrage Nr.1 man von dem Beginn der 
Sanierungsarbeiten im April 2027 ausgeht. Der Start der Baumaßnahme ist in erster Linie an 
die Haushaltsfreigabe gekoppelt und in der zweiten Linie von dem Spielablauf der 
Bundesliga. Sobald es absehbar ist, dass der Haushalt genehmigt wird, wird man sich mit 
der Schule als auch dem SC Rist über den Start der Arbeiten im Detail verständigen. 
Grundsätzlich peilt man jeweils den Start der Arbeiten für Mitte April des jeweiligen 
Sanierungsjahres an.  
 
2. Ist es richtig, dass die Stadt die Kosten und das Risiko für die Demontage der 
Beleuchtungsanlage tragen muss, wenn der Termin April 2027 – gleich aus welchen 
Gründen– nicht gehalten werden kann? 
 
Hiermit nehmt der FD 2-10 wie folgt Stellung: 
Die Übernahme der Kosten für den Ab- und Aufbau der Beleuchtungsanlage erfolgen durch 
den SC Rist innerhalb des Gewährleitungszeitraums. Die Kosten werden auch dann 
getragen, wenn innerhalb der Gewährleistungszeit mit der Maßnahme begonnen worden ist 
und der Zeitraum der eigentlichen Sanierungsphase den Gewährleitungszeitraum 
überschreitet. 
 
Sollten man mit den Maßnahmen außerhalb des Gewährleitungszeitraums starten, muss die 
Stadt die Kosten dafür tragen, da die Beleuchtungsanlage als Eigentum ab Abnahme und 
Mängelfreimeldung der ersten Montage auf die Stadt Wedel übergeht. Es gibt keine 
rechtliche Handhabung her, den SC Rist für diese Kosten zu verpflichten.  
 
3. Wie verhält es sich mit der Gewährleistung für die Beleuchtungsanlage nach der 
Hallensanierung? Geht das Risiko auf die Stadt über, die dann eventuell entstandene 
Schäden an der Anlage auf eigene Kosten beheben muss? 
 
Hiermit nehmt der FD 2-10 wie folgt Stellung: 
Die Abnahme für die erste Montage der Beleuchtungsanlage erfolgt durch eine PVO-, 
DEKRA- oder TÜV- Prüfer auf Kosten des SC Rist. Dieser wird auch vom SC Rist beauftragt.  
 
Die Abnahme für die zweite Montage der Beleuchtungsanlage nach der Hallensanierung 
erfolgt durch eine PVO-, DEKRA- oder TÜV- Prüfer auf Kosten der Stadt Wedel. Diese 
Abnahme muss im Zusammenhang mit den ges. Elektro Installationsmaßnahme erfolgen. 
Sie ist ein Bestandteil der Sanierungsmaßnahmen und wird von der Stadt Wedel getragen. 
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4. Wie hoch schätzt die Stadt die Kosten für den Ab- und Aufbau der Beleuchtungsanlage 
sowie deren Einlagerung? 
 
Hiermit nehmt der FD 2-10 wie folgt Stellung:  
 
Die Übernahme der Kosten für den Ab- und Aufbau der Beleuchtungsanlage erfolgen durch 
den SC Rist innerhalb des Gewährleitungszeitraums. Die Kosten werden auch dann 
getragen, wenn innerhalb der Gewährleistungszeit mit der Maßnahme begonnen worden ist 
und der Zeitraum der eigentlichen Sanierungsphase den Gewährleitungszeitraum 
überschreitet. 
 
Sollten die Sanierungsmaßnahmen nach April 2027 starten, müssen diese Kosten 
tagesaktuell geschätzt werden. Die Verwaltung geht von ca. 15.000,00€ aus. 
 
5. Was sieht die Vereinbarung mit dem SC Rist vor, falls es Vorbehalte seitens des 
Brandschutzprüfers gibt oder weitere Auflagen erforderlich werden, die die Einhaltung 
des Zeitplanes verhindern? 
 
Hiermit nehmt der FD 2-10 wie folgt Stellung: 
In der UBF Sitzung vom 07.11.2024 wurde bereits die Frage durch die Fraktionen Bündnis 
90/Die Grünen an den SC Rist gestellt. SC Rist hat bis jetzt noch keine Stellung dazu 
genommen. Es liegt keine Vereinbarung vor.  
Falls Auflagen durch den Brandschutzprüfer erfolgen, müssen sie erfüllt werden. Sollte es 
zu einer Bauverzögerung kommen, werden alle am Baubeteiligte einbezogen.  
 
6.Gibt es seitens der Verwaltung Überlegungen, wie der geplante Zeitplan für die 
Sanierung der Halle eingehalten werden kann und wenn ja welche? 
 
Hiermit nehmt der FD 2-10 wie folgt Stellung: 
Die zeitliche Vorstellung für die Maßnahme können sie der BV/2024/130 und deren Anlage  
Mögliche Bauabschnitte und Kosten.  
 
7.Plant die Stadt beispielsweise Gewerke, die ihre Termine während der 
Umbaumaßnahmen nicht einhalten können, mit einer Konventionalstrafe zu belegen? 
 
Hiermit nehmt der FD 2-10 wie folgt Stellung:  
Die Sanierungsmaßnahmen Steinberghalle unterliegt der Vergabe- und Vertragsordnung für 
Bauleistungen (VOB). Jegliche Sanktionierungsmaßnahmen unterliegen der VOB. 
Eine genaue Taktung der Gewerke erfolgt im Zuge der weiteren Planung, mit den Ziel die 
Bauleistung im Zeitfenster zu erbringen.  
 
 



  
RATSFRAKTION WEDEL 

Schriftliche Anfrage zum Personal & Stellenplan 
zur Ratssitzung am 30.01.2025 

Die oben genannten Fraktionen bitten um Beantwortung folgender Fragen zu den Fraktionssitzungen vor 
dem nächsten HFA: 

1.	 zum Personal 
Welche Pläne hat die Verwaltung hinsichtlich der Organisationsentwicklung (Maßnahme 2 des 
Haushaltsbegleitbeschlusses) mit Personalbemessung und kritischer Betrachtung der derzeitigen 
Aufgaben? 

a. Findet eine Priorisierung der zu betrachtenden Fachdienste statt? Wenn ja, nach welchen 
Kriterien erfolgt diese? 

b. Wird die Organisationsentwicklung intern oder extern erbracht? 

2.	 zur Kooperation mit dem Kreis 
Bei welchen weiteren Aufgaben ist es denkbar, statt sie wie bisher mit städtischem Personal künftig in 
Kooperation mit dem Kreis zu erledigen, wie es bereits mit der Vollstreckung und der Telefonzentrale 
funktioniert? Hier wären unter Umständen Einsparungen der Personalkosten ohne Leistungsreduzierung 
möglich, da viele kostenintensive Risiken auf den Kreis übergingen.  

3. zum Stellenplan 

Besteht die Möglichkeit, im Stellenplan zeitnah und künftig zusätzlich zur reinen Funktionsbezeichnung 
eine konkrete Stellenbeschreibung zu ergänzen? Nur so ist nachzuvollziehen, welche Aufgaben von den 
einzelnen Stellen erledigt werden. Die Funktionsbezeichnung allein (Tariflich Beschäftigte/r oder 
Amtsbezeichnung) ist für einen solchen Aufgabenüberblick nicht ausreichend. 

Begründung 

Begründung erfolgt mündlich. 

Mit Dank und freundlichen Grüßen  

Angela Drewes 
Fraktionsvorsitzende der WSI

Nina Schilling 
Fraktionsvorsitzende der FDP

Jan Lüchau 
Fraktionsvorsitzender der CDU



öffentlich Antrag 
 

Geschäftszeichen 
3-103 gt. 

Datum 
20.01.2025 ANT/2025/003 

 
Beratungsfolge Zuständigkeit Termine 
Rat der Stadt Wedel Entscheidung 30.01.2025 

 
Beauftragung einer Ausschreibung zum Carsharing durch die 
Stadtverwaltung (ANT/2024/029) 
Aufhebungsantrag der CDU Fraktion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage/n 
 

1 Aufhebungsantrag_CDU-Fraktion_Update.25 
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RATSFRAKTION WEDEL 
Aufhebungsantrag der CDU Fraktion zur Sitzung des Rates der Stadt Wedel am 
30.01.2025 

Betrifft: 
ANT/2024/029 Carsharingausschreibung durch die Stadtverwaltung 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir als CDU-Fraktion beantragen hiermit die Aufhebung des Beschlusses für den Antrag 2024/029 zur 
Beauftragung einer Ausschreibung zum Thema Carsharing. 

Begründung: 
In der Sitzung  des Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss (UBF)am 05.12.2024 wurden durch Mitglieder 
der Fraktionen Bündnis 90/ Die Grünen, nachweislich falsche Fakten dargelegt. Diese fehlerhaften Darstellungen 
haben das Abstimmungsverhalten der Ausschussmitglieder möglicherweise erheblich beeinflusst. Eine 
realistische und ausgewogene Darstellung des Sachverhalts ist in der Sitzung bedauerlicherweise völlig 
abhandengekommen. 

Insbesondere möchten wir betonen, dass die Beteiligung der Stadtwerke Wedel und der Stadtsparkasse Wedel an 
einem möglichen Carsharing-Projekt nicht bedingungslos erfolgt. Vielmehr sind folgende Verpflichtungen mit der 
Umsetzung verbunden: 

• Die Stadt Wedel müsste sich mit einer Bürgschaft und der Übernahme der Kosten für ein Fahrzeug aktiv in
das Vorhaben einbringen.

• Es wäre erforderlich, ein Organ – möglicherweise in Form eines Vereins – zu schaffen, welches die 
Bürgschaftsverpflichtungen übernimmt, falls durch eine zu geringe Nutzung des Carsharing -
Angebotes Kosten entstehen.

Die in den Stellungnahmen der Stadtsparkasse und der Stadtwerke Wedel enthaltenen Bedenken und Sorgen sind 
unserer Ansicht nach ernst zu nehmen. Wir fordern daher alle Beteiligten auf, diese Dokumente gründlich zu 
lesen und in ihre Überlegungen einzubeziehen. 
Die CDU-Fraktion stellt sich mit diesem Antrag nicht grundsätzlich gegen ein Carsharingangebot für unsere Stadt, es 
muss nur sichergestellt sein, dass für die Stadt Wedel kein finanzieller Schaden entsteht. 

Wir bitten um Zustimmung zu unserem Aufhebungsantrag. 

Mit freundlichen Grüßen 
Janik Schernikau, Hendrik Thomascheski, Christoph Matthiessen, Torben Wunderlich 
für die CDU-Fraktion Wedel 
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öffentlich 
 
Verantwortlich: 
Fachdienst Stadt- u. Landschaftsplanung 

 
 

BESCHLUSSVORLAGE 

 
Geschäftszeichen 
2-61/TK 

Datum 
28.08.2024 BV/2024/075 

 
Beratungsfolge Zuständigkeit Termine 
Planungsausschuss Vorberatung 14.01.2025 
Rat der Stadt Wedel Entscheidung 30.01.2025 

 
Bebauungsplan Nr.76 "Rad- /Fußwegeverbindung Geestrand", 
Teilbereich 2 zwischen Schulauer Straße und Gorch-Fock-Platz hier: 
Satzungsbeschluss 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Der Rat beschließt,  
 

1. die während der Auslegung gem. § 3 Abs. 1 und 2 BauGB von der Öffentlichkeit abgegebenen 
Stellungnahmen und von den Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 
Abs. 1 und 2 BauGB abgegebenen Stellungnahmen entsprechend dem Vorschlag der 
Verwaltung zu berücksichtigen, teilweise zu berücksichtigen oder nicht zu berücksichtigen,  

2. den Bebauungsplan Nr. 76 „Rad-/Fußwegeverbindung Geestrand“, Teilbereich 2 zwischen 
Schulauer Straße und Gorch-Fock-Platz, bestehend aus Planzeichnung (Teil A) und Text 
(Teil B) und  

3. die Begründung des Bebauungsplans zu billigen.  
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Fortsetzung der Vorlage Nr. BV/2024/075 

Ziele 
 

1. Strategischer Beitrag des Beschlusses 
(Bezug auf Produkt / Handlungsfeld / Oberziele) 
 
Handlungsfeld 3: 
Wedel hat einen ausgewogenen Verkehrsmix 
 
2. Maßnahmen und Kennzahlen für die Zielerreichung des Beschlusses 
 
Darstellung des Sachverhaltes 
 

Mit der stadtentwicklungs- bzw. verkehrspolitischen Entscheidung im Jahr 2003, die südliche 
Trassenführung der Altstadtumfahrung der Bundesstraße 431 (B 431) aufzugeben, eröffnete sich die 
Möglichkeit, die in mehreren Bebauungsplänen festgesetzte Straßentrasse zu überplanen. Mit der 
Aufgabe der Straßenplanung ist die Möglichkeit eine durchgängige Fuß- und Radwegeverbindung von 
der Holmer Straße/Lüllanden bis zur Gorch-Fock-Straße herzustellen entstanden.  
   
Insbesondere vor dem Hintergrund der generellen Förderung des Fahrradverkehrs stellt die Trasse 
eine Alternative zur Führung des Radverkehrs über die B 431 durch den Altstadtbereich Wedels dar. 
Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens in diesem Bereich kommt es regelmäßig zu Konflikten 
zwischen dem Motorisierten Individualverkehr (MIV) sowie dem Fuß- und Radverkehr. Diese 
Konflikte werden durch den geplanten Fuß- und Radweg entschärft und eine konfliktarme 
Alternative geschaffen. Mit der ergänzenden Anbindung des geplanten Fuß- und Radwegs an die 
Schulstraße wird neben einer Anbindung in Richtung Norden vor allem ein sicheres Angebot für den 
Schüler*innenverkehr zur Altstadtschule erreicht.  
 

Die durch das Ingenieurbüro „SBI“ erstellte Vorplanung wurde in der Sitzung des 
Planungsausschusses am 03.05.2022 vorgestellt und bildet die Grundlage für die Festsetzungen des 
Bebauungsplans.  
 

Alle erforderlichen Verfahrensschritte wurden durchgeführt. Die Stellungnahmen aus den 
Bürgerbeteiligungen sowie aus der Behördenbeteiligungen wurden teilweise berücksichtigt, nicht 
berücksichtigt bzw. zur Kenntnis genommen. Sie haben aber zu keiner Änderung des 
Bebauungsplanentwurfes geführt, sodass der Bebauungsplan als Ergebnis dieses Verfahrens nun als 
Satzung beschlossen werden kann.  
 
Begründung der Verwaltungsempfehlung 
 

Die Verwaltung unterstützt die Beschlussfassung des Bebauungsplans, um die geplante städtische 
Führung eines Fuß- und Radweges entlang des Geestrandes in Richtung nordwestlichem 
Stadteingang perspektivisch umsetzen zu können.  
 
Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen 
 

Die Realisierung dieses Fuß- und Radwegs ist ohne den Satzungsbeschluss dieses Bebauungsplans 
nicht möglich. Finanzielle Auswirkungen hat diese Beschlussfassung nicht. 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen:  ja  nein 
 
 

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 21.02.2019 zum Handlungsfeld 8 (Finanzielle Handlungsfähigkeit) 
sind folgende Kompensationen für die Leistungserweiterung vorgesehen: 
(entfällt, da keine Leistungserweiterung) 
 
 

 
Anlage/n 
 

1 2024-09-02_BP_76_II_PlanZ_Satzungsbeschluss_(NUR DIGITAL) 
2 2024-09-02_BP_76_II_Begründung_Satzungsbeschluss_(NUR DIGITAL) 
3 2024-11-05_Abwägung_Satzungsbeschluss_anonym_(NUR DIGITAL) 
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1 Allgemeines 

1.1 Rechtsgrundlagen  

Dem Bebauungsplan liegen zugrunde,  

  das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 

2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 

(BGBl. 2023 I Nr. 6) geändert worden ist,  

  die Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO) in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), die durch Artikel 2 

des Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 6) geändert worden ist,  

  die Landesbauordnung Schleswig-Holstein (LBO) in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 6. Dezember 2021 (GVOBl. 2021, 1422) sowie  

  die Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung vom 28. Februar 2003 

(GVOBl. 2003, 57).  

 

1.2 Planungsanlass 

Mit der stadtentwicklungs- bzw. verkehrspolitischen Entscheidung im Jahr 2003 die südli-

che Trassenführung der Altstadtumfahrung der Bundesstraße 431 (B 431) aufzugeben, er-

öffnete sich die Möglichkeit, die in mehreren Bebauungsplänen festgesetzte Straßentrasse 

zu überplanen. Mit der Aufgabe der Straßenplanung ist die Möglichkeit eine durchgängige 

Fuß- und Radwegeverbindung von der Holmer Straße/Lülanden bis zur Gorch-Fock-Straße 

herzustellen verbunden.  

Darüber hinaus kann der Streckenabschnitt zwischen Lüttdahl und Gorch-Fock-Platz als 

Teilstrecke für eine zu einem späteren Zeitpunkt geplante städtische Führung eines Fuß- 

und Radweges entlang des Geestrandes in Richtung nordwestlichem Standeingang angese-

hen werden.  

Insbesondere vor dem Hintergrund der generellen Förderung des Fahrradverkehrs stellt die 

Trasse eine Alternative zur Führung des Radverkehrs über die B 431 durch den Altstadtbe-

reich Wedels dar. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens in diesem Bereich kommt es 

regelmäßig zu Konflikten zwischen dem Motorisierten Individualverkehr (MIV) sowie dem 

Fuß- und Radverkehr. Diese Konflikte werden durch den geplanten Fuß- und Radweg ent-

schärft und eine konfliktarme Alternative geschaffen.  
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Mit der ergänzenden Anbindung des geplanten Fuß- und Radwegs an die Schulstraße wird 

neben einer Anbindung in Richtung Norden vor allem ein sicheres Angebot für den Grund-

schüler*innenverkehr zur Altstadtschule erreicht.  

1.3 Planverfahren 

Um für den innenstadtnahen Abschnitt zwischen Lüttdahl und Gorch-Fock-Straße die pla-

nungsrechtlichen Voraussetzungen für die Realisierung des Fuß- und Radweges zu schaffen, 

ist die teilweise Überplanung vorhandener rechtskräftiger Bebauungspläne zum Bau der 

ehemalig geplanten Südumfahrung erforderlich. Hierzu wurde die Aufstellung der Bebau-

ungspläne Nr. 76 „Rad-/Fußwegeverbindung Geestrand“, Teilbereich 1 zwischen Lüttdahl 

und Schulauer Straße und Teilbereich 2 zwischen Schulauer Straße und Gorch-Fock-Platz 

am 01.09.2011 vom Rat der Stadt Wedel beschlossen. 

Aufgrund der wesentlichen Änderung des Geltungsbereichs des hier vorliegenden Bebau-

ungsplans Nr. 76 Teilbereich 2 im Vergleich zum Jahr 2011 wurde der Aufstellungsbeschluss 

mit Beschluss des Rates vom 6. Oktober 2022 erneuert. Darüber hinaus wurden die frühzei-

tige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und die frühzeitige Beteiligung 

der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB durchge-

führt.  

Der nächste Verfahrensschritt ist die Durchführung der Beteiligung der Öffentlichkeit ge-

mäß § 3 Abs. 2 BauGB und die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 

Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB. 

1.4 Lage und Erschließung des Plangebietes 

Das Plangebiet liegt zentral im Innenstadtbereich von Wedel und befindet sich in der Über-

gangszone zwischen dem Siedlungsgefüge der Altstadt und dem Wedeler Autal bzw. der 

Wedeler Marschlandschaft. Im Norden wird der Geltungsbereich durch den Siedlungsrand 

südlich der Schulstraße, im Westen durch die Schulauer Straße, im Süden durch die land-

wirtschaftlichen Flächen entlang der Wedeler Au und im Osten durch die Wedeler Au sowie 

die westliche Begrenzung des öffentlichen Parkplatzes nördlich der Kursana Residenz We-

del begrenzt. 
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Der Geltungsbereich wird über die Schulauer Straße, die ein durchschnittliches tägliches 

Verkehrsaufkommen von rund 7.500 Kfz/d aufweist, sowie über den Parkplatz nördlich der 

Kursana Residenz Wedel erschlossen. Gegenwärtig besteht außerdem ein unbefestigter 

Weg, der die Erschließung der landwirtschaftlich genutzten Flächen zwischen der Schul-

auer Straße und der Waldfläche westlich der Wedeler Au gewährleistet.  

 

Eine Einbeziehung des gesamten Verlaufs des geplanten Fuß- und Radweges in den Gel-

tungsbereich ist nicht erforderlich, da über die bereits vorhandenen bzw. angrenzenden 

Bebauungspläne die planungsrechtlichen Voraussetzungen für dessen Umsetzung in Teilab-

schnitten vorliegen.  

1.5 Bestand 

Die Wegestrecke des Teilbereichs 2 lässt sich in einen westlichen und einen östlichen Ab-

schnitt zur Wedeler Au gelegen, gliedern. Westlich an die Wedeler Au angrenzend befindet 

sich als FFH-Lebensraumtyp ein Auwald. Im weiteren Verlauf in Richtung Westen sind land-

wirtschaftliche Flächen vorhanden, die durch einen landwirtschaftlichen Weg erschlossen 

werden. Die Wedeler Au selbst ist als tideabhängiger und naturnaher Fluss, ferner als Süß-

wasserwatt und als FFH-Lebensraumtyp Ästuar einzustufen.  

Östlich der Wedeler Au verläuft der Weg im Wesentlichen auf dem Gelände der Kursana-

Residenz Wedel. Auf der nördlichen Seite existiert eine Grünanlage sowie ein öffentlicher 

Parkplatz mit 19 Parkplätzen. Der Parkplatz wird über eine Zufahrt östlich an dem Ge-

Abbildung 1: Lage des Plangebiets (Quelle: maps.google.de) 
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bäude vorbeiführend erschlossen, die auf dem Privatgrundstück über ein Geh- und Fahr-

recht für die Stadt Wedel im Bebauungsplan Nr. 51 „Augarten“ festgesetzt und über eine 

Baulast gesichert ist. Auch der Anlieferverkehr und die Zufahrt zur Tiefgarage der Kursana 

Residenz Wedel erfolgt über diese Zufahrt. 

2 Planungsvorgaben 

2.1 Landesentwicklungsplan 

Im Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein (Fortschreibung 2021) ist die Stadt Wedel im 

zentralörtlichen System als Mittelzentrum im Verdichtungsraum gekennzeichnet. Das Plan-

gebiet liegt innerhalb des Stadtgebietes, welches als Teil des Entwicklungsraums für Tou-

rismus und Erholung und als Vorbehaltsraum für Natur und Landschaft dargestellt ist. Die 

dargestellte Trasse der Nordumfahrung als verlagerte B 431 ist zwischenzeitlich hinfällig. 

 

2.2 Regionalplan 

Im Regionalplan für den Planungsraum I (Fortschreibung 1998) ist der Bereich des Plange-

bietes als baulich zusammenhängendes Siedlungsgebiet eines zentralen Ortes dargestellt. 

Ferner als Gebiet mit besonderer Bedeutung für Natur und Landschaft. Wie auch die im 

Landesentwicklungsplan dargestellte Nordumfahrung ist auch die hier dargestellte Südum-

fahrungstrasse als hinfällig anzusehen.  

Abbildung 2: Auszug aus dem Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein 
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Der Regionalplan für den Planungsraum III (ehemals Planungsraum I) liegt im Entwurf vor. 

Gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 4 Raumordnungsgesetz (ROG) zählen „in Aufstellung befindliche Ziele 

der Raumordnung, Ergebnisse förmlicher landesplanerischer Verfahren wie des Raumord-

nungsverfahrens und landesplanerische Stellungnahmen“ zu den sonstigen Erfordernissen 

der Raumordnung. Diese sind gemäß § 4 Abs. 1 ROG „in Abwägungs- oder Ermessensent-

scheidungen zu berücksichtigen“. 

Abbildung 3: Auszug aus dem Regionalplan Schleswig-Holstein (Planungsraum I aus dem Jahr 1998) 

Abbildung 4: Auszug aus dem Entwurf des Regionalplans Schleswig-Holstein (Planungsraum III aus dem Jahr 

2023) 
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Im Regionalplan für den Planungsraum III (Neuaufstellung 2023) ist der Bereich des Plange-

bietes weiterhin als baulich zusammenhängendes Siedlungsgebiet dargestellt. Außerdem 

befindet es sich innerhalb der Grünzäsur der Wedeler Au und innerhalb des Kernbereichs 

für Erholung. Die Darstellungen stehen den Festsetzungen des vorliegenden Bebauungs-

plans Nr. 76, Teilbereich 2 nicht entgegen.  

2.3 Landschaftsrahmenplan 

Das Plangebiet befindet sich im Planungsraum III des Landschaftsrahmenplans des Landes 

Schleswig-Holstein (Veröffentlichung 13.07.2020). Der Landschaftsrahmenplan ist in drei 

Hauptkarten unterteilt. Diese drei Hauptkarten treffen für die Stadt Wedel folgende Aussa-

gen.  

Hauptkarte 1, Beiblatt 1: 

Das Beiblatt 1 der Hauptkarte 1 stellt den Bereich der Stadt Wedel, in dem der Geltungsbe-

reich liegt, als Trinkwassergewinnungsgebiet dar. Die das Plangebiet querende Wedeler Au 

ist Teil der dargestellten Verbundachse für Gebiete mit besonderer Eignung zum Aufbau 

des Schutzgebiets- und Biotopverbundsystem.  

  

Abbildung 3: Auszug aus dem Landschaftsrahmenplan Schleswig-Holstein – Hauptkarte 1 
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Hauptkarte 2, Beiblatt 1: 

Ein Teil im nordwestlichen Bereich des Plangebiets wird in der Hauptkarte 2, Beiblatt 1 als 

Landschaftsschutzgebiet sowie als Gebiet mit besonderer Erholungsfunktion dargestellt.  

Hauptkarte 3, Beiblatt 1:  

Das Plangebiet ist, aufgrund des Tideeinflusses der Elbe, als Hochwasserrisikogebiet darge-

stellt. 

Die Darstellungen aller drei Hauptkarten des Landschaftsrahmenplans des Landes Schles-

wig-Holstein stehen den Festsetzungen des vorliegenden Bebauungsplans Nr. 76, Teilbe-

reich 2 nicht entgegen.  

 

 

 

 

 

Abbildung 4: Auszug aus dem Landschaftsrahmenplan Schleswig-Holstein – Hauptkarte 2 
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2.4 Flächennutzungsplan 

Das Plangebiet wird im seit 2010 wirksamen Flächennutzungsplan (FNP) der Stadt Wedel als 

Grünfläche mit einer städtischen Wegeverbindung dargestellt. Bereits im FNP ist als ein 

wesentliches Element des geplanten Weges eine Brücke über die Wedeler Au aufgenommen 

worden. Ferner ist eine das Plangebiet kreuzende unterirdische Hauptabwasserleitung 

nachrichtlich übernommen worden. 

In der aktualisierten Biotopkartierung von 2020 ist nur noch der südliche Teil innerhalb des 

Landschaftsschutzgebiet Pinneberger Elbmarschen (LSG 04) und Natura 2000-Gebietes 

„Schleswig-Holsteinische Elbästuar und angrenzende Flächen“, der nicht von der Baumaß-

nahme des Fuß- und Radweges betroffen ist, gesetzlich geschütztes Biotop, siehe Bio-

topnummern 91, Nummer 92 und 120 sind Wald. 

Abbildung 5: Auszug aus dem Landschaftsrahmenplan Schleswig-Holstein – Hauptkarte 3 
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Die mit dem Bebauungsplan Nr. 76, Teilbereich 2 getroffenen Festsetzungen sind somit ge-

mäß § 8 Abs. 2 BauGB aus dem wirksamen Flächennutzungsplan entwickelt.  

2.5 Landschaftsplan  

Der seit 2010 verbindliche Landschaftsplan (LP) der Stadt Wedel stellt den überwiegenden 

Teil des Geltungsbereichs als Grünfläche dar, die von einem Hauptfuß-, Wander-, Radweg 

Abbildung 6: Auszug aus dem Flächennutzungsplan 

Abbildung 7: Auszug aus dem Landschaftsplan 
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in Ost-West-Richtung durchquert wird und die Wedeler Au mit Hilfe einer geplanten Fuß-

gänger- und Radfahrerbrücke quert. 

Der im Bestand vorhandene Parkplatz wird als Straßenverkehrsfläche mit der Zweckbestim-

mung ruhender Verkehr und die Schulauer Straße als Straßenverkehrsfläche dargestellt. Im 

östlichen Bereich, entlang der Wedeler Au, stellt der Landschaftsplan Wald (der nicht im 

Flächennutzungsplan dargestellt ist) als geschütztes Biotop dar. In der aktualisierten Bio-

topkartierung von 2020 ist nur noch der südliche Teil innerhalb des Landschaftsschutzge-

biet Pinneberger Elbmarschen (LSG 04) und Natura 2000-Gebietes „Schleswig-Holsteinische 

Elbästuar und angrenzende Flächen“, der nicht von der Baumaßnahme des Fuß- und Rad-

weges betroffen ist, gesetzlich geschütztes Biotop, siehe Biotopnummern 91, Nummer 92 

und 120 sind Wald. 

Die Darstellungen des Landschaftsplans der Stadt Wedel stehen den Festsetzungen des vor-

liegenden Bebauungsplans Nr. 76, Teilbereich 2 nicht entgegen.  

2.6 Vorhandene Bebauungspläne 

Bei der Planung des Trassenverlaufs der Fuß- und Radwegeverbindung sind fünf rechtskräf-

tige Bebauungspläne zu berücksichtigen, die im Zusammenhang mit der Planung der ehe-

maligen Südumfahrung standen oder das Planungsziel der Entwicklung der Wegeverbindung 

beinhalten. 

Bebauungsplan Nr. 51 „Augarten“ von 1981 

Mit dem aufzustellenden Bebauungsplan Nr. 76, Teilbereich 2 wird zum einen die Südum-

fahrungsplanung planungsrechtlich überplant und die rechtlichen Grundlagen für die vorge-

sehene Fuß- und Radwegeverbindung geschaffen. Teilbereiche aus dem Bebauungsplan 

Nr. 51 können belassen werden, so dass in diesen Abschnitten keine Überplanung erfolgen 

muss. Zu nennen sind die festgesetzte „Öffentliche Parkfläche“ nördlich und das Geh- und 

Leitungsrecht östlich der Kursana Residenz Wedel auf dem Privatgrundstück. Eine Auf-

nahme dieser Bereiche in den Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 76, Teilbereich 2 

wird entsprechend als nicht erforderlich angesehen. 
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Bebauungsplan Nr. 4 „Stadtzentrum“ von 1984 

Die Erschließung des öffentlichen Parkplatzes nördlich der Kursana Residenz Wedel ist 

durch die Festsetzung „Straßenverkehrsfläche“ für den Bereich des Gorch-Fock-Platzes ge-

geben. Somit ist auch die Wegeführung eines Fuß- und Radweges in diesem Abschnitt über 

die Festsetzung „Straßenverkehrsfläche“ im Bebauungsplan Nr. 4 gesichert. 

Abbildung 8: Auszug aus dem Bebauungsplan Nr. 51 
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Bebauungsplan Nr. 5d „Brauhaus“ von 1983 

Mit der Festsetzung einer Wegeverbindung von der Schulstraße Richtung Süden als „Stra-

ßenverkehrsfläche“ im Bebauungsplan Nr. 5d „Brauhaus“ ist die planungsrechtliche Voraus-

setzung für die vorgesehene Verbindung vom Brückenbauwerk zur Schulstraße gegeben. 

Abbildung 9: Auszug aus dem Bebauungsplan Nr. 4 

Abbildung 10: Auszug aus dem Bebauungsplan Nr. 5d 
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Eine Aufnahme in den Geltungsbereich ist nur für die südliche Fortsetzung bis zum Auftref-

fen auf die Hauptwegeachse erforderlich.  

Bebauungsplan Nr. 5f „Jungfernstieg“ von 1998 

Um die Planung für den Fuß- und Radweg zu ermöglichen, ist es erforderlich hier die Pla-

nung für die Südumfahrung zu überplanen. Die nördliche Geltungsbereichsgrenze des Be-

bauungsplans Nr. 76, Teilbereich 2 wird deshalb den Fuß des Lärmschutzwalls als Basis 

nehmen, um den Straßenverlauf umfassend zu überplanen und somit die planungsrechtli-

chen Voraussetzungen für die Schaffung des Fuß- und Radweges zu entwickeln. 

 

Bebauungsplan Nr. 76 „Rad-/Fußwegeverbindung Geestrand“, Teilbereich 1 zwi-

schen Lüttdahl und Schulauer Straße von 2016 

Der vorhandene Bebauungsplan Nr. 76, Teilbereich 1 deckt planungsrechtlich bereits einen 

wichtigen Abschnitt des Gesamtverlaufs des Fuß- und Radwegs ab. Er umfasst die Wegever-

bindung zwischen Lüttdahl und Schulauer Straße und schließt in Richtung Westen an den 

hier vorliegenden Bebauungsplan Nr. 76, Teilbereich 2 an. Zur Anbindung des Weges zwi-

schen den beiden Bebauungsplänen ist der Geltungsbereich so gewählt worden, dass diese 

gesichert ist.  

 

Abbildung 11: Auszug aus dem Bebauungsplan Nr. 5f 
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3 Gutachten/Unterlagen 

3.1 Machbarkeitsstudie – Geh- und Radweg Geestrand mit Querung Wedeler Au 

Die Stadt Wedel plante im Rahmen des übergeordneten Radverkehrsnetzkonzeptes den 

Neubau eines Geh- und Radweges zwischen Schulauer Straße und Gorch-Fock-Straße mit 

Querung der Wedeler Au. Des Weiteren war in den Verlauf des geplanten Weges eine An-

bindung an die Schulstraße zu integrieren. Vom Fachbereich Bauen und Umwelt der Stadt 

Wedel wurde das Ingenieurbüro SBI GmbH im Jahr 2018 mit der Machbarkeitsstudie der 

verkehrsplanerischen Belange und der möglichen Trassenführung des neuen Geh- und Rad-

weges beauftragt.  

Hierzu wurden in vier gebildeten Abschnitten zwischen Schulauer Straße und Gorch-Fock-

Straße insgesamt zehn Varianten untersucht. Die im Rahmen der Machbarkeitsstudie ausge-

wählte Vorzugsvariante der Wegeführung westlich und südlich des Kursana-Gebäudes 

wurde im September 2018 vom Planungsausschuss der Stadt Wedel bestätigt. 

Ein im Jahr 2019 stattgefundenes Gespräch mit dem Kreis Pinneberg als Untere Natur-

schutzbehörde und dem damaligen Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche 

Abbildung 12: Auszug aus dem Bebauungsplan Nr. 76, Teilbereich 1 
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Räume (heute Landesamt für Umwelt) als Obere Naturschutzbehörde wurde eine Aktuali-

sierung der durchgeführten artenschutzrechtlichen Untersuchungen erforderlich (vgl. Kapi-

tel 3.2).  

Diese Aktualisierung hatte eine geänderte Wegeführung zur Folge. Aus naturschutzfachli-

cher Sicht wurde ein Verlauf nördlich und östlich des Kursana-Gebäudes präferiert, der mit 

deutlich weniger Eingriffen in Natur und Landschaft verbunden ist. Durch die damit ver-

bundene Verlegung des Brückenbauwerks nach Norden entfällt auch eine Zerschneidung 

der westlich der Wedeler Au gelegenen Waldfläche. Die geänderte Führung wurde vom Pla-

nungsausschuss in seiner Sitzung am 01.06.2021 beschlossen und diente als Grundlage der 

durch das Ingenieurbüro „SBI“ erstellten Vorplanung. Diese Vorplanung wurde am 

03.05.2022 im Planungsausschuss vorgestellt und dient als Grundlage dieses Bebauungs-

plans.  

3.2 Machbarkeitsstudie – Artenschutzfachliche Begleitung 

Die artenschutzfachliche Begleitung der Machbarkeitsstudie von 2018 kam zum Ergebnis, 

dass die geplante Wegetrasse (Anm.: noch südlich und westlich des Kursana-Gebäudes) 

überwiegend zwar außerhalb von geschützten Biotopen verläuft, aber Auswirkungen auf 

die Fauna haben wird.  

Ein 2019 stattgefundenes Gespräch mit dem Kreis Pinneberg und dem damaligen Landes-

amt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (heute Landesamt für Umwelt) hat 

im Ergebnis zu einer großflächigen Neuerhebung bzw. Aktualisierung der früheren arten-

schutzrechtlichen Untersuchungen geführt. Im Ergebnis wurde eine Wegeführung nördlich 

und östlich des Kursana-Gebäudes präferiert, die aus naturschutzfachlicher Sicht mit deut-

lich weniger Eingriffen in Natur und Landschaft verbunden ist. Durch die damit verbundene 

Verlegung des Brückenbauwerks nach Norden entfällt auch eine Zerschneidung der westlich 

der Wedeler Au zusammenhängenden Waldfläche.  

3.3 Geplanter Fuß- und Radweg am Geestrand mit Querung der Wedeler Au in 

der Stadt Wedel: Biologische Untersuchungen  

Im Nachgang der Abstimmungen mit dem Kreis Pinneberg und dem damaligen Landesamt 

für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (heute Landesamt für Umwelt) beauf-

tragte die Stadt Wedel im Dezember 2019 das Büro „Eggers Biologische Gutachten“ mit der 

Aktualisierung der durchgeführten artenschutzrechtlichen Untersuchungen. 
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Ziel der Untersuchungen war es eine aktuelle Planungsgrundlage vorzulegen, die eine Bio-

topkartierung sowie eine aktuelle Bestandsaufnahme von Fledermäusen und der Avifauna 

umfasst. Außerdem wurden die Untersuchungsflächen auf ein mögliches Vorkommen des 

Nachtkerzenschwärmers und auf potenzielle Eremitenlebensräume sowie auf ein Vorkom-

men von Großmuscheln in der Wedeler Au geprüft.  

Im Rahmen der Erarbeitung der Machbarkeitsstudie wurde auch der Querungsstandort des 

erforderlichen Brückenbauwerks untersucht. Der zugrundeliegende Querungspunkt lag 

westlich des Kursana-Gebäudes. 

Generell wurde ein stützfreies Bauwerk mit Widerlagern am Ufer in Betracht gezogen, um 

die hydraulischen Verhältnisse der Wedeler Au nicht zu beeinträchtigen. Zur Erkundung des 

Untergrundes im Bereich des Brückenbauwerks wurden acht und für den Bereich des Fuß-

und Radweges im westlichen Verlauf zwei Kleinrammbohrungen durchgeführt. Ferner wur-

den die hydrologischen Verhältnisse untersucht. Im Rahmen der Ausführungsplanung ist zu 

prüfen, ob der für die Widerlager erforderliche Bodenaushub für die Geländemodellierun-

gen im Bereich des Fuß- und Radwegs genutzt werden kann. 

Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass das Untersuchungsgebiet neben dem von Röh-

richten, Wäldern und Gehölzstrukturen begleiteten naturnahen Lauf der Wedeler Au vor 

allem von Grünland und Biotoptypen in Zusammenhang mit baulichen Anlagen geprägt 

wird. Außerdem treten vor allem von Kratzbeere dominierte Ruderalfluren auf.  

Die Untersuchung der Großmuscheln in der Wedeler Au ergab unterhalb des Mühlenstaus im 

Abschnitt der möglichen Querung der Wedeler Au keine Muschelnachweise. Unterhalb da-

von im unbeschatteten Wiesenabschnitt der Wedeler Au konnte auf einem Transekt aller-

dings ein Exemplar der Entenmuschel (Anodonta anatina) nachgewiesen werden. Damit ist 

ein Vorkommen von Großmuscheln in der Wedeler Au nicht ausgeschlossen und es sollte 

nach Festlegung der genauen Brückentrasse vor Beginn der Bauarbeiten nochmals auf Groß-

muscheln geprüft und diese gegebenenfalls umgesiedelt werden. 

Die Kontrolle von insgesamt 15 Bäumen auf potenzielle Eremitenlebensräume erbrachte 

nur für zwei Weiden eine bedingte Eignung. Die übrigen Gehölze zeigen sich als weniger 

geeignet für einen Eremitenbesatz. Wenn der genaue Trassenverlauf des geplanten Fuß- 

und Radwegs feststeht und damit auch die zu fällenden Bäume, sollten diese zur Sicherheit 

vor Rodung nochmals auf einen möglichen Eremitenbesatz kontrolliert werden. 
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Die avifaunistische Untersuchung ergab den Nachweis von insgesamt 51 Vogelarten für das 

Plangebiet, von denen 28 Spezies im Gebiet brüten. Entsprechend der Lebensraumausstat-

tung des Plangebietes konnten vor allem Vogelarten, die typischerweise in Siedlungsbioto-

pen, Wäldern, Parklandschaften und Gewässern bzw. Feuchtlebensräumen verbreitet sind, 

nachgewiesen werden. Spezies, die vorzugsweise in Wiesen, Feldfluren und Marschen sie-

deln, treten demgegenüber im Besiedlungsbild zurück. 

Im Untersuchungsgebiet wurden nur vereinzelt Fledermäuse registriert. Es wurden weder 

ausgeprägten Jagdhabitate festgestellt noch Aktivitäten, die auf regelmäßig genutzte Flug-

routen im Gebiet hindeuten könnten. Auch wurden keine Hinweise auf Quartiere wie 

schwärmende Tiere an den Habitatbäumen beobachtet. 

3.4 Fuß- und Radweg Geestrand, Querung Wedeler Au Geotechnisches Gutach-

ten und orientierende Schadstoffuntersuchung 

Im Jahr 2018 wurde die IGB Ingenieurgesellschaft mbH vom Fachbereich Bauen und Umwelt 

der Stadt Wedel mit der Durchführung einer Untergrund- und orientierenden Schadstoffer-

kundung sowie mit der Ausarbeitung eines geotechnischen Gutachtens beauftragt. Das Gut-

achten kommt zu dem Ergebnis, dass der Grundwasserstand bei rund 0,0 Meter bis 3,9 Me-

ter unter Geländeoberkante (GOK), entsprechend zwischen rund + 1,3 Meter Normalhöhen-

null (NHN) und 0,0 Meter NHN, liegt. Aufgrund der im Projektgebiet anstehenden Böden 

und der örtlichen Gegebenheiten empfiehlt sich die Ausführung einer Tiefgründung.  

Die Verwertungs-/Entsorgungsmöglichkeiten können je nach Möglichkeiten des Erdbauers 

bzw. dessen Entsorgers variieren. Insbesondere für Böden mit der Einstufung in die Einbau-

klasse EBK 2, ggf. bereits EBK 1.2, stehen derzeit nur begrenzt Einbauflächen zur Verfü-

gung. Daher sind die entsprechenden Böden ggf. auf eine Deponie zu verbringen. Hierfür 

wären unabhängig von der Deklaration Erweiterungsanalysen erforderlich. Die Vollzugsfä-

higkeit des Bebauungsplans ist dennoch gegeben. Im Rahmen der Ausführungsplanung sowie 

der Bauausführung wird ein Bodenmanagement durchgeführt.  

3.5 Altlasten/Kampfmittel 

Im Zuge der Durchführung der Kleinrammbohrungen wurden der Kreis Pinneberg hinsicht-

lich Altlasten und der Kampfmittelräumdienst angeschrieben. Im Geltungsbereich des Be-

bauungsplans befinden sich keine bekannten Altablagerungen oder Altstandorte (Mail vom 

21.08.2017).  
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Mit Schreiben vom 16.01.2018 teilte das Landeskriminalamt Schleswig-Holstein mit, dass in 

diesem Bereich keine Munitionsfunde bekannt sind und es sich bei den Flächen folglich 

nicht um Kampfmittelverdachtsflächen handelt. Es wird darauf hingewiesen, dass Zufalls-

funde von Munition nie gänzlich auszuschließen sind. Dieser Hinweis steht nicht im Wider-

spruch zur grundsätzlichen Freigabe der beabsichtigten Bauarbeiten.  

4 Festsetzungen des Bebauungsplans 

4.1 Verkehrsflächen und Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung (§ 9 

(1) 11 BauGB) 

Der Bebauungsplan setzt die Schulauer Straße im Westen des Geltungsbereichs in ihrem Be-

stand als öffentliche Straßenverkehrsfläche und den neu herzustellenden Fuß- und Radweg 

als Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung „Fuß- und Radweg“ fest. Außerdem wird 

hierdurch der Anschluss an den Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 76 „Rad-/Fuß-

wegeverbindung Geestrand“, Teilbereich 1 zwischen Lüttdahl und Schulauer Straße“ und 

die durchgängige Herstellung des Fuß- und Radwegs gewährleistet. 

Die Fläche weist im Bereich der Trassenführung im Gelände eine Breite von sechs Metern 

auf. Hierin werden der drei Meter breite Radweg sowie der zwei Meter breite Fußweg her-

gestellt. Zusätzlich umfasst die öffentliche Straßenverkehrsfläche zwei jeweils 0,5 Meter 

breite und begrünte Randstreifen nördlich des Rad- und südlich des Fußwegs.   

Westlich der neu geplanten Brücke knickt die Verkehrsfläche besonderer Zweckbestim-

mung „Fuß- und Radweg“ nach Norden ab, um so die Anbindung an die Schulstraße herzu-

stellen. Aufgrund der reduzierten Flächenverfügbarkeit in diesem Bereich und dem Zu-

schnitt des Flurstücks, welches sich im Besitz des Stadt Wedel befindet, wird die Breite auf 

vier Meter inkl. zwei jeweils 0,5 Meter breiten und begrünten Randstreifen reduziert.  

Im Bereich der neu zu errichtenden Brücke verschmälert sich der Fuß- und Radweg auf vier 

Meter. Diese Breite wird in Richtung Osten bis zum Anschluss an den Parkplatz nördlich der 

Kursana Residenz Wedel beibehalten. Da die Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung 

„Fuß- und Radweg“ das Brückenbauwerk vollumfänglich umfassen muss, verbreitert sich 

diese Fläche auf 6,5 Meter, obwohl sich die Fahrbahnbreite auf die genannten vier Meter 

reduziert.  
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4.2 Grünflächen (§ 9 (1) 15 BauGB) 

Entlang der Schulauer Straße sowie nördlich des Fuß- und Radwegs setzt der Bebauungs-

plan die im Eigentum der Stadt Wedel befindlichen Flächen als „öffentliche Grünfläche“ 

mit der Zweckbestimmung „sonstige Grünfläche“ fest. Eine Ausnahme stellt hier das Flur-

stück 47/3 nördlich des Fuß- und Radwegs dar. In diesem Bereich trägt der Bebauungsplan 

den tatsächlichen Eigentums- und Nutzungsverhältnissen Rechnung und setzt „private 

Grünfläche“ mit der Zweckbestimmung „sonstige Grünfläche“ fest. 

Südöstlich und westlich der Wedeler Au werden die vorhandenen Grünflächen ebenfalls als 

„öffentliche Grünfläche“ mit der Zweckbestimmung „sonstige Grünfläche“ festgesetzt. 

Hierdurch wird gesichert, dass diese ausschließlich als unversiegelte Flächen genutzt wer-

den und somit keine wesentlichen Immissionen an der umliegenden Wohnbebauung entste-

hen.  

In den Grünflächen können die für die Entwässerung erforderlichen Mulden mit einer Breite 

von bis zu 2,5 Metern bzw. vier Metern angelegt werden. Diese maximale Breite wurde im 

Rahmen der Vorplanung durch das Büro „SBI“ als ausreichend angesehen. Diese Festsetzung 

der Grünflächen endet an der östlichen Flurstücksgrenze des Flurstücks 47/3 und nimmt 

Rücksicht auf den dort angrenzenden Baumbestand. 

4.3 Wasserflächen (§ 9 (1) 16a BauGB) 

Die im östlichen Teil den Geltungsbereich in Nord-Süd-Richtung querende Wedeler Au wird 

vollständig als Wasserfläche festgesetzt. Hiermit wird die planungsrechtliche Sicherung der 

bestehenden Wasserflächen gewährleistet.  

4.4 Flächen für die Regelung des Wasserabflusses (§ 9 (1) 16b BauGB) 

Parallel zur neuen Trasse des Fuß- und Radwegs werden Flächen für die Regelung des Was-

serabflusses festgesetzt. Nördlich beträgt deren Mindestbreite 2,5 Meter, südlich des We-

ges mindestens vier Meter. Hierin sollen Mulden angelegt werden, die das unbelastete 

Oberflächenwasser sammeln. Im Bereich von bestehenden Böschungen weiten sich diese 

Flächen auf, um den Verlauf der geplanten Mulden entlang dieser Böschung zu sichern. Der 

Bebauungsplan setzt daher Folgendes fest: 

„Das auf den Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung „Fuß- und Radweg“ anfal-

lende Niederschlagswasser ist zu sammeln und innerhalb der Umgrenzung von Flächen für 

die Regelung des Wasserabflusses in begrünten Mulden zu versickern.“ 
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4.5 Flächen für die Landwirtschaft und Wald (§ 9 (1) 18 BauGB) 

Südlich des Fuß- und Radwegs werden die im Bestand vorhandenen landwirtschaftlichen 

Flächen mit der Festsetzung von „Flächen für die Landwirtschaft“ bestandskonform über-

nommen. Auch diese Festsetzung endet an der östlichen Flurstücksgrenze des Flur-

stücks 47/3 und ermöglicht somit den Erhalt des östlich angrenzenden Baumbestands.  

Bei dem Baumbestand handelt es sich um Wald im Sinne des § 2 Waldgesetzes für das Land 

Schleswig-Holstein (LWaldG). Dies wurde im Rahmen einer Biotoptypenkartierung (Pionier-

wald mit Ahorn, Erlen und Eschen) durch das Büro „Eggers Biologische Gutachten“ zwi-

schen Mai und August 2020 bestätigt. Der Erhalt dieses Waldes wird durch die Festsetzung 

des Flurstücks 49/9 als „Flächen für Wald“ gesichert.  

4.6 Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind (§ 9 (1) 10 BauGB) 

In einem neun Meter breiten Streifen parallel zum nordwestlichen und südöstlichen Fluss-

lauf der Wedel Au werden „Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind“ festgesetzt.  

„In einem jeweils 9 Meter breiten Streifen, der beidseitig parallel zur festgesetzten Was-

serfläche verläuft, sind bauliche Anlagen unzulässig.“ 

Die Uferrandbereiche der Wedeler Au sind ökologisch sehr hochwertige Flächen, die von 

jeglichen Eingriffen freizuhalten sind. Hinzu kommt, dass die Wedeler Au einen wichtigen 

Beitrag zum hydraulischen Abfluss der tideabhängigen Elbe leistet. Um sowohl die ökolo-

gisch hochwertige Uferzone zu erhalten, als auch die hydraulischen Gegebenheiten unver-

ändert zu belassen, werden die Uferrandbereiche in einer lichten Weite von 34 Metern, die 

der Vorplanung des Brückenbauwerks nicht entgegensteht, durch diese Festsetzung freige-

halten.  

4.7 Anpflanzungen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen so-

wie Bindungen für Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB) 

Auch Bebauungspläne sollen den Klimaschutz und die Klimaanpassung, insbesondere auch 

in der Stadtentwicklung, fördern. Zur Durchgrünung des Geltungsbereichs und zur positiven 

Regulation des Mikroklimas werden Anpflanzungen von Bäumen festgesetzt. Gleichzeitig 

fungieren diese Anpflanzungen als Schattenspender. Der zukünftige Fuß- und Radweg wird 

perspektivisch, neben seiner Funktion als Verbindungsweg zwischen dem nordwestlichen 

Stadtgebiet und der Wedeler Innenstadt, auch zur Erholung genutzt werden. Daher gilt es 

auch diesen Bereich an die steigenden Temperaturen und die zunehmenden Sonnentage 

anzupassen. Der Bebauungsplan regelt daher Folgendes: 
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„Innerhalb einer Fläche von maximal zehn Metern nördlich und südlich parallel zur Stra-

ßenverkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung „Fuß- und Radweg“ sind in einem allee-

artigen Charakter insgesamt mindestens 20 großkronige standortangepasste Bäume zu 

pflanzen.“ 

5 Umweltbericht 

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen schreibt § 2 (4) BauGB die Durchführung einer Um-

weltprüfung vor, in der die voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt, be-

wertet und in einem Umweltbericht beschrieben werden. Der Umweltbericht ist ein geson-

derter Teil der Begründung zum Bebauungsplan.  

Der Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung ist im Zuge der frühzeitigen Beteili-

gung der Behörden gemäß § 4 Abs. 1BauGB zwischen dem 28.11.2022 und einschließlich 

13.01.2023. definiert worden. 

5.1 Einleitung 

Der Bebauungsplan Nr. 76 „Rad-/Fußwegeverbindung Geestrand“, Teilbereich 2 zwischen 

Schulauer Straße und Gorch-Fock-Platz entwickelt sich aus dem seit 2010 wirksamen Flä-

chennutzungsplan und dem seit 2010 verbindlichen Landschaftsplan.  

Die Trasse der Rad- und Fußwegeverbindung befindet sich auf der ehemaligen Trasse der 

„südlichen Umfahrung der Altstadt“, Bebauungsplan Nr. 75 „Verlegung der B 431 zur Ver-

kehrsberuhigung der historischen Altstadt von Wedel“. Dieses Verfahren wurde mit allen 

notwendigen Gutachten bis zum Satzungsbeschluss durchgeführt, der Beschluss 2003 aber 

nicht vom Rat der Stadt Wedel gefasst. 

Die FFH-Verträglichkeitsstudie zum Bebauungsplan Nr. 75 „Verlegung der B 431 zur Ver-

kehrsberuhigung der historischen Altstadt von Wedel“ kommt zu dem Ergebnis, dass die 

Verlegung der B 431 – isoliert betrachtet und unter Berücksichtigung der vorgeschlagenen 

Maßnahmen zur Schadensbegrenzung – mit den Erhaltungszielen des Natura 2000-Gebietes 

„Schleswig-Holsteinische Elbästuar und angrenzende Flächen“ verträglich ist. 

Die Maßnahmen zur Schadensbegrenzung sind in die Planung des hier vorliegenden Bebau-

ungsplans Nr. 76 „Rad-/ Fußwegeverbindung Geestrand“, Teilbereich 2 eingeflossen, die 

Aktualisierung der biologischen Untersuchungen sind 2020 durchgeführt worden.  
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5.2 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele der Planung 

Mit der stadtentwicklungs- bzw. verkehrspolitischen Entscheidung im Jahr 2003 die südli-

che Trassenführung der Altstadtumfahrung der Bundesstraße 431 (B 431) aufzugeben, er-

öffnete sich die Möglichkeit, die in mehreren Bebauungsplänen festgesetzte Straßentrasse 

zu überplanen. Mit der Aufgabe der Straßenplanung ist die Möglichkeit verbunden, eine 

durchgängige Fuß- und Radwegeverbindung von der Holmer Straße/Lülanden bis zur Gorch-

Fock-Straße herzustellen.  

Angaben zum Standort  

Das Plangebiet befindet sich in der Gemarkung Wedel bzw. Gemarkung Schulau zwischen 

der Schulauer Straße im Westen und dem Parkplatz nördlich der Kursana Residenz Wedel 

im Osten, siehe auch Abbildung 1: Lage des Plangebiets. 

Art des Vorhabens 

Zum Bau einer straßenunabhängigen Fuß- und Radwegeverbindung ist die Umwandlung von 

Grünlandflächen an dieser Stelle notwendig. Eine Prüfung möglicher Alternativstandorte 

hat ergeben, dass in Wedel keine andere geeignete direkte Trassenführung für eine stra-

ßenunabhängige Wegeführung der Strecke von Wedel in Richtung nordwestlichem Stadtein-

gang möglich ist.  

Aus naturschutzfachlicher Sicht ist der Standort durch die Geesthang-Lage als sensibel ein-

zustufen. Da es sich aber um eine auch aus Umweltgesichtspunkten (Förderung des Radver-

kehres, siehe Mobilitätskonzept der Stadt Wedel 2023) sehr zu begrüßende Maßnahme han-

delt, wird der notwendige Eingriff durch Versiegelung von Boden als vertretbar eingestuft. 

Für den Ausgleich stehen städtische Ökokontoflächen zur Verfügung.  

5.3 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und -plänen festgelegten 

Ziele des Umweltschutzes und ihrer Berücksichtigung bei der Planaufstel-

lung 

5.3.1 Landesentwicklungsplan 

Im Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein (Fortschreibung 2021) ist die Stadt Wedel im 

zentralörtlichen System als Mittelzentrum im Verdichtungsraum gekennzeichnet. Das Plan-

gebiet liegt innerhalb des Stadtgebietes, welches als Teil des Entwicklungsraums für Tou-

rismus und Erholung und als Vorbehaltsraum für Natur und Landschaft dargestellt ist. Die 

dargestellte Trasse der Nordumfahrung als verlagerte B 431 ist zwischenzeitlich hinfällig, 

siehe auch Abbildung 2: Auszug aus dem Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein. 
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Fazit 

Die Darstellungen stehen den Festsetzungen des vorliegenden Bebauungsplans Nr. 76, Teil-

bereich 2 nicht entgegen.  

5.3.2 Regionalplan 

Im Regionalplan für den Planungsraum 1 (Fortschreibung 1998) ist der Bereich des Plange-

bietes als baulich zusammenhängendes Siedlungsgebiet eines zentralen Ortes dargestellt. 

Ferner als Gebiet mit besonderer Bedeutung für Natur und Landschaft. Wie auch die im 

Landesentwicklungsplan dargestellte Nordumfahrung ist auch die hier dargestellte Südum-

fahrungstrasse als hinfällig anzusehen, siehe auch Abbildung 3: Auszug aus dem Regional-

plan Schleswig-Holstein (Planungsraum I aus dem Jahr 1998).  

Der Regionalplan für den Planungsraum III (Neuaufstellung 2023, ehemals Planungsraum I) 

liegt im Entwurf vor. Der Bereich des Plangebietes ist weiterhin als baulich zusammenhän-

gendes Siedlungsgebiet dargestellt. Außerdem befindet es sich innerhalb der Grünzäsur der 

Wedeler Au und innerhalb des Kernbereichs für Erholung, siehe auch Abbildung 4: Auszug 

aus dem Regionalplan Schleswig-Holstein (Planungsraum III aus dem Jahr 2023).  

Fazit 

Die Darstellungen stehen den Festsetzungen des vorliegenden Bebauungsplans Nr. 76, Teil-

bereich 2 nicht entgegen.  

5.3.3 Landschaftsrahmenplan 

Das Plangebiet befindet sich im Planungsraum III des Landschaftsrahmenplans des Landes 

Schleswig-Holstein (Veröffentlichung 13.07.2020). Der Landschaftsrahmenplan ist in drei 

Hauptkarten unterteilt. Diese drei Hauptkarten treffen für die Stadt Wedel folgende Aussa-

gen.  

Hauptkarte 1, Beiblatt 1: 

Das Beiblatt 1 der Hauptkarte 1 stellt den Bereich der Stadt Wedel, in dem der Geltungsbe-

reich liegt, als Trinkwassergewinnungsgebiet dar. Die das Plangebiet querende Wedeler Au 

ist Teil der dargestellten Verbundachse für Gebiete mit besonderer Eignung zum Aufbau 

des Schutzgebiets- und Biotopverbundsystem, siehe auch Abbildung 5: Auszug aus dem 

Landschaftsrahmenplan Schleswig-Holstein – Hauptkarte 1.  
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Hauptkarte 2, Beiblatt 1: 

Ein Teil des nordwestlichen Bereichs des Plangebiets wird in der Hauptkarte 2, Beiblatt 1 

als Landschaftsschutzgebiet sowie als Gebiet mit besonderer Erholungsfunktion dargestellt, 

siehe auch Abbildung 6: Auszug aus dem Landschaftsrahmenplan Schleswig-Holstein – 

Hauptkarte 2.  

Hauptkarte 3, Beiblatt 1: 

Das Plangebiet ist, aufgrund des Tideeinflusses der Elbe als Hochwasserrisikogebiet darge-

stellt, siehe auch Abbildung 7 Auszug aus dem Landschaftsrahmenplan Schleswig-Holstein – 

Hauptkarte 3.  

Fazit 

Die Darstellungen aller drei Hauptkarten des Landschaftsrahmenplans des Landes Schles-

wig-Holstein stehen den Festsetzungen des vorliegenden Bebauungsplans Nr. 76, Teilbe-

reich 2 nicht entgegen.  

5.3.4 Flächennutzungsplan 

Das Plangebiet wird im seit 2010 wirksamen Flächennutzungsplan (FNP) der Stadt Wedel als 

Grünfläche mit einer städtischen Wegeverbindung dargestellt. Bereits im FNP ist als ein 

wesentliches Element des geplanten Weges eine Brücke über die Wedeler Au aufgenommen 

worden. Ferner ist eine das Plangebiet kreuzende unterirdische Hauptabwasserleitung 

nachrichtlich übernommen worden, siehe auch Abbildung 8: Auszug aus dem Flächennut-

zungsplan. 

In der aktualisierten Biotopkartierung von 2020 ist nur noch der südliche Teil innerhalb des 

Landschaftsschutzgebiet Pinneberger Elbmarschen (LSG 04) und Natura 2000-Gebietes 

„Schleswig-Holsteinische Elbästuar und angrenzende Flächen“, der nicht von der Baumaß-

nahme des Fuß- und Radweges betroffen ist, gesetzlich geschütztes Biotop, siehe Bio-

topnummern 91, Nummer 92 und 120 sind Wald. 

Fazit 

Die mit dem Bebauungsplan Nr. 76, Teilbereich 2 getroffenen Festsetzungen sind somit ge-

mäß § 8 Abs. 2 BauGB aus dem wirksamen Flächennutzungsplan entwickelt.  
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5.3.5 Landschaftsplan 

Der seit 2010 verbindliche Landschaftsplan (LP) der Stadt Wedel stellt den überwiegenden 

Teil des Geltungsbereichs als Grünfläche dar, die von einem Hauptfuß-, Wander-, Radweg 

in Ost-West-Richtung durchquert wird und die Wedeler Au mit Hilfe einer geplanten Fuß-

gänger- und Radfahrerbrücke quert, siehe auch Abbildung 9: Auszug aus dem Landschafts-

plan. 

Der im Bestand vorhandene Parkplatz wird als Straßenverkehrsfläche mit der Zweckbestim-

mung ruhender Verkehr und die Schulauer Straße als Straßenverkehrsfläche dargestellt. Im 

östlichen Bereich, entlang der Wedeler Au, stellt der Landschaftsplan Wald (der nicht im 

Flächennutzungsplan dargestellt ist) als geschütztes Biotop dar. In der aktualisierten Bio-

topkartierung von 2020 ist nur noch der südliche Teil innerhalb des Landschaftsschutzge-

biet Pinneberger Elbmarschen (LSG 04) und Natura 2000-Gebietes „Schleswig-Holsteinische 

Elbästuar und angrenzende Flächen“, der nicht von der Baumaßnahme des Fuß- und Rad-

weges betroffen ist, gesetzlich geschütztes Biotop, siehe Biotopnummern 91, Nummer 92 

und 120 sind Wald. 

Fazit 

Die mit dem Bebauungsplan Nr. 76, Teilbereich 2 getroffenen Festsetzungen sind aus dem 

verbindlichen Landschaftsplan entwickelt.  

5.3.6 Vorhandene Bebauungspläne 

Bei der Planung des Trassenverlaufs der Fuß- und Radwegeverbindung sind fünf rechtskräf-

tige Bebauungspläne zu berücksichtigen, die im Zusammenhang mit der Planung der ehe-

maligen Südumfahrung standen oder das Planungsziel der Entwicklung der Wegeverbindung 

beinhalten: 

  Bebauungsplan Nr. 51 „Augarten“ von 1981, siehe auch Abbildung 10 

  Bebauungsplan Nr. 4 „Stadtzentrum“ von 1984, siehe auch Abbildung 11 

  Bebauungsplan Nr. 5d „Brauhaus“ von 1983, siehe auch Abbildung 12 

  Bebauungsplan Nr. 5f „Jungfernstieg“ von 1998, siehe auch Abbildung 13 

  Bebauungsplan Nr. 76 „Rad-/Fußwegeverbindung Geestrand“, Teilbereich 1 zwi-

schen Lüttdahl und Schulauer Straße von 2016, siehe auch Abbildung 14 
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Der vorhandene Bebauungsplan Nr. 76, Teilbereich 1 deckt planungsrechtlich bereits einen 

wichtigen Abschnitt des Gesamtverlaufs des Fuß- und Radwegs ab. Er umfasst die Wegever-

bindung zwischen Lüttdahl und Schulauer Straße und schließt in Richtung Westen an den 

hier vorliegenden Bebauungsplan Nr. 76, Teilbereich 2 an. 

Fazit 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 76 „Rad-/Fußwegeverbindung Geestrand“, 

Teilbereich 2 ist so gewählt worden, dass die Anbindungen des Fuß- und Radweges zwi-

schen allen Bebauungsplänen jeweils gesichert sind.  

Die Überprüfung der älteren Bebauungspläne bezogen auf den Eingriff in Natur und Land-

schaft hat ergeben, dass dieser aufgrund der damaligen Gesetzeslage nicht durchgeführt 

worden ist und somit im Teilbereich 2 abgearbeitet wird. 

5.4 Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen  

5.4.1 Bestand und Prognose des Umweltzustandes sowie Maßnahmen zur Ver-

meidung, Verringerung und zum Ausgleich erheblicher nachteiliger Aus-

wirkungen  

5.4.1.1 Schutzgut Mensch 

Für den Menschen sind im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan Auswirkungen auf das 

unmittelbare Wohnumfeld, Lärm und andere Immissionen sowie visuelle Beeinträchtigun-

gen, als sehr untergeordnet zu erwarten.  

Umweltauswirkungen der Planung  

Die bestehende Kulturlandschaft wird durch die Herstellung der Wegeverbindung nicht we-

sentlich beeinträchtigt. Ein neues Teilstück im zukünftigen Wedeler Freiraumsystem ist ein 

weiterer Anreiz zur Förderung des Fahrradverkehrs, wodurch die Emissionen des motori-

sierten Individualverkehrs gemindert werden können.  

Fazit  

Unter Voraussetzung der Einhaltung der Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 76, Teilbe-

reich 2 sind durch die Verbesserung des Freiraumkonzepts positive Auswirkungen auf das 

Schutzgut Mensch im Vergleich zur Bestandssituation zu erwarten.  

TOP 7



Fachdienst Stadt- und Landschaftsplanung 

 

Seite 30 von 44 

 

5.4.1.2 Schutzgüter Pflanzen und Tiere /Artenschutz und biologische Vielfalt 

Die artenschutzfachliche Begleitung der Machbarkeitsstudie von 2018 kam zum Ergebnis, 

dass die geplante Wegetrasse (Anm.: noch südlich und westlich des Kursana-Gebäudes) 

überwiegend zwar außerhalb von geschützten Biotopen verläuft, aber Auswirkungen auf 

die Fauna haben wird.  

Ein 2019 stattgefundenes Gespräch mit dem Kreis Pinneberg und dem damaligen Landes-

amt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (heute Landesamt für Umwelt) hat 

im Ergebnis zu einer großflächigen Neuerhebung bzw. Aktualisierung der früheren arten-

schutzrechtlichen Untersuchungen geführt. Im Ergebnis wurde eine Wegeführung nördlich 

und östlich des Kursana-Gebäudes präferiert, die aus naturschutzfachlicher Sicht mit deut-

lich weniger Eingriffen in Natur und Landschaft verbunden ist. Durch die damit verbundene 

Verlegung des Brückenbauwerks nach Norden entfällt auch eine Zerschneidung der westlich 

der Wedeler Au zusammenhängenden Waldfläche.  

Im Nachgang der Abstimmungen mit dem Kreis Pinneberg und dem damaligen Landesamt 

für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (heute Landesamt für Umwelt) beauf-

tragte die Stadt Wedel im Dezember 2019 das Büro „Eggers Biologische Gutachten“ mit der 

Aktualisierung der durchgeführten artenschutzrechtlichen Untersuchungen. 

Ziel der Untersuchungen war es eine aktuelle Planungsgrundlage vorzulegen, die eine Bio-

topkartierung sowie eine aktuelle Bestandsaufnahme von Fledermäusen und der Avifauna 

umfasst. Außerdem wurden die Untersuchungsflächen auf ein mögliches Vorkommen des 

Nachtkerzenschwärmers und auf potenzielle Eremitenlebensräume sowie auf ein Vorkom-

men von Großmuscheln in der Wedeler Au geprüft.  

Im Rahmen der Erarbeitung der Machbarkeitsstudie wurde auch der Querungsstandort des 

erforderlichen Brückenbauwerks untersucht. Der zugrundeliegende Querungspunkt lag 

westlich des Kursana-Gebäudes.  

Generell wurde ein stützfreies Bauwerk mit Widerlagern am Ufer in Betracht gezogen, um 

die hydraulischen Verhältnisse der Wedeler Au nicht zu beeinträchtigen. Zur Erkundung des 

Untergrundes im Bereich des Brückenbauwerks wurden acht und für den Bereich des Fuß-

und Radweges im westlichen Verlauf zwei Kleinrammbohrungen durchgeführt. Ferner wur-

den die hydrologischen Verhältnisse untersucht. Im Rahmen der Ausführungsplanung ist zu 

prüfen, ob der für die Widerlager erforderliche Bodenaushub für die Geländemodellierun-

gen im Bereich des Fuß- und Radwegs genutzt werden kann. 
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Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass das Untersuchungsgebiet neben dem von Röh-

richten, Wäldern und Gehölzstrukturen begleiteten naturnahen Lauf der Wedeler Au vor 

allem von Grünland und Biotoptypen in Zusammenhang mit baulichen Anlagen geprägt 

wird. Außerdem treten vor allem von Kratzbeere dominierte Ruderalfluren auf.  

Die Untersuchung der Großmuscheln in der Wedeler Au ergab unterhalb des Mühlenstaus im 

Abschnitt der möglichen Querung der Wedeler Au keine Muschelnachweise. Unterhalb da-

von im unbeschatteten Wiesenabschnitt der Wedeler Au konnte auf einem Transekt aller-

dings ein Exemplar der Entenmuschel (Anodonta anatina) nachgewiesen werden. Damit ist 

ein Vorkommen von Großmuscheln in der Wedeler Au nicht ausgeschlossen und es sollte 

nach Festlegung der genauen Brückentrasse vor Beginn der Bauarbeiten nochmals auf Groß-

muscheln geprüft und diese gegebenenfalls umgesiedelt werden. 

Die Kontrolle von insgesamt 15 Bäumen auf potenzielle Eremitenlebensräume erbrachte 

nur für zwei Weiden eine bedingte Eignung. Die übrigen Gehölze zeigen sich als weniger 

geeignet für einen Eremitenbesatz. Wenn der genaue Trassenverlauf des geplanten Fuß- 

und Radwegs feststeht und damit auch die zu fällenden Bäume, sollten diese zur Sicherheit 

vor Rodung nochmals auf einen möglichen Eremitenbesatz kontrolliert werden. 

Die avifaunistische Untersuchung ergab den Nachweis von insgesamt 51 Vogelarten für das 

Plangebiet, von denen 28 Spezies im Gebiet brüten. Entsprechend der Lebensraumausstat-

tung des Plangebietes konnten vor allem Vogelarten, die typischerweise in Siedlungsbioto-

pen, Wäldern, Parklandschaften und Gewässern bzw. Feuchtlebensräumen verbreitet sind, 

nachgewiesen werden. Spezies, die vorzugsweise in Wiesen, Feldfluren und Marschen sie-

deln, treten demgegenüber im Besiedlungsbild zurück. 

Im Untersuchungsgebiet wurden nur vereinzelt Fledermäuse registriert. Es wurden weder 

ausgeprägten Jagdhabitate festgestellt noch Aktivitäten, die auf regelmäßig genutzte Flug-

routen im Gebiet hindeuten könnten. Auch wurden keine Hinweise auf Quartiere wie 

schwärmende Tiere an den Habitatbäumen beobachtet. 

In der Vorprüfung der Verträglichkeit der Fußgänger-/Radfahrerbrücken über die Wedeler 

Au im Zuge des Flächennutzungs- und Landschaftsplanverfahrens (2008) ist festgestellt 

worden, dass bei Einhaltung der vorgeschlagenen Maßnahmen keine erheblichen Beein-

trächtigungen auf die Erhaltungsziele des Natura 2000-Gebietes 2323-392 „Schleswig-hol-

steinisches Elbästuar und angrenzende Flächen“ zu erwarten sind. Für die Brücke über die 
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Wedeler Au auf der ehemaligen Trasse der südlichen Umfahrung der Altstadt wurde im Be-

bauungsplanverfahren Nr. 75 (2003) eine umfassende FFH-Verträglichkeitsprüfung durchge-

führt. Die vorgeschlagenen Maßnahmen zur Schadensbegrenzung, lichte Bauweise der Brü-

cke und Erhaltung des Flussquerschnittes werden in dem hier vorliegenden Bebauungspal-

verfahren (2023) eingehalten. 

Um die biologische Vielfalt so wenig wie möglich zu beeinträchtigen, wird im Zuge der 

Planrealisierung/Genehmigungsplanung zur Beleuchtung des Fuß- und Radweges ein Licht-

management gefordert. Die technische Entwicklung in diesem Bereich ist enorm, sodass im 

Bebauungsplan eine Festsetzung getroffen ist, die dem zukünftigen Stand der Technik ge-

recht wird: „Zum Schutz der Insektenvielfalt gemäß § 41 a Bundesnaturschutzgesetz sind 

neu zu errichtende Beleuchtungen an Straßen und Wegen mit Leuchtmitteln zu versehen 

und so zu betreiben, dass Tiere und Pflanzen wildlebender Arten von nachteiligen Auswir-

kungen durch Lichtimmissionen geschützt sind“. 

Fazit  

Unter Voraussetzung der Einhaltung der Festsetzungen des Bebauungsplans Nr.  76, Teilbe-

reich 2 sind für die Schutzgüter Pflanzen und Tiere/Artenschutz und biologische Vielfalt 

keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten.  
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5.4.1.3 Schutzgut Oberflächenwasser 

Der Fuß- und Radweg quert die tidebeeinflusste Wedeler Au, wird diese aber durch zusätz-

lichen Regenwasserabfluss nicht wesentlich beeinträchtigten.  

 

Umweltauswirkungen der Planung  

Die durch den Weg zu erwartende Versiegelung führt zu einem leichten Überschuss an an-

fallendem Regenwasser. Das auf den Straßenverkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung 

„Fuß- und Radweg“ anfallende Niederschlagswasser ist zu sammeln und innerhalb der Um-

grenzung von Flächen für die Wasserwirtschaft in begrünenden Mulden zu versickern. 

Fazit  

Mit der offenen Oberflächenentwässerung entstehen keine erheblichen, auszugleichenden 

Beeinträchtigungen für das Schutzgut Oberflächenwasser.  

5.4.1.4 Schutzgüter Fläche, Boden und Grundwasser 

Die Machbarkeitsstudie – Geh- und Radweg Geestrand mit Querung der Wedeler Au 2018 er-

stellt vom Ingenieurbüro SBI GmbH hat den möglichen Trassenverlauf in mehreren Ab-

schnitten und Varianten untersucht. Ein Fuß- und Radweg mit einer Brücke ist in der im Be-

bauungsplan festgesetzten Straßenverkehrsfläche möglich. 

Abbildung 13: Auszug aus dem Landschaftsplan der Stadt Wedel - Gewässerkarte 
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Die Fläche, die für den Fuß- und Radweg in Anspruch genommen wird ist auf das erforderli-

che Mindestmaß beschränkt. Für die gefahrenfreie gemeinsame Nutzung als Fuß- und Rad-

weg ist die geplante Breite angemessen.  

Veränderungen des Bodens sind nicht reversibel, zumindest in der kurz- bis mittelfristigen 

Perspektive. Das Baugesetzbuch weist auf diesen Umstand in § 1a Abs. 1 hin: “Mit Grund 

und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden, dabei sind Bodenversiegelun-

gen auf das notwendige Maß zu begrenzen”. Jede Veränderung der Bodenoberfläche wird 

darüber hinaus als Eingriff gewertet.  

Die Bodenkarte von Schleswig-Holstein (Geologisches Landesamt Schleswig-Holstein), 

Blatt 2424 Wedel weist für den Bereich des Plangebietes Marschböden und Pseudogley aus. 

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind Altablagerungen im Plangeltungsbereich nicht akten-

kundig. Weitere Hinweise auf schädliche Bodenveränderungen und/oder Altlasten aus 

früheren gewerblichen Nutzungen von Grundstücken im Plangebiet liegen nicht vor.  

 

Sollten im Zuge der Umsetzung des Planvorhabens Auffälligkeiten im Untergrund angetrof-

fen werden, die auf eine Altablagerung und/ oder eine Verunreinigung des Bodens mit 

Schadstoffen hindeuten, so ist der Fachdienst Umwelt – Untere Bodenschutzbehörde – beim 

Kreis Pinneberg umgehend davon in Kenntnis zu setzen.  

Abbildung 14: Auszug aus dem Landschaftsplan der Stadt Wedel - Bodenkarte Schleswig-Holstein 
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Umweltauswirkungen der Planung  

Die Fläche, welche für die den Bau des Fuß- und Radweges in Anspruch genommen wird ist 

verhältnismäßig. Die Böden im Bereich des geplanten Weges werden nach Umsetzung der 

Planung versiegelt/teilversiegelt und stehen damit nicht mehr für die Bodenbildung und 

Grundwasserneubildung zur Verfügung. Die Beeinträchtigungen sind im Rahmen der städte-

baulichen Entwicklung nicht vermeidbar und werden im Rahmen der naturschutzfachlichen 

Eingriffsregelung bilanziert und ausgeglichen.  

Ausgleichsberechnung: 

Als Grundlage für die Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung dient der „Gemeinsamer Runderlass 

des Innenministeriums und des Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt 

und ländliche Räume vom 9. Dezember 2013 – IV 268/V 531 – 5310.23“. 

Da noch nicht endgültig entschieden ist, welche Oberflächenmaterialien für den Weg ge-

wählt werden, wird für den hier ermittelten Ausgleichsbedarf von einer möglichen Vollver-

siegelung der Wegefläche mit Asphalt ausgegangen: 

Ausgleich Schutzgut Boden 

Eingriffsfläche 
maximal mögliche Vollversie-
gelung im Plangebiet in m² 

Ausgleichsfaktor 
Ausgleichs-/Ersatzfläche 

in m² 

Verkehrsfläche 

(Rad- und 
Wanderweg) 

2.180 0,5 1.090 

Umgrenzung 
von Flächen 
für die Rege-
lung des Was-
serabflusses 

2.120 0,3 636 

 

Nach Durchführung der Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen verbleibt ein Ausgleichs-

bedarf von 1.726 m². Die Maßnahme wird auf der städtischen Ökokontofläche Flurstück 

62/83, Flur 17, Gemarkung Wedel verbucht. Um die Umsetzung rechtlich verbindlich zu 

machen, setzt der Bebauungsplan Folgendes fest: 
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„Der Ausgleichsbedarf von insgesamt 1.726 m² (1.090 m²für die Versiegelung des Weges 

und 636 m²für die Versickerungsmulden) werden von dem städtischen Ökokonto Gemar-

kung Wedel, Flur 17, Flurstück 62/83 ausgebucht.“ 

Fazit  

Mit dem Ausgleich für die Bodenversiegelung und der offenen Oberflächenentwässerung 

entstehen keine weiteren erheblichen Beeinträchtigungen für die Schutzgüter Fläche, Bo-

den und Grundwasser.  

5.4.1.5 Schutzgut Luft und Klima  

In Schleswig-Holstein gibt es ein landesweites lufthygienisches Überwachungssystem.  

Zur Beobachtung der lokalen Luftqualität in Wedel wurden seit 2005 auf der Bundesstraße 

(B 431) im Bereich der Mühlen- und Rolandstraße Messungen von Luftschadstoffen durchge-

führt. 2013 wurden die Messungen eingestellt, da es keine Überschreitungen der Grenz-

werte mehr gab. Als Indikator wird das Verkehrsaufkommen auf der B 431 alle fünf Jahre 

überprüft und entschieden, ob wieder Messungen durchgeführt werden müssen. Dies ist 

bisher nicht der Fall gewesen. 

Die Vorbereitung des Baues eines Fuß- und Radweges durch den Bebauungsplan führt zu 

keinen erheblichen Beeinträchtigungen des Klimas. Langfristig gesehen wirken sich Fußgän-

ger und Radfahrer positiv aus. 

Umweltauswirkungen der Planung  

Im Falle der nur sehr geringfügigen Versiegelung sind in der Regel lokale Umweltauswirkun-

gen wie Erwärmung oder abnehmende Luftzirkulation nicht zu erwarten. 

Fazit 

Es sind keine erheblichen Beeinträchtigungen für die Schutzgüter Luft und Klima zu erwar-

ten. 
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5.4.1.6 Schutzgut Landschaftsbild 

Der Geesthang (Nr. 9) ist als naturraumprägender Landschaftsbestandteil sehr reizvoll. Er 

bildet als Rand der Geest den deutlich sichtbaren Gegensatz zu der angrenzenden flachen 

Marsch. Obwohl der Hang durch die vorhandene Bebauung bereits stark überprägt ist, hat 

er ortsbildprägende Wirkung, da er den Übergang des Siedlungskerns in Richtung offene 

Landschaft definiert.  

Die Bedeutung des Geesthanges aus geowissenschaftlicher Sicht wird vom Landesamt für 

Natur und Umwelt (LANU) als „mittelmäßig“ eingestuft. Die regionale Bedeutung für die 

Stadt Wedel ist vor allem unter dem Aspekt der Naherholung und des Landschaftserlebens 

als hoch einzuordnen.  

Umweltauswirkungen der Planung  

Der Fuß- und Radweg verändert das jetzt aktuell naturbelassene Landschaftsbild. Wie aus 

dem Bebauungsplan Nr. 51 „Augarten“, siehe Abbildung 10, gab es schon seit 1981 die Pla-

nung, diesen Landschaftsraum für die Menschen erlebbar zu gestalten. Die Wegeverbindung 

ist wegen ihrer freiraumvernetzenden Wirkung eher als Bereicherung für das Landschafts-

erlebnis zu werten. 

Abbildung 15: Auszug aus dem Landschaftsplan der Stadt Wedel -  Landschaftsbildensembles in Wedel 
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Fazit  

Die geplante Wegeverbindung stellt keinen erheblichen Eingriff in das Schutzgut Land-

schaftsbild dar.  

5.4.1.7 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Das Plangebiet liegt in einem archäologischen Interessensgebiet und in der Nähe einer ver-

muteten steinzeitlichen Siedlungsstelle (Nr. 26). 

 
Umweltauswirkungen der Planung  

Da durch den Bau des Fuß- und Radweges auch archäologische Funde betroffen sein könn-

ten, sind die Bauarbeiten mit der zuständigen Dienststelle abzustimmen.  

Fazit  

Es sind, bei Einhaltung der vorgeschlagenen Vorgehensweise, keine erheblichen Beein-

trächtigungen des Schutzgutes Kultur- und sonstige Sachgüter erkennbar. 

5.4.2 Wechselwirkungen 

Die gemäß den Vorgaben des BauGB zu betrachtenden Schutzgüter beeinflussen sich gegen-

seitig auf verschiedene Weise und in unterschiedlichem Maße. Hieraus ergibt sich ein kom-

plexes Wirkungsgefüge, welches durch die Planung beeinflusst wird.  

Abbildung 16: Auszug aus dem Landschaftsplan der Stadt Wedel – Archäologische Fundplätze und Interessensge-

biete 
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Aus der Versiegelung des Bodens ergibt sich ein Verlust der Funktionen des Bodens für die 

Schutzgüter Tiere und Pflanzen und für das Schutzgut Wasser, da die Versickerung im Be-

reich der Versiegelung unterbunden wird. Darüber hinaus wird durch das Entfernen der Ve-

getation im Zuge des Wegebaus deren Funktion für Tiere, das Landschaftsbild sowie das 

Schutzgut Luft und Klima beeinträchtigt. Die Funktionsverluste werden im Rahmen der na-

turschutzfachlichen Eingriffsregelung bewertet und ausgeglichen.  

Eine Verstärkung der erheblichen Umweltauswirkungen durch Wechselwirkungen zwischen 

den Schutzgütern ist im Plangebiet nicht zu erwarten. Wegen der geringen Versiegelung 

und eines Bodenmanagements, der Ausgestaltung der Brücke in lichter Bauweise, weitere 

Berücksichtigung des Artenschutzes, des Insektenschutzes mit einem Lichtmanagement in 

der Genehmigungs- und Ausführungsplanung sind keine negativen Wechselwirkungen zu er-

warten. 

5.4.3 Zusammengefasste Umweltauswirkungen 

Bei Umsetzung der Planung unter Einhaltung der Vorgaben des Bebauungsplans Nr. 76 

„Rad-/Fußwegeverbindung Geestrand“, Teilbereich 2 sind für die Schutzgüter Mensch, 

Pflanzen und Tiere, Artenschutz und biologische Vielfalt, Luft und Klima, Landschaftsbild 

sowie Kultur- und sonstige Sachgüter keine nicht ausgleichbaren Beeinträchtigungen zu er-

warten.  

Durch die Versiegelung bisher unversiegelter Böden wird eine Beeinträchtigung der Schutz-

güter Fläche, Boden und Grundwasser erfolgen. Die Beeinträchtigungen werden im Rahmen 

der naturschutzfachlichen Eingriffsregelung bewertet und auf dem städtischen Ökokonto 

(Gemarkung Wedel, Flur 17, Flurstück 62/83) mit der Ausbuchung von 1.090 m² ausgegli-

chen. Mit der offenen Oberflächenentwässerung entstehen keine erheblichen, auszuglei-

chenden Beeinträchtigungen für das Oberflächenwasser.  

5.4.4 Prognosen über die Entwicklung des Umweltzustandes 

Der Bau der Wegeverbindung wird keine erkennbaren oder messbaren Auswirkungen auf 

den Umweltzustand haben. Die geringfügigen Auswirkungen durch die Versiegelung werden 

im Rahmen der naturschutzfachlichen Eingriffsregelung bewertet und ausgeglichen.  
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5.4.5 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich 

  Die Versiegelung wird auf das erforderliche Mindestmaß beschränkt. Es ist ein Bo-

den-, Verwertungs- und Entsorgungsmanagement vor der Ausführungsplanung durch-

zuführen. 

  Die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 Bundesnatur-

schutzgesetz sind zu beachten. Zum Schutz der Brutvögel sind in diesem Fall die 

Baufeldräumung und Beseitigung von Gehölzen nur außerhalb des Brutzeitraumes 

von Vögeln zulässig (01.03. bis 31.08.) oder zu anderen Zeiten, wenn nach fachkun-

diger Kontrolle sichergestellt wurde, dass keine besetzten Brutstätten vorhanden 

sind. Sobald der Planungsprozess weitergeführt wird, die Flächeninanspruchnahme 

des Weges, des Brückenbauwerks und die Baustelleneinrichtung bekannt sind, muss 

die artenschutzfachliche Begleitung fortgeführt werden. Insbesondere müssen die 

Großmuscheln, Nachtkerzenschwärmer und potenzielle Emeritenlebnsräume weiter 

überprüft werden. 

  Die lichte Bauweise der Brücke erhält den Flussquerschnitt der Wedeler Au. 

  Zum Schutz der Insektenvielfalt gemäß § 41 a Bundesnaturschutzgesetz sind neu zu 

errichtende Beleuchtungen an Straßen und Wegen mit Leuchtmitteln zu versehen 

und so zu betreiben, dass Tiere und Pflanzen wildlebender Arten von nachteiligen 

Auswirkungen durch Lichtimmissionen geschützt sind. 

5.4.6 In Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Das Ingenieurbüro SBI GmbH hat im Jahr 2018 im Zuge einer Machbarkeitsstudie die ver-

kehrsplanerischen Belange und mögliche Trassenführungen des geplanten Fuß- und Radwe-

ges untersucht.  

Hierzu wurden in vier gebildeten Abschnitten zwischen Schulauer Straße und Gorch-Fock-

Straße insgesamt zehn Varianten untersucht. Die im Rahmen der Machbarkeitsstudie ausge-

wählte Vorzugsvariante der Wegeführung westlich und südlich des Kursana-Gebäudes 

wurde im September 2018 vom Planungsausschuss der Stadt Wedel bestätigt.  

In einem Abstimmungsgespräch 2019 mit dem Kreis Pinneberg als Untere Naturschutzbe-

hörde und dem damaligen Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume 

(heute Landesamt für Umwelt) als Obere Naturschutzbehörde wurde deutlich, dass eine 

Aktualisierung der durchgeführten artenschutzrechtlichen Untersuchungen erforderlich 

sind (vgl. Kapitel 3.2).  
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Diese Aktualisierung hatte eine geänderte Wegeführung zur Folge. Aus naturschutzfachli-

cher Sicht wurde ein Verlauf nördlich und östlich des Kursana-Gebäudes präferiert, der mit 

deutlich weniger Eingriffen in Natur und Landschaft verbunden ist. Durch die damit ver-

bundene Verlegung des Brückenbauwerks nach Norden entfällt auch eine Zerschneidung 

der westlich der Wedeler Au gelegenen Waldfläche. Die geänderte Führung wurde vom Pla-

nungsausschuss in seiner Sitzung am 01.06.2021 beschlossen und diente als Grundlage der 

durch das Ingenieurbüro „SBI“ erstellten Vorplanung. Diese Vorplanung wurde am 

03.05.2022 im Planungsausschuss vorgestellt und dient als Grundlage dieses Bebauungs-

plans. 

5.4.7 Nachteilige Auswirkungen aufgrund der Anfälligkeit der zulässigen Vorha-

ben für schwere Unfälle oder Katastrophen 

Der Bebauungsplan Nr. 76 „Rad-/Fußwegeverbindung Geestrand“, Teilbereich 2 zwischen 

Schulauer Straße und Gorch-Fock-Platz lässt das Vorhaben Fuß- und Radweg, mit einem 

Brückenbauwerk zur Querung der Wedeler Au, zu. Nachteilige Auswirkungen bei Einhaltung 

der Vorgaben des Bebauungsplans bzw. schwere Unfälle und Katastrophen sind nicht zu er-

warten. 

5.4.8 Zusätzliche Angaben  

5.4.8.1 Technische Verfahren bei der Umweltprüfung  

Die für die Umweltprüfung auf Ebene des Bebauungsplans erforderlichen Erkenntnisse lie-

gen vor. Die wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Verfahren bei der Um-

weltprüfung, die im Zusammenhang mit der Bewertung von Umwelteinwirkungen stehen, 

sind in den jeweiligen Fachgutachten beschrieben und ausgewertet worden. 

5.4.8.2 Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen (Monitoring)  

Die Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen erfolgt im Zuge der Umsetzung der 

Planung, bei der weiteren Genehmigungs- bzw. Ausführungsplanung. 

Artenschutz: Die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 Bundesna-

turschutzgesetz sind zu beachten. Zum Schutz der Brutvögel sind in diesem Fall die Bau-

feldräumung und Beseitigung von Gehölzen nur außerhalb des Brutzeitraumes von Vögeln 

zulässig (01.03. bis 31.08.) oder zu anderen Zeiten, wenn nach fachkundiger Kontrolle si-

chergestellt wurde, dass keine besetzten Brutstätten vorhanden sind.  
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Sobald der Planungsprozess weitergeführt wird, die Flächeninanspruchnahme des Weges, 

des Brückenbauwerks und die Baustelleneinrichtung bekannt sind, muss die artenschutz-

fachliche Begleitung fortgeführt werden. Insbesondere müssen die Großmuscheln, Nacht-

kerzenschwärmer und potenzielle Emeritenlebnsräume weiter überprüft werden. 

Lichtmanagement: Zum Schutz der Insektenvielfalt gemäß § 41 a Bundesnaturschutzgesetz 

sind neu zu errichtende Beleuchtungen an Straßen und Wegen mit Leuchtmitteln zu verse-

hen und so zu betreiben, dass Tiere und Pflanzen wildlebender Arten von nachteiligen Aus-

wirkungen durch Lichtimmissionen geschützt sind. 

Bodenmanagement: Es ist ein Boden-, Verwertungs- und Entsorgungsmanagement vor der 

Ausführungsplanung durchzuführen. 

Der Erfolg der Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen bei der Planrealisierung wird von 

den jeweils fachlich zuständigen Genehmigungsbehörden des Kreises Pinneberg kontrol-

liert. 

5.4.9 Allgemeinverständliche Zusammenfassung  

Im vorliegenden Umweltbericht werden die Auswirkungen der Planung auf die Umwelt be-

schrieben. Die Flächen im Plangebiet werden zurzeit als Zuwegung zu Grünlandflächen, als 

Grünland genutzt, Wald und die Trasse quert die Wedeler Au. 

Die Trasse des Fuß- und Radweges führt auf der ehemaligen Trasse der Südumfahrung der 

historischen Altstadt von Wedel. Vor Satzungsbeschluss ist das Bebauungsplanverfahren zur 

Verlegung der Bundesstraße B 431 (2003) eingestellt worden. Im Flächennutzungs- und 

Landschaftsplan (2010) ist die Trasse als Grünfläche mit überörtlichem Weg/Fuß- und Rad-

weg dargestellt. Im Mobilitätskonzept der Stadt Wedel (2023) liegt die Trasse in der poten-

ziellen Radverkehrsnetzerweiterung. Die geplante Wegeverbindung ist die einzige realisier-

bare Möglichkeit, einer nicht mit einer Hauptverkehrsstraße (B 431 Mühlenstraße) gekop-

pelten Fuß- und Radwegeverbindung zwischen Gorch-Fock-Straße in Richtung des nord-

westlichen Stadteingangs, herzustellen  

Die Eingriffe und ihre Umweltauswirkungen sind ermittelt worden. Der notwendige Aus-

gleichsbedarf von 1.090 m² für die Flächenversiegelung wird außerhalb des Plangebietes 

auf dem städtischen Ökokonto Flurstück 62/83 Flur 17, Gemarkung Wedel erbracht.  
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Unter Einhaltung der Vermeidungsmaßnahmen sind Konflikte mit den artenschutzrechtli-

chen Bestimmungen des § 44 und des § 39 BNatSchG nicht zu erwarten. Nennenswerte Be-

einträchtigungen auf das Landschaftsschutzgebiet Pinneberger Elbmarschen (LSG 04) sowie 

das Natura 2000-Gebiet „Schleswig-Holsteinisches Elbästuar und angrenzende Flächen“ 

sind nicht zu erwarten. 

Die Bedeutung der Fuß- und Radwegeplanung für die Stadt Wedel ist vor allem unter dem 

Aspekt der Naherholung, der Verkehrsentlastung und des Klimaschutzes sehr hoch einzu-

ordnen. Der geplante Weg stellt eine sinnvolle Ergänzung des Wedeler Radwegesystems dar 

und liefert einen Beitrag zur Verkehrsentlastung der Mühlenstraße als Bundesstraße B 431.  

Unter Berücksichtigung der im Bebauungsplan festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen verblei-

ben keine erheblichen Beeinträchtigungen. 

Eine erhebliche Beeinträchtigung der Schutzgüter oder negativen Wechselwirkung zwischen 

den Schutzgütern, ist nicht zu erwarten. 

5.4.10 Quellenangaben zum Umweltbericht  

  B-Plan Nr. 75 „Verlegung der B 431 zur Verkehrsberuhigung der historischen Altstadt 

von Wedel“, Verträglichkeitsstudie nach § 34 BNatSchG bzw. Art. 6 (3) FFH-RL für 

das Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung DE 2323—303 „Schleswig-Holsteini-

sches Elbästuar“ einschließlich der Erweiterungsflächen P2323-304 (3. Meldetran-

che), 12.082003, Dr. Ulrich Mierwald, Kieler Institut für Landschaftsökologie  

  Vorprüfung der Verträglichkeit der Fußgänger-/Radfahrerbrücken über die Wedeler 

Au auf der ehemaligen Trasse der südlichen Umfahrung der Altstadt, über die We-

deler Au in der Marsch und über den Mühlenteich mit den Erhaltungszielen des Na-

tura 2000-Gebietes 2323-392 „Schleswig-Holsteinische Elbästuar und angrenzende 

Flächen“, Stadt Wedel 2008 

  Flächennutzungsplan und Landschaftsplan, Stadt Wedel 2010 

  Machbarkeitsstudie Geh- und Radweg Geestrand mit Querung der Wedeler Au, SBI 

Beratende Ingenieure für Bau-Verkehr-Vermessung GmbH, Hamburg 2018 

  Fuß- und Radweg am Geestrand mit Querung der Wedeler Au in der Stadt Wedel: 

Artenschutzfachliche Begleitung der Machbarkeitsstudie, EGGERS biologische Gut-

achten, Hamburg 2018 

  Geplanter Fuß- und Radweg am Geestrand mit Querung der Wedeler Au in der Stadt 

Wedel: Biologische Untersuchungen, EGGERS biologische Gutachten, Hamburg 2021 
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  Fuß- und Radweg Geestrand, Querung Wedeler Au, Geotechnisches Gutachten und 

orientierende Schadstoffuntersuchung, IGB Ingenieurgesellschaft mbH, Geotechnik – 

Wasserbau – Umwelttechnik, Hamburg 2018 

  Mobilitätskonzept für die Stadt Wedel, ARGUS Stadt und Verkehr Partnerschaft 

mbB, Hamburg 06. 04. 2023 
 

6 Kosten 

Die Herstellungskosten des Fuß- und Radwegs sowie des neu zu errichtenden Brückenbau-

werks wurden im Rahmen einer Kostenschätzung im April 2022 durch die beauftragten In-

genieurbüros geschätzt. Insgesamt belaufen sich die Kosten für den Wegebau auf 

rd. 1,38 Mio. € netto. Die Herstellung des Brückenbauwerks wird auf rd. 1,50 Mio. € netto 

geschätzt. Hierin sind rd. 320.000 € Kostenvarianz enthalten. Insgesamt umfasst die Kos-

tenschätzung Baukosten i.H.v. rd. 2,88 Mio. € netto bzw. rd. 3,43 Mio. € brutto.  

7 Flächen  

Flächenart Fläche in m2 

Öffentliche Straßenverkehrsfläche rd. 1.790 

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung „Fuß- und Radweg“ rd. 2.180 

öffentliche Grünfläche rd. 5.270 

private Grünfläche rd. 630 

Flächen für die Landwirtschaft rd. 6.820 

Flächen für Wald rd. 2.980 

Wasserflächen rd. 170 

 rd. 19.840 
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                      Wedel, den 05.11.2024 

 

Bebauungsplan Nr. 76 „Rad-/Fußwegeverbindung Geestrand“, Teilbereich 2 zwischen Schulauer Straße und Gorch-Fock-Platz 

Abwägung der Stellungnahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 
BauGB zwischen dem 28.11.2022 und einschließlich 13.01.2023.  

 

 Behörde / Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

1. Wasserbeschaffungsverband Haseldorfer Marsch 

E-Mail vom 22.11.2022 

 

 Wedel gehört nicht zu unserem Versorgungsgebiet. Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Für den Bebauungsplan ergibt sich 
hierdurch kein Anpassungsbedarf. 

2. Ericsson Services GmbH 

E-Mail vom 22.11.2022 

 

2.1. Die Firma Ericsson hat bezüglich des Standortes Ihrer Planung / Baumaßnahme und den von Ihnen ausgewiesenen 
Bedarfsflächen in Bezug auf ihr Richtfunknetz keine Einwände, insofern die Baumaßnahme nicht vor dem 31.12.23 
fertiggestellt werden soll. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Für den Bebauungsplan ergibt sich 
hierdurch kein Anpassungsbedarf. 

2.2. Bitte berücksichtigen Sie, dass diese Stellungnahme nur für Richtfunkverbindungen des Ericsson – Netzes gilt. Bitte 
beziehen Sie, falls nicht schon geschehen, die Deutsche Telekom, in Ihre Anfrage ein. Richten Sie diese Anfrage 
bitte an: Deutsche Telekom Technik GmbH, Ziegelleite 2-4, 95448 Bayreuth 
richtfunk-trassenauskunft-dttgmbh@telekom.de 

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Die Deutsche Telekom Technik GmbH 
wurde ebenfalls um Stellungnahme 
gebeten. Für den Bebauungsplan 
ergibt sich hierdurch kein Anpas-
sungsbedarf. 

3. Landeskriminalamt Schleswig-Holstein 

Schreiben vom 29.11.2022 

 

 In der Gemeinde/Stadt sind Kampfmittel nicht auszuschließen. Vor Beginn von Tiefbaumaßnahmen wie z. B. Bau-
gruben/Kanalisation/Gas/Wasser/Strom und Straßenbau ist die o.a. Fläche/Trasse gem. Kampfmittelverordnung 
des Landes Schleswig-Holstein auf Kampfmittel untersuchen zu lassen. Die Untersuchung wird auf Antrag durch das 
Landeskriminalamt, Dezernat 33, Sachgebiet 331, Mühlenweg 166, 24116 Kiel durchgeführt. Bitte weisen Sie die 
Bauträger darauf hin, dass sie sich frühzeitig mit dem Kampfmittelräumdienst in Verbindung setzen sollten, damit 
Sondier- und Räummaßnahmen in die Baumaßnahmen einbezogen werden können. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Für den Bebauungsplan ergibt sich 
hierdurch kein Anpassungsbedarf.  
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4. Amt Geest und Marsch Südholstein 

E-Mail vom 30.11.2022 

 

 Die Gemeinde Appen, Hetlingen und Holm haben keine Anregungen oder Bedenken zur oben genannten Planung. Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Für den Bebauungsplan ergibt sich 
hierdurch kein Anpassungsbedarf. 

5. Archäologisches Landesamtes Schleswig-Holstein 

Schreiben vom 30.11.2022 

 

5.1. die überplante Fläche befindet sich in einem archäologischen Interessengebiet. Bei der überplanten Fläche handelt 
es sich daher gem. § 12 Abs. 2 S. 6 DSchG um Stellen, von denen bekannt ist oder den Umständen nach zu vermu-
ten ist, dass sich dort Kulturdenkmale befinden. Erdarbeiten in diesen Bereichen bedürfen demnach der Genehmi-
gung des Archäologischen Landesamtes. Denkmale sind gem. § 8 Abs. 1 DSchG unabhängig davon, ob sie in der 
Denkmalliste erfasst sind, gesetzlich geschützt. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Für den Bebauungsplan ergibt sich 
hierdurch kein Anpassungsbedarf. 

5.2. Wir stimmen der vorliegenden Planung zu. Da jedoch zureichende Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass im Verlauf 
der weiteren Planung in ein Denkmal eingegriffen werden wird, sind gem. § 14 DSchG archäologische Untersuchun-
gen erforderlich. Der Verursacher des Eingriffs in ein Denkmal hat gem. § 14 DSchG die Kosten, die für die Untersu-
chung, Erhaltung und fachgerechte Instandsetzung, Bergung, Dokumentation des Denkmals sowie die Veröffentli-
chung der Untersuchungsergebnisse anfallen, im Rahmen des Zumutbaren zu tragen. Es ist dabei zu berücksichti-
gen, dass archäologische Untersuchungen zeitintensiv sein können und eine Genehmigung möglichst frühzeitig ein-
geholt werden sollte, damit keine Verzögerungen im sich daran anschließenden Planungs- oder Bauablauf entste-
hen. Entsprechend sollte der Planungsträger sich frühzeitig mit dem Archäologischen Landesamt in Verbindung set-
zen, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Zuständig ist Herr Dominik Forler (Tel.: 0151-18017052, Email: do-
minik.forler@alsh.landsh.de). 

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Für den Bebauungsplan ergibt sich 
hierdurch kein Anpassungsbedarf. 

5.3. Darüber hinaus verweisen wir auf § 15 DSchG: Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, hat dies unverzüglich 
unmittelbar oder über die Gemeinde der oberen Denkmalschutzbehörde mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht 
ferner für die Eigentümerin oder den Eigentümer und die Besitzerin oder den Besitzer des Grundstücks oder des 
Gewässers, auf o der in dem der Fundort liegt, und für die Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die zur Entde-
ckung oder zu dem Fund geführt haben. Die Mitteilung einer oder eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Die 
nach Satz 2 Verpflichteten haben das Kulturdenkmal und die Fundstätte in unverändertem Zustand zu erhalten, 
soweit es ohne erhebliche Nachteile oder Aufwendungen von Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt 
spätestens nach Ablauf von vier Wochen seit der Mitteilung. Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, 
sondern auch dingliche Zeugnisse wie Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Für den Bebauungsplan ergibt sich 
hierdurch kein Anpassungsbedarf. 
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 Anlage: 

 

 

 

6. Hamburger Verkehrsverbund GmbH 

E-Mail vom 05.12.2022 

 

 Mit den Ausweisungen der Planung sind wir einverstanden.  Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Für den Bebauungsplan ergibt sich 
hierdurch kein Anpassungsbedarf. 

7. TenneT TSO GmbH 

E-Mail vom 06.12.2022 

 

7.1. Das genannte Vorhaben berührt keine von uns wahrzunehmenden Belange. Es ist keine Planung von uns eingeleitet 
oder beabsichtigt. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Für den Bebauungsplan ergibt sich 
hierdurch kein Anpassungsbedarf. 
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7.2. Zur Vermeidung von Verwaltungsaufwand bitten wir Sie, uns an diesem Verfahren nicht weiter zu beteiligen.  Der Anregung wird gefolgt. 

Die TenneT TSO GmbH wird im wei-
teren Verfahren nicht erneut betei-
ligt.  

8. wilhelm.tel GmbH 

Schreiben vom 06.12.2022 

 

 Die Prüfung der Unterlagen ergab keine Einwände/Ergänzungen bezgl. der Realisierung des Planungsziels.  Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Für den Bebauungsplan ergibt sich 
hierdurch kein Anpassungsbedarf.  

9. Stromnetz Hamburg GmbH 

E-Mail vom 12.12.2022 

 

 Vielen Dank für die Beteiligung am oben genannten Bebauungsplanverfahren. Hiermit teilen wir Ihnen mit, dass 
seitens der Stromnetz Hamburg GmbH keine Bedenken gegen die Ausführung Ihrer Baumaßnahme bestehen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Für den Bebauungsplan ergibt sich 
hierdurch kein Anpassungsbedarf. 

10. Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume - Untere Forstbehörde - Außenstelle Neumünster 

E-Mail vom 20.12.2022 

 

 Gegen die Bauleitplanung bestehen forstbehördlicherseits keine Bedenken. Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Für den Bebauungsplan ergibt sich 
hierdurch kein Anpassungsbedarf. 

11. ADFC Wedel 

Schreiben vom 18.12.2022 

 

11.1. Haben Sie vielen Dank für die Berücksichtigung des ADFC Wedel an der frühzeitigen Beteiligung im B-Planverfahren 
Nr. 76 „Rad-/Fußwegeverbindung Geestrand“, Teilbereich 2, in Wedel. Im Folgenden möchten wir Ihnen die Stel-
lungnahme des ADFC. Ortsgruppe Wedel, übermitteln. Generell begrüßen wir die Schaffung einer durchgehenden 
und sicher befahrbaren Alternativroute südlich der B 431 und unterstützen ausdrücklich eine zügige bauliche Um-
setzung. Die geplante Breite mit 3 m für den Radverkehr zzgl. 2 m für den Fußverkehr im überwiegenden Teil des 
Planungsgebietes wird ein zügiges Radfahren ermöglichen und zugleich Konflikte zwischen Radfahrenden und zu 
Fuß Gehenden minimieren. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Für den Bebauungsplan ergibt sich 
hierdurch kein Anpassungsbedarf. 
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11.2. Im Entwurf für den Bebauungsplan sind keine Angaben zur vorgesehenen Oberflächengestaltung des Radweges ent-
halten. Voraussetzung für eine witterungsunabhängige Nutzung des Radweges ist eine befestigte Oberfläche, vor-
zugsweise aufgrund des geringen Rollwiderstands in Asphaltbauweise. Bei der Festlegung des Wegaufbaus ist die 
Befahrung durch landwirtschaftlichen Verkehr zu berücksichtigen.  

Der Anregung wird teilweise ge-
folgt.  

Der neu herzustellende Fuß- und 
Radweg soll die Altstadt und Innen-
stadt aus Richtung Nordwesten an die 
umliegenden Wohnquartiere anbin-
den. Vor allem durch Pendlerinnen 
und Pendler sowie Schulkinder wird 
der Weg stark frequentiert werden. 
Bei unbeständigen Wetterlagen ge-
währleistet eine bspw. wassergebun-
dene Wegedecke keine komfortable 
Nutzung. Das tatsächlich zur Herstel-
lung der Oberflächen zu verwenden-
den Material sowie die Ausführung 
des Unterbaus ist auf der Ebene der 
Ausführungsplanung zu berücksichti-
gen. 

11.3. Die Anschlussbereiche sind in dem Entwurf des Bebauungsplans nicht detailliert dargestellt. Die Querung über die 
Schulauer Straße entsprechend der Vorplanung des Büros SBI wie im Planungsausschuss vom 03.05.2022 vorgestellt 
würde einen sicheren und komfortablen Anschluss an den Teilbereich 1 des Bebauungsplans 76 gewährleisten. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Für den Bebauungsplan ergibt sich 
hierdurch kein Anpassungsbedarf. 

11.4. Der Anschluss an die Gorch-Fock-Straße erscheint grundsätzlich ausreichend sicher gestaltet zu sein. An der Ein-
/Ausfahrt der Tiefgarage der Kursana-Residenz sollte durch Verkehrsspiegel und eine Haltelinie die Sicherheit für 
die Radfahrenden gewährleistet werden.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Für den Bebauungsplan ergibt sich 
hierdurch kein Anpassungsbedarf. 

11.5. Der Anschluss an die Schulstraße ist gemäß vorgestellter Vorplanung mit einer Breiter von 3,0 m als gemeinsamer 
Fuß- und Radweg geplant. Dieser Breite erfordert gegenseitige Rücksichtnahme zwischen Fuß- und Radfahrenden, 
ist auf einer Länger von 70 m aus unserer Sicht zu vertreten und aufgrund mangelndem Platz anscheinend die ma-
ximal mögliche Breite.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Für den Bebauungsplan ergibt sich 
hierdurch kein Anpassungsbedarf. 

11.6. Dieser Wegeverbindung wird durch den Anschluss an den Jörg-Ballack-Weg und den kurzen Weg zum Bahnhof stark 
von Radfahrenden und zu Fuß Gehenden frequentiert werden. Eine sichere Querung der Mühlenstraße im Bereich 
der Einmündung der Schulstraße wird durch den Bau der Fuß- und Radwegverbindung daher noch dringlicher. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Für den Bebauungsplan ergibt sich 
hierdurch kein Anpassungsbedarf. 
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12. BUND Schleswig-Holstein 

Schreiben vom 03.01.2023 

 

12.1. Grundsätzlich befürworten wir Maßnahmen, die den Radverkehr fördern und gleichzeitig eine klimapolitische Ent-
scheidung sind. Zu der vorliegenden Planung möchten wir jedoch unsere Bedenken äußern. Zunächst fehlt für eine 
Beurteilung dieser Planung die Einordnung der Teilstrecke in das bestehende Fahrradwegenetz. Der geplante Fahr-
radweg soll gesetzlich geschützte Biotope und das FFH-Gebiet 2323-392 „Schleswig-Holsteinisches Elbästuar und 
angrenzende Flächen“ durchqueren. Isoliert dargestellt fällt es uns schwer zu beurteilen, ob die geplante Wege-
führung durch ein sensibles Gebiet dringend notwendig und sinnvoll ist. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Für den Bebauungsplan ergibt sich 
hierdurch kein Anpassungsbedarf. 

Im Mobilitätskonzept der Stadt Wedel 
ist der Streckenverlauf als „potenti-
elle Radverkehrsnetzerweiterung“ im 
Verbund aller Velorouten dargestellt. 

12.2. Einen Brückenbau über die Wedeler Au können wir aus naturschutzfachlicher Sicht nicht befürworten. Die Wedeler 
Au ist gemäß der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) ein Gewässer 1. Ordnung und es gilt das Verschlechterungsverbot. 
Im Maßnahmenkatalog der WRRL wird zur Verbesserung der Wasserqualität die Durchgängigkeit der Gewässer und 
die Hydromorphologie mit einer hohen Priorität festgestellt. Die Brücke würde jedoch dem widersprechen. So wür-
de das Bauwerk mit seinen negativen Auswirkungen in die Sohle und in das Ufer (Eingriff in das natürliche Bodenge-
füge, sowie in die Pflanzen- und Tierwelt) das FFH-Gebiet nachhaltig schädigen. Zudem kann es in Starkregenzei-
ten an der Brücke zu Anstauungen kommen und somit auch zu Überflutungen in das Stadtgebiet hinein. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

In der Begründung zum Bebauungs-
plan wird deutlicher auf die Entwick-
lung des Fuß- und Radweges von der 
Machbarkeitsstudie, die Artenschutz-
fachliche Begleitung 2018, die Ab-
stimmung mit der Unteren und Obe-
ren Naturschutzbehörde 2019/2021 
ergänzenden biologischen Untersu-
chungen in 2020 eingegangen. 

Die Wedeler Au ist ein Gewässer 
2. Ordnung. Es liegt eine umfassende 
FFH-Verträglichkeitsstudie zur Que-
rung der Wedeler Au mit der Verle-
gung der Bundesstraße B 431 von 
2003 vor. Unter Einhaltung der vor-
geschlagenen Maßnahmen ist nicht 
von einer erheblichen Beeinträchti-
gung der Erhaltungsziele auszugehen. 
Im FNP- und LP-Verfahren wurde die 
Querung mit der Darstellung eines 
Fuß- und Radweges erneut geprüft 
und 2010 genehmigt. Im Bebauungs-
plan werden die Uferbereiche mit 
der Darstellung „Umgrenzung der 
Flächen, die von der Bebauung frei-
zuhalten sind“ ausgewiesen, somit 
wird der Erhalt des Flussquerschnitts 
sowie der bestehenden hydraulischen 
Gegebenheiten gewährleistet. 
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12.3. Mit der Streckenführung kann es zu weiteren negativen Auswirkungen kommen:  

- Scheuchwirkung für Avifauna und Fledermäuse durch Radfahrende 

- Störung durch Lärmauswirkungen  

- Vermüllung der sensiblen Bereiche  

Der Anregung wird gefolgt. 

Es wird ein Hinweis auf dem Plan für 
den Artenschutz sowie zu dessen Mo-
nitoring aufgenommen. 

12.4. Folgende Fragen stellen wir:  

- Soll der Fahrradweg beleuchtet werden? 

- Wenn ja, ist zu klären, ob Eingriffe gem. § 44 BNatSchG eintreten.  

- Es ist zu prüfen, ob § 44 Abs. 5 BNatSchG für Eingriffe und vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-
Maßnahmen) zum Einsatz kommen.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen.  

Für den Bebauungsplan ergibt sich 
hierdurch kein Anpassungsbedarf. 

Hinsichtlich der Beleuchtung wird auf 
§ 41a BNatSchG verwiesen. Ein ent-
sprechender Hinweis auf die Ausge-
staltung einer ggfs. neu zu errichten-
den Beleuchtung wird auf die Plan-
zeichnung aufgenommen. 

12.5. Der Grundwasserstand liegt bei rd. 0,0 m bis 3,9 m unter GOK.  

- Wie soll verhindert werden, dass bei höheren Grundwasserständen der Radweg unbefahrbar ist? 

- Ist der Untergrund ausreichend tragfähig? Im geotechnischen Gutachten wird auf homogene, nicht tragfähi-
ge organische Weichschichten hingewiesen.  

- Wie oft sind Unterhaltungsmaßnahmen notwendig?  

- Wird der Radweg aufgrund der hydrologischen Verhältnisse auf lange Sicht haltbar sein?  

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Für den Bebauungsplan ergibt sich 
hierdurch kein Anpassungsbedarf. 

Im Rahmen der Ausführungsplanung 
sowie der Bauausführung wird ein 
Boden-, Verwertungs- und Entsor-
gungsmanagement durchgeführt. 

12.6. Wir stimmen dem artenschutzfachlichen Gutachten zu, dass die Kartierungen für eine belastbare Studie zu alt sind. 
Zudem fehlen Untersuchungen zu Insekten und bei einem beleuchtetem Radweg insbesondere zu den Nachtfaltern. 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Nach dem artenschutzfachlichen 
Gutachten 2018 sind in Abstimmung 
mit der Unteren und Oberen Natur-
schutzbehörde die weiteren biologi-
schen Untersuchungen durchgeführt 
und abgenommen worden 2019/2021. 

In der Begründung werden die Kapitel 
umgestellt.  
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12.7. Wie sollen Inhalte aus dem Gesetz zum Schutz der Insektenvielfalt in Deutschland umgesetzt werden? Der Hinweis zur Kenntnis genom-
men. 

Das Gesetz zum Schutz der Insekten-
vielfalt trifft Regelungen im 
BNatSchG, im Ausgleichgesetz sowie 
Pflanzenschutzgesetz. Diese gesetzli-
chen Regelungen gelten unmittelbar 
und werden im Rahmen der weiteren 
Planung sowie Bauumsetzung einge-
halten.  

12.8. Wir halten in diesem Plangebiet einen Radweg nicht für naturverträglich. Wir empfehlen der Stadt Wedel stattdes-
sen das Potential des Gebietes zu nutzen, anschließend an die bereits erfolgte Umsetzung der WRRL-Maßnahmen 
im Teilgebiet 5 (oberhalb Mühlenstraße) der Wedeler Au. Sie sollte Maßnahmen entwickeln, die die Zielsetzungen 
der jeweiligen Biotope, zum Beispiel für Magerrasen oder für Hochstaudenflure, entsprechend fördern. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Für den Bebauungsplan ergibt sich 
hierdurch kein Anpassungsbedarf. 

12.9. Wir bitten um Zusendung des Abwägungsprotokolls. Der Anregung wird gefolgt. 

Für den Bebauungsplan ergibt sich 
hierdurch kein Anpassungsbedarf. 

13. Kreis Pinneberg – Untere Bodenschutzbehörde 

Schreiben vom 03.01.2023 

 

13.1. Die Stadt Wedel hat den B-Planes Nr. 76 „Teilbereich 1 Rad- und Fußverbindung Geestrand“ im Verfahrensschritt 
des Scoping in der Beteiligung TöB 4-1. Für den Plangeltungsbereich liegen der unteren Bodenschutzbehörde keine 
Informationen über Altablagerungen, Altstandorte und/ oder schädliche Bodenveränderungen vor. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Für den Bebauungsplan ergibt sich 
hierdurch kein Anpassungsbedarf. 

13.2. Nach den Bodenkarten des Landes-SH sind im Plangeltungsbereich „Böden einer Kleimarsch“ und „Böden aus Auf-
schüttungen“ zu erwarten. Bei der IGB wurde von der Stadt Wedel ein geotechnisches Gutachten in Auftrag gege-
ben und liegt den Planunterlagen als Anlage, mit dem Erstellungsdatum vom 17.04.2018, bei. Die Profildarstellun-
gen der Kleinrammbohrungen bestätigen die Darstellung der „Böden aus Aufschüttungen“ der Bodenkarte. Für eine 
erste abfallrechtliche Einschätzung wurden aus den Auffüllungsbereichen Mischproben gebildet und untersucht. Die 
Mischprobe MP 3 ist aus den Aufschüttungsschichten von 0,0 bis 3,50 m der KRB 5,6,7 gebildet worden. Der Ben-
zo(a)pyrengehalt wurde mit 1,4 mg/ kg ermittelt. Der PAK-Gesamtgehalt mit 20,4 mg/kg. Einige Schwermetalle 
der MP 3 liegen oberhalb der Vorsorgewerte der BBodSchV. Für Benzo(a)pyren wird der Prüfwert für den Wirkungs-
pfad Boden-Mensch (Direktkontakt) der BBodSchV für Park- und Freizeitanlagen von 1 mg/kg überschritten.  

Die Mischprobe MP 4 wurde aus dem Aufschüttungshorizont zwischen 0,0 und 2,40 m der KRB 10 und 11 zusammen-
gestellt. Hier wurde für das Auffüllmaterial ein leicht erhöhter Kohlenwasserstoffgehalt von 570 mg/ kg ermittelt.  

Ein Prüfwert für Kohlenwasserstoffe für den Wirkungspfad Boden-Mensch ist in der BBodSchV nicht eingeführt. Die 
BBodSchV benennt einen Prüfwert für den Wirkungspfad Boden-Grundwasser zur Beurteilung des Sickerwasserpfa-
des. Da keine Gehaltsbestimmung über Eluatuntersuchungen bzw. gefördertes Grundwasser vorgenommen wurde, 
ist auf den derzeitigen Kenntnisstand keine bodenschutzrechtliche Bewertung möglich.  

Der Anregung wird gefolgt. 

Es wird ein Hinweis zur Durchführung 
eines Boden-, Verwertungs- und Ent-
sorgungsmanagement im Rahmen der 
Ausführungsplanung sowie der Bau-
ausführung auf die Planzeichnung 
aufgenommen. 
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Aufgrund der im geotechnischen Bericht vorgelegten Ergebnisse kann nicht ausgeschlossen werden, dass aus den 
Inhaltstoffen der vorhandenen Material-Aufschüttungen Gefahren für die Wirkungspfade Boden-Mensch und Boden-
Grundwasser vorliegen und/ oder in Zusammenhang mit der geplanten bautechnischen Umsetzung ausgelöst wer-
den.  

Um Gefahren im Zusammenhang mit der Planausweisung sicher ausschließen zu können, ist es notwendig im Zuge 
der weiteren Planung ein „Boden-, Verwertungs- und Entsorgungsmanagement“ frühzeitig d.h. schon vor der Aus-
führungsplanung, zu beauftragen und für die Ausschreibungen vorzuhalten.  

Ziel dieses Management ist es, sicherzustellen, dass von den vor Ort verbleibenden Aufschüttungsmaterialien keine 
schädlichen Bodenveränderungen für die Wirkungspfade Boden-Mensch und Boden-Grundwasser ausgehen. Für Ma-
terial, dass den Plangeltungsbereich verlässt, sind die abfallrechtlichen Regelungen anzuwenden. Der Plangel-
tungsbereich liegt außerhalb eines Wasserschutzgebietes.  

In Hinblick auf den vorsorgenden Bodenschutz sind die im aktuellen Leitfaden veröffentlichten Planungsgrundlagen 
anzuwenden.  

Leitfaden zum Bodenschutz beim Bauen des Landes Schleswig-Holstein, Stand November 2021 

13.3. Die im Plangeltungsbereich vorhandenen Böden sind in Hinblick auf die Funktionserfüllungsgrad gemäß des 
BBodSchG als hochwertig eingestuft. Für die Planumsetzung wird daher auch eine bodenkundliche Baubegleitung 
nach DIN 19639 empfohlen. Diese kann die gesetzlichen Vorgaben zur Vorsorge bei Baumaßnahmen auf den Flächen 
und sicherlich zusätzlich benötigten Baueinrichtungsflächen planen und deren Umsetzung überwachen. Eine Ein-
bindung der bodenkundlichen Baubegleitung in das oben empfohlene Bodenmanagement sollte erfolgen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Für den Bebauungsplan ergibt sich 
hierdurch kein Anpassungsbedarf. 

14. Kreis Pinneberg – Untere Wasserbehörde 

Schreiben vom 03.01.2023 

 

14.1. Die Niederschlagswasserbeseitigung des Weges ist als Teil der Erschließung im B-Plan verbindlich zu regeln. Ich 
empfehle eine Versickerungsmulde längs des Weges mit Notüberlauf in die Wedeler Au.  

Der Anregung wird teilweise ge-
folgt. 

Folgende textliche Festsetzung wird 
in den Bebauungsplan aufgenommen: 
„Das auf den Verkehrsflächen beson-
derer Zweckbestimmung „Fuß- und 
Radweg“ anfallende Niederschlags-
wasser ist zu sammeln und innerhalb 
der Umgrenzung von Flächen für die 
Regelung des Wasserabflusses in be-
grünten Mulden zu versickern.“ 

Nach Abstimmungen mit der Stadt-
entwässerung Wedel werden ausrei-
chend Flächen für die Versickerung 
des Niederschlagswassers vorgehal-
ten. Ein Notüberlauf in die Wedeler 
Au wird nicht erforderlich.  

 

TOP 7



 

14.2. Für die Brücke ist eine wasserrechtliche Genehmigung nach § 23 LWG (Landeswassergesetz) erforderlich. Der An-
trag ist rechtzeitig vor Baubeginn mit der Wasserbehörde abzustimmen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Für den Bebauungsplan ergibt sich 
hierdurch kein Anpassungsbedarf. 

14.3. Der Teilbereich 2 des B-Plans Nr. 76 (Rad- und Fußwegverbindung Geestrand) liegt nicht im WSG. Die Pfahlgrün-
dung (Erdaufschlüsse) ist mindestens 1 Monat vor Beginn anzuzeigen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Für den Bebauungsplan ergibt sich 
hierdurch kein Anpassungsbedarf. 

14.4. Die Entwässerung des Geh- und Radweges muss als Teil der Erschließung im Bebauungsplan geregelt werden.  

Wenn die Versickerung als mögliche Niederschlagswasserbeseitigung verfolgt werden soll, sind bei der Planung und 
Dimensionierung der Versickerungsanlagen die Vorgaben des DWA Arbeitsblattes A 138 zu beachten.  

Die Baugrunduntersuchungen, die im Rahmen des geotechnische Gutachten durchgeführt wurden, deuten an, dass 
in den Bereichen, in denen versickerungsfähige Sande anstehen, aufgrund der hohen Grundwasserstände und der 
bereichsweise oberflächennah anstehenden wassergeringdurchlässigen Schichten maximal Versickerungsmulden in 
Betracht gezogen werden können. Die Versickerung des auf selbstständigen Geh- und Radwegen anfallenden Nie-
derschlagswassers über die belebte Bodenzone ist nach § 13 Abs. 1 Nr. 3 Landeswassergesetz außerhalb von Was-
serschutzgebieten und altlastverdächtigen Flächen erlaubnis- und anzeigefrei.  

Der Anregung wird gefolgt. 

Folgende textliche Festsetzung wird 
in den Bebauungsplan aufgenommen: 
„Das auf den Verkehrsflächen beson-
derer Zweckbestimmung „Fuß- und 
Radweg“ anfallende Niederschlags-
wasser ist zu sammeln und innerhalb 
der Umgrenzung von Flächen für die 
Regelung des Wasserabflusses in be-
grünten Mulden zu versickern. 

14.5. Sollte eine Grundwasserabsenkung im Rahmen der Baumaßnahmen notwendig sein muss diese mit den entspre-
chenden Unterlagen rechtzeitig (8 Wochen vor Beginn) beim Fachdienst Umwelt des Kreises Pinneberg beantragt 
werden. Ein Antragsvordruck mit Hinweisen steht auf der Homepage des Kreises Pinneberg zum Download bereit 
(www.kreis-pinneberg.de/pinneberg_media/Dokumente/Fachdienst+26/Antrag+Grundwasserhaltung.pdf).  

Grundwasserentnahmen stellen grundsätzlich erlaubnispflichtige Gewässerbenutzungen nach § 9 i.V. mit § 8 Abs. 1 
Wasserhaushaltsgesetz dar. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Für den Bebauungsplan ergibt sich 
hierdurch kein Anpassungsbedarf. 

15. Kreis Pinneberg – Untere Naturschutzbehörde 

Schreiben vom 03.01.2023 

 

15.1. Durch den o.g. Bauleitplan werden die von mir wahrzunehmenden Belange von Natur und Landschaft berührt. Für 
die weitere Planung werden folgende Hinweise gegeben:  

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst Bereiche, die mit der Kreisverordnung über das Landschafts-
schutzgebiet 04 „Pinneberger Elbmarsch” vom 29.03.2000 unter besonderen Schutz gestellt wurden. Der Geltungs-
bereich des Bebauungsplans ist auf die Teile zu beschränken, in denen eine städtebauliche Regelung der baulichen 
Entwicklung geplant ist. Die im Landschaftsschutzgebiet befindlichen Flächen sollten nicht mit einbezogen werden. 

Der Anregung wird gefolgt. 

Die aktuell rechtswirksamen Bebau-
ungspläne Nr. 5f „Jungfernstieg“ so-
wie Nr. 51 „Augarten“ setzen für die 
in Rede stehenden Flächen teilweise 
„Straßenverkehrsflächen“ fest. Durch 
die Festsetzung dieser Flächen als 
„Flächen für die Landwirtschaft“ und 
„Flächen für Wald“ erfolgt, planungs-
rechtlich betrachtet, eine Aufwer-
tung dieser Flächen.  
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15.2. Im Verlauf der weiteren Planung muss der Nachweis erbracht werden, wie der erforderliche Kompensationsbedarf 
erfolgen kann. Für Ausgleichsmaßnahmen können nur Flächen in Anspruch genommen werden, die sich für diesen 
Zweck objektiv eignen. Damit kommen nur solche Flächen in Betracht, die aufwertungsbedürftig und –fähig sind. 
Die Flächen müssen in einen Zustand versetzt werden können, der sich im Vergleich mit dem früheren als ökolo-
gisch höherwertig einstufen lässt. Die festgesetzten Maßnahmen müssen bei prognostischer Betrachtung geeignet 
sein, die Flächen tatsächlich aufzuwerten; davon geht auch § 15 (2) Satz 2 BNatSchG aus. Zudem muss der durch 
die Ausgleichsmaßnahme geschaffene höherwertige Zustand im Grundsatz auf Dauer gewährleistet werden können. 

Der Anregung wird gefolgt. 

In den Bebauungsplan wird folgende 
Festsetzung aufgenommen: 

„Der Ausgleichsbedarf von 1.090 m² 
wird von dem städtischen Ökokonto 
Gemarkung Wedel, Flur 17, Flurstück 
62/83 ausgebucht.“ 

15.3. Die neue Wegeverbindung führt dazu, dass ein Teil des Autals für Erholungssuchende neu erschlossen wird. Im Ver-
lauf der weiteren Planung muss sich deshalb damit auseinandergesetzt werden, welche „Störungen“ in diesem 
Landschaftraum neu entstehen. Gegebenenfalls sind entsprechende Maßnahmen zum Schutz der angrenzenden 
hochwertigen Lebensräume einzuplanen.  

Der Anregung wird teilweise ge-
folgt. 

Die als „Flächen für die Landwirt-
schaft“ festgesetzten Flächen, die zu 
großen Teilen innerhalb des Land-
schaftsschutz- sowie Natura2000-
Gebiets liegen, werden weiterhin 
bewirtschaftet. Es wird ein regelmä-
ßiges Monitoring durchgeführt, wel-
ches bei wesentlichen Störungen des 
Landschaftsraums geeignete Maß-
nahmen benennt und umsetzt.  

15.4. Mit dem Gesetz zum Schutz der Insektenvielfalt in Deutschland vom 18.08.2021 wurde im BNatSchG der § 41a 
(Schutz von Tieren und Pflanzen vor nachteiligen Auswirkungen von Beleuchtungen) eingefügt. Diese Änderung trat 
am 1.3.2022 in Kraft. Nach § 41 a BNatSchG sind „neu zu errichtende Beleuchtungen an Straßen und Wegen, Au-
ßenbeleuchtungen baulicher Anlagen und Grundstücke sowie beleuchtete oder lichtemittierende Werbeanlangen 
technisch und konstruktiv so anzubringen, mit Leuchtmitteln zu versehen und so zu betreiben, dass Tiere und 
Pflanzen wildlebender Arten vor nachteiligen Auswirkungen durch Lichtimmissionen geschützt sind.“ Dies gilt auch 
für wesentliche Änderungen der Beleuchtungen von Straßen und Wegen, baulichen Anlagen und Grundstücken so-
wie Werbeanlagen. Da der geplante Rad- und Fußweg durch einen besonders sensiblen Landschaftraum führt und 
diesen neu erschließt sind hinsichtlich der Beleuchtung im B-Plan Festsetzungen zu treffen, die die Lichtimmissio-
nen auf das absolut erforderliche Mindestmaß reduzieren. Der vom Bundesamt für Naturschutz (BfN) 2019 erstellte 
„Leitfaden zur Neugestaltung und Umrüstung von Außenbeleuchtungsanlagen - Anforderungen an eine nachhaltige 
Außenbeleuchtung“ kann als pdf Dokument (BfN Skripten 543) abgerufen werden. 
https://www.bfn.de/sites/default/files/BfN/service/Dokumente/skripten/skript543_4_aufl.pdf 

Der Anregung wird gefolgt. 

Die gesetzlichen Regelungen des 
BNatSchG gelten unmittelbar und 
werden im Rahmen der weiteren Pla-
nung sowie Bauumsetzung eingehal-
ten. Außerdem wird im Vorfeld der 
Bauausführung ein Lichtmanagement 
erarbeitet.  

16. Kreis Pinneberg – gesundheitlicher Umweltschutz 

Schreiben vom 03.01.2023 

 

 Keine Anregungen. Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Für den Bebauungsplan ergibt sich 
hierdurch kein Anpassungsbedarf. 
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17. Kreis Pinneberg – Untere Abfallentsorgungsbehörde 

Schreiben vom 03.01.2023 

 

17.1. Bei dem Abtrag, einer Aufschüttung, einer Umlagerung oder einem Austausch von Boden / Asphalt ist Folgendes zu 
beachten bzw. einzuhalten:  

- Sofern hinsichtlich des Bodenaushubs ein Belassen bzw. ein Wiedereinbau vor Ort aus rechtlichen Gründen 
möglich ist (z.B. bestehen seitens der unteren Bodenschutzbehörde keine Bedenken), bestehen abfallrecht-
lich keine Einwände.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Es wird ein Hinweis zur Durchführung 
eines Boden-, Verwertungs- und Ent-
sorgungsmanagement auf die Plan-
zeichnung aufgenommen.  

17.2. Für Bodenaushub, der der externen Entsorgung (Verwertung oder Beseitigung) übergeben werden soll, gilt Folgen-
des:  

- Rechtzeitig vor einer Entsorgung des Abfalls (hier u.a. Bodenaushub) muss Kontakt mit der unteren Ab-
fallentsorgungsbehörde aufgenommen werden.  

- Die aktuellen (max. 6 Monate alt) Analyseergebnisse und der diesbezüglich geplante Entsorgungsweg (Ver-
wertung oder Beseitigung) sind der unteren Abfallentsorgungsbehörde mitzuteilen. Erst dann kann die Prü-
fung erfolgen, ob der vorgeschlagene Entsorgungsweg auch genutzt werden kann. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Für den Bebauungsplan ergibt sich 
hierdurch kein Anpassungsbedarf. 

17.3. Insgesamt müssen vor der Abfuhr bzw. Entsorgung folgende Unterlagen vorliegen:  

- Analytikberichte nach LAGA  
o Bei einem Bauschutt-Anteil von > 10%: Analyse nach LAGA Bauschutt von 1997  
o Bei einem Bauschutt-Anteil von <10 %: Analyse nach LAGA M20  

- Probenahmeprotokolle nach LAGA M32 PN 98 (insbesondere mit detaillierten Angaben zur Art der Proben-
ahme, Menge des beprobten Materials, Benennung der Bodenart, Lageplan)  

- Detaillierte Angaben (z.B. Gesamtmenge des Abfalls)  
- Angaben zum geplanten Entsorgungsweg  

Mit der Entsorgung darf nicht begonnen werden, bevor die Prüfung des geplanten Entsorgungswegs erfolgen konnte 
und die untere Abfallentsorgungsbehörde bestätigt hat, dass der Entsorgungsweg genutzt werden kann. Die Entsor-
gungsbelege sind unverzüglich vorzulegen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Für den Bebauungsplan ergibt sich 
hierdurch kein Anpassungsbedarf. 

17.4. Im Falle einer Entsorgung zur Beseitigung (z.B. bei Deponierung von Bodenaushub) bestehen Andienungs- und Über-
lassungspflichten nach § 17 KrWG i.V.m. § 1 Abfallwirtschaftssatzung im Kreis Pinneberg. Dies hat zur Folge, dass 
Abfälle zur Beseitigung der Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH - GAB -, Bundesstraße 301 
in 25495 Kummerfeld (www.gab-umweltservice.de; Tel: 04120/709-0) zu überlassen sind.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Für den Bebauungsplan ergibt sich 
hierdurch kein Anpassungsbedarf. 

17.5. Der Einbau von extern angeliefertem Material muss vorab mit der unteren Abfallentsorgungsbehörde abgestimmt 
werden. Das verwendete Material muss den Anforderungen des Regelwerk 20 der LAGA (Anforderungen an die 
stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen/Abfällen der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall) entsprechen. 
Vor dem Einbau von auswasch- oder auslaugbaren wassergefährdenden Materialien (z.B. Naturschotter, Bauschutt 
oder Recyclingmaterial) ist daher eine Abstimmung mit der unteren Abfallentsorgungsbehörde erforderlich und die 
entsprechenden Unbedenklichkeitsnachweise des Materials (Zertifikate bzw. Laboranalysen) sind der unteren Ab-
fallentsorgungsbehörde vor dem Einbau vorzulegen. Erst nach dem Vorliegen der entsprechenden Unterlagen kann 
geprüft werden, ob der Einbau des gewählten Materials überhaupt möglich ist. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Für den Bebauungsplan ergibt sich 
hierdurch kein Anpassungsbedarf. 
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17.6. Die Entfernung von asbesthaltigem Material (z.B. alter Straßenbelag könnte Asbest beinhalten) darf nur unter der 
Berücksichtigung der TRGS 519 erfolgen. Über den Verbleib der abgebauten Asbestprodukte sind der unteren Ab-
fallentsorgungsbehörde des Kreises Pinneberg nach Abschluss der Maßnahme Entsorgungsbelege in Form von Wie-
genoten und Übernahmescheinen unaufgefordert vorzulegen.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Für den Bebauungsplan ergibt sich 
hierdurch kein Anpassungsbedarf. 

17.7. Entsprechende Entsorgungsbelege (inkl. Übernahmescheine) für alle Abfälle sind mir unverzüglich vorzulegen.  Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Für den Bebauungsplan ergibt sich 
hierdurch kein Anpassungsbedarf. 

17.8. Ab dem 01.08.2023 sind die Vorgaben der Ersatzbaustoffverordnung (Mantelverordnung) einzuhalten.  Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Für den Bebauungsplan ergibt sich 
hierdurch kein Anpassungsbedarf. 

18. Vodafone GmbH 

E-Mail vom 05.01.2023 

 

 Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH gegen die von Ihnen geplante Maß-
nahme keine Einwände geltend macht. In Ihrem Planbereich befinden sich Telekommunikationsanlagen unseres Un-
ternehmens. Bei objektkonkreten Bauvorhaben im Plangebiet werden wir dazu eine Stellungnahme mit entspre-
chender Auskunft über unseren vorhandenen Leitungsbestand abgeben. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Für den Bebauungsplan ergibt sich 
hierdurch kein Anpassungsbedarf. 

19. Stadtwerke Wedel GmbH 

E-Mail vom 05.01.2023 

 

 Mit Bezug auf Machbarkeitsstudie der Fa. SBI von Oktober 2018 Kapitel 4 – Vorzugsvariante: 

Die Stadtwerke Wedel Straßenbeleuchtungs- und Lichtsignalanlagen GmbH bietet die Errichtung von Straßenbe-
leuchtungsanlagen an. Aktuell bestehen seitens der Stadtwerke Wedel keine Bedenken gegen das Bauvorhaben. Vor 
Ausführung von Baumaßnahmen ist unter leitungsauskunft@stadtwerke-wedel.de eine aktuell Leitungsauskunft ein-
zuholen. Ich bitte Sie um frühzeitige Einbindung in die nachfolgenden Planungsschritte.  

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Für den Bebauungsplan ergibt sich 
hierdurch kein Anpassungsbedarf. 

20. Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz 

Schreiben vom 29.12.2022 

 

20.1. Fachbereich 40 (untere Küstenschutzbehörde) 

Das Plangebiet befindet sich eher westlich in der Ortslage Wedel, östlich der Schulauer Straße und nördlich der 
Wedeler Au. Im Bereich des Plangebiets befinden sich keine Deiche, die dem Zweck des Küstenschutzes dienen 
(Landesschutzdeiche, Regionaldeiche, Mitteldeiche) sowie keine sonstigen Küstenhochwasserschutzanlagen. Gemäß 
den derzeit geltenden, amtlichen Hochwasserrisiko- und Hochwassergefahrenkarten befindet sich ein erheblicher 
Teil des Plangebiet innerhalb eines Hochwasserrisikogebiets an der Küste im Sinne von § 59 Abs. 2 LWG. Aufgrund 
der Lage hinter einem Landesschutzdeich gilt das Gebiet jedoch als ausreichend geschützt. Ein küstenschutzrecht-
liches Bauverbot im Sinne von § 82 Abs. 1 Nr. 4 LWG besteht daher aufgrund der gesetzlichen Ausnahme nach § 82 
Abs. 2 Nr. 6 LWG nicht. Eine Betroffenheit von anderen küstenschutzrechtlichen Belangen ist nicht erkennbar. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Für den Bebauungsplan ergibt sich 
hierdurch kein Anpassungsbedarf. 
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20.2. Fachbereich 42 (Wasserwirtschaft - Teileinzugsgebiet Tideelbe) 

Derzeit befinden sich am Wasserkörper pi_14 (Wedeler Au- Unterlauf) keine Maßnahmen in der Planung/bzw. 
Durchführung. Entlang des WK sind im 3. Bewirtschaftungszeitraum (bis 2027) keine weiteren Maßnahmen vorgese-
hen. Im darüber befindlichen Oberlauf, dem WK pi_15 (Wedeler Au- Oberlauf), wurden bereits Maßnahmen im Jahr 
2021 zur naturnahen Entwicklung und mit dem Bau von zwei Sandfängen abgeschlossen. Der ökologische Zustand 
des Unterlaufs wurde gemäß der HMWB- Ausweisung 2017 als unbefriedigend bewertet. Der physikalisch- chemi-
sche Zustand wurde insgesamt als gut bewertet. Gemäß den Zielen der WRRL ist das gute ökologische Potential zu 
erreichen und eine Verschlechterung verboten. Ich verweise auf das Maßnahmenprogramm. Weitere Unterlagen zur 
Maßnahmenplanung für den 3. BWZ sind folgendem Link zu entnehmen: 

Inhalte - Dritter Bewirtschaftungszeitraum - schleswig-holstein.de 

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Für den Bebauungsplan ergibt sich 
hierdurch kein Anpassungsbedarf. 

20.3. Hinweise 

- Die Zuständigkeit für die Bewertung der Risiken durch Binnenhochwasser liegt bei der unteren Wasserbe-
hörde. 

- Die Vorhaben befinden sich in einem Gebiet, das grundsätzlich durch Sturmfluten gefährdet ist. Eine abso-
lute Sicherheit ist auch hinter Landesschutzdeichen nicht gegeben. 

- Bei der Planung von Rettungswegen sollten hochwassergefährdete Flächen berücksichtigt werden. Im Falle 
von Extremereignissen stehen diese nicht mehr uneingeschränkt für eine Evakuierung zur Verfügung. 

- Bei der Umsetzung von Vorhaben in gefährdeten Bereichen bestehen gegenüber dem Land Schleswig-
Holstein keine Ansprüche auf Finanzierung oder Übernahme notwendiger Schutzmaßnahmen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Für den Bebauungsplan ergibt sich 
hierdurch kein Anpassungsbedarf. 

20.4. Im Übrigen bitte ich Sie, mich über den Fortgang des Verfahrens zu informieren. Der Anregung wird gefolgt. 

Für den Bebauungsplan ergibt sich 
hierdurch kein Anpassungsbedarf. 

21. Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein – Standort Itzehoe 

Schreiben vom 28.12.2022 

 

 Das Gebiet liegt südlich der Mühlenstraße (Bundesstraße 431 -B 431-), getrennt durch vorhandene Bebauung. Die 
B 431 ist in diesem Bereich Teil einer festgesetzten Ortsdurchfahrt. Gegen die o.g. Bauleitplanung habe ich keine 
Bedenken. Diese Stellungnahme bezieht sich im straßenbaulichen und straßenverkehrlichen Bereich nur auf Stra-
ßen des überörtlichen Verkehrs mit Ausnahme der Bundesautobahnen und der Kreisstraßen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Für den Bebauungsplan ergibt sich 
hierdurch kein Anpassungsbedarf. 

22. Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR 

Schreiben vom 06.01.2023 

 

 Die mir im Internet / BOB-SH zugänglichen Planunterlagen habe ich auf Belange des Landes Schleswig – Holstein hin 
überprüft und erhebe hierzu keine Einwände, da keine Landesliegenschaften betroffen sind.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen.  

Für den Bebauungsplan ergibt sich 
hierdurch kein Anpassungsbedarf. 
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23. NABU Hamburg 

Schreiben vom 06.01.2023 

 

23.1. Der NABU Schleswig-Holstein und der NABU Hamburg bedanken sich für die Zusendung der Unterlagen und nehmen 
nach Rücksprache mit der NABU Gruppe Wedel wie folgt Stellung dazu:  

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen.  

Für den Bebauungsplan ergibt sich 
hierdurch kein Anpassungsbedarf. 

23.2. Wie aus den vorliegenden Planungsunterlagen erkennbar, sollen tiefe Gründungen der Brücke und die Wiederlager 
in den Böschungen der Wedeler Au und damit im FFH - Lebensraumtyp „Ästuar“ eingebracht werden. Gründungen 
der Brücke und die Wiederlager in den Böschungen der Wedeler Au verändern vermutlich das Fließverhalten in die-
sem Abschnitt, was möglicherweise eine Beeinträchtigung des Lebensraumes nach sich zieht. Damit wird für dieses 
Teilbauwerk ein Teil des Lebensraumtyps beansprucht. Die hydrologischen Verhältnisse im Plangebiet sollten sich 
nicht verändern (auch nicht zeitweise). Es wird empfohlen, frühzeitig Untersuchungen einzuplanen, ob sich nach 
der Realisierung der Brücke die Eigendynamik des Fließverhaltens der Au verändert hat und welche Auswirkungen 
sich eingestellt haben, die unter Umständen nachgebessert werden sollten.  

Der Anregung wird teilweise ge-
folgt.  

Im Bebauungsplan werden die Ufer-
bereiche mit der Darstellung „Um-
grenzung der Flächen, die von der 
Bebauung freizuhalten sind“ ausge-
wiesen, somit wird der Erhalt des 
Flussquerschnitts sowie der beste-
henden hydraulischen Gegebenheiten 
gewährleistet. 

23.3. Ferner sollten die Teile des FFH - Gebietes 2323 - 392 eingezäunt werden, da die Flächen dann freizeitmäßig er-
schlossen und zugänglich sind. 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Die als „Flächen für die Landwirt-
schaft“ festgesetzten Flächen, die zu 
großen Teilen innerhalb des Land-
schaftsschutz- sowie Natura2000-
Gebiets liegen, werden weiterhin 
bewirtschaftet. Die Zugänglichkeit 
über den Fuß- und Radweg muss wei-
terhin gewährleistet sein. Es wird ein 
regelmäßiges Monitoring durchge-
führt, welches bei wesentlichen Stö-
rungen des Landschaftsraums geeig-
nete Maßnahmen benennt und um-
setzt.  

23.4. Wir gehen davon aus, dass der Rad- und Fußweg auf der gesamten Strecke eine maximale Breite von 4,5 m hat und 
dass er nicht mit Pflastersteinen oder Asphalt versiegelt wird. Auf Grund der dortigen Insektenwelt sowie der Nut-
zung der Fledermäuse als Jagdgebiet gehen wir davon aus, dass keine Wegbeleuchtung installiert wird. 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Der Fuß- und Radweg wird nach sei-
ner Fertigstellung eine wesentliche 
Verbindungsachse zwischen dem 
nordwestlichen Stadtgebiet und der 
S-Bahn bzw. dem Stadtzentrum sein. 
Eine hohe Frequentierung ist somit 
zu erwarten. Um eine möglichst kom-
fortable Nutzung des Fuß- und Rad-
wegs zu jeder Witterung sicherzustel-

TOP 7



len, soll die Oberfläche befestigt 
werden. Dieser Eingriff in Natur und 
Landschaft wird vollständig im Rah-
men der naturschutzfachlichen Ein-
griffsregelung bewertet und ausgegli-
chen.  

Die Stadt Wedel unterliegt der Ver-
kehrssicherungspflicht, die eine Be-
leuchtung öffentlichen Wege und 
Flächen fordert. Daher wird im Vor-
feld der Bauausführung ein Lichtma-
nagement erarbeitet. 

23.5. Bezüglich der FAUNA/FLORA sollte mit eingeplant werden, dass 2-3 Jahre nach Abschluss aller Maßnahmen, Unter-
suchungen auf Veränderungen stattfinden.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Es wird ein Hinweis auf dem Plan für 
den Artenschutz sowie zu dessen Mo-
nitoring aufgenommen.  

23.6. Der NABU bittet um weitere Beteiligung am Verfahren.  Der Anregung wird gefolgt. 

Für den Bebauungsplan ergibt sich 
hierdurch kein Anpassungsbedarf. 

24. Landessportverband Schleswig-Holstein e.V. 

Schreiben vom 09.01.2023 

 

24.1. Grundlage der Stellungnahme des Landessportverbandes Schleswig-Holstein (LSV SH) ist die Stellungnahme des 
Kreissportverbandes Pinneberg (KSV Pinnebg.), die wir hiermit zum Gegenstand unserer Stellungnahme machen. 
Die den LSV SH erreichenden Planungsunterlagen werden aufgrund der besseren Vor-Ort-Kenntnisse und der Kennt-
nis ggf. vorliegender Betroffenheiten durch unsere Kreissportverbände bearbeitet. Die dafür zuständigen Personen 
sind meist ehrenamtlich tätige Mitarbeiter. In jedem Fall trifft dies für die Vertreter der ansässigen Sportvereine 
zu, die durch den KSV zu Rate gezogen werden. Insofern ist die eingeräumte Frist von ca. einem Monat für die Stel-
lungnahme ein knapper Zeitraum (Weihnachtszeit / Jahreswechsel). Bei den uns bisher erreichenden Planungsvor-
haben besteht mit den zuständigen Behörden die Absprache, dem Landessportverband eine Stellungnahmefrist von 
mindestens acht Wochen einzuräumen. Dieser Zeitraum wird benötigt, um die betroffenen Sportverbände und –
vereine angemessen einbinden zu können. Wir bitten, diesen Sachverhalt bei zukünftigen Vorhaben zu berücksich-
tigen.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Für den Bebauungsplan ergibt sich 
hierdurch kein Anpassungsbedarf. 

24.2. Seitens des LSV SH werden gegen die vorbezeichneten Planungsentwürfe der Stadt Wedel keine Bedenken bzw. 
Einwände vorgebracht.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Für den Bebauungsplan ergibt sich 
hierdurch kein Anpassungsbedarf. 
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25. LLUR Südwest Itzehoe 

Schreiben vom 09.01.2023 

 

 Aus Sicht des Immissionsschutzes sind keine Anregungen oder Bedenken mitzuteilen.  Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Für den Bebauungsplan ergibt sich 
hierdurch kein Anpassungsbedarf. 

26. Deutscher Wetterdienst, Verwaltungsbereich Hamburg Nord 

Schreiben vom 09.01.2023 

 

 Der Deutsche Wetterdienst (DWD) bedankt sich als Träger öffentlicher Belange für die Beteiligung an o. a. Vorha-
ben. Der DWD hat keine Einwände gegen die von Ihnen vorgelegte Planung, da keine Standorte des DWD beein-
trächtigt werden bzw. betroffen sind.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Für den Bebauungsplan ergibt sich 
hierdurch kein Anpassungsbedarf. 

27. Schleswig-Holstein Netz, Netzcenter Uetersen 

Schreiben vom 09.01.2023 

 

 Von Seiten der Schleswig-Holstein Netz bestehen keine grundsätzlichen Bedenken gegen den Bebauungsplan 
Nr. 76„Rad-/Fußwegeverbindung Geestrand“, Teilbereich 2 zwischen Schulauer Straße und Gorch-Fock-Platz. Für 
weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Für den Bebauungsplan ergibt sich 
hierdurch kein Anpassungsbedarf. 

28. Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie 

Schreiben vom 09.01.2023 

 

 Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens Baumaßnahmen erfolgen, verweisen wir für Hinweise und Informationen zu den 
Baugrundverhältnissen am Standort auf den NIBIS ® Kartenserver . Die Hinweise zum Baugrund bzw. den Baugrund-
verhältnissen ersetzen keine geotechnische Erkundung und Untersuchung des Baugrundes bzw. einen geotechni-
schen Bericht. Geotechnische Baugrunderkundungen/-untersuchungen sowie die Erstellung des geotechnischen Be-
richts sollten gemäß der DIN EN 1997-1 und -2 in Verbindung mit der DIN 4020 in den jeweils gültigen Fassungen er-
folgen. Ob im Vorhabensgebiet eine Erlaubnis gem. § 7 BBergG oder eine Bewilligung gem. § 8 BBergG erteilt 
und/oder ein Bergwerkseigentum gem. §§ 9 und 149 BBergG verliehen bzw. aufrechterhalten wurde, können Sie 
dem NIBIS ® Kartenserver entnehmen. Wir bitten Sie, den dort genannten Berechtigungsinhaber ggf. am Verfahren 
zu beteiligen. Rückfragen zu diesem Thema richten Sie bitte direkt an markscheiderei@lbeg.niedersachsen.de. In-
formationen über möglicherweise vorhandene Salzabbauberechtigkeiten finden Sie unter 
www.lbeg.niedersachsen.de/Bergbau/Bergbauberechtigungen/Alte_Rechte. In Bezug auf die durch das LBEG ver-
tretenen Belange haben wir keine weiteren Hinweise oder Anregungen. Die vorliegende Stellungnahme hat das 
Ziel, mögliche Konflikte gegenüber den raumplanerischen Belangen etc. ableiten und vorausschauend berücksichti-
gen zu können. Die Stellungnahme wurde auf Basis des aktuellen Kenntnisstandes erstellt. Die verfügbare Daten-
grundlage ist weder als parzellenscharf zu interpretieren noch erhebt sie Anspruch auf Vollständigkeit. Die Stel-
lungnahme ersetzt nicht etwaige nach weiteren Rechtsvorschriften und Normen erforderliche Genehmigungen, Er-
laubnisse, Bewilligungen oder objektbezogene Untersuchungen.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Für den Bebauungsplan ergibt sich 
hierdurch kein Anpassungsbedarf. 
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Abwägung der Stellungnahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB zwischen 
dem 11.10.2023 und einschließlich 01.12.2023.  

 

1. Landesamt für Umwelt des Landes Schleswig-Holstein 
Schreiben vom 11.10.2023 

 

 Aus Sicht des Immissionsschutzes sind keine Anregungen oder Bedenken mitzuteilen. Bei Planänderungen und Er-
gänzungen wird um erneute Beteiligung mit Benennung der geänderten oder ergänzten Teile gebeten. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Für den Bebauungsplan ergibt sich hier-
durch kein Anpassungsbedarf. 

2. Landeskriminalamt Schleswig-Holstein - Kampfmittelräumdienst 
Schreiben vom 11.10.2023 

 

 In der Gemeinde/Stadt sind Kampfmittel nicht auszuschließen.  

Vor Beginn von Tiefbaumaßnahmen wie z. B. Baugruben/Kanalisation/Gas/Wasser/Strom und Straßenbau ist die 
Fläche/Trasse gem. Kampfmittelverordnung des Landes Schleswig-Holstein auf Kampfmittel untersuchen zu las-
sen. Die Untersuchung wird auf Antrag durch das Landeskriminalamt Dezernat 33, Sachgebiet 331, Mühlenweg 166, 
24116 Kiel durchgeführt. Bitte weisen Sie die Bauträger darauf hin, dass sie sich frühzeitig mit dem Kampfmittel-
räumdienst in Verbindung setzen sollten, damit Sondier- und Räummaßnahmen in die Baumaßnahmen einbezogen 
werden können. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Für den Bebauungsplan ergibt sich hier-
durch kein Anpassungsbedarf. 

3. Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein - Obere Denkmalschutzbehörde 
Schreiben vom 11.10.2023 

 

3.1. Wir stimmen der vorliegenden Planung unter folgender Auflage zu: Vor dem Beginn von Erdarbeiten muss die Flä-
che durch das Archäologische Landesamt Schleswig-Holstein untersucht und vorhandene Denkmale geborgen und 
dokumentiert werden. Es ist dabei zu berücksichtigen, dass archäologische Untersuchungen zeitintensiv sein kön-
nen und eine Absprache möglichst frühzeitig getroffen werden sollte, damit keine Verzögerungen im sich anschlie-
ßenden Bauablauf entstehen. Die Kosten sind vom Verursacher zu tragen. Entsprechend sollte der Planungsträger 
sich frühzeitig mit dem Archäologischen Landesamt in Verbindung setzen, um das weitere Vorgehen zu bespre-
chen. Zuständig ist Frau Mirjam Briel (Tel.: 04551 - 8948673; Email: mirjam.briel@alsh.landsh.de).  

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Für den Bebauungsplan ergibt sich hier-
durch kein Anpassungsbedarf. 

3.2. Mit der Umsetzung dieser Planung sind bedeutende Erdarbeiten zu erwarten. Bei der überplanten Fläche handelt 
es sich um eine Stelle, von der bekannt ist oder den Umständen nach zu vermuten ist, dass sich dort Kulturdenk-
male befinden. Das archäologische Interessengebiet in diesem Bereich dient zur Orientierung, dass mit einem er-
höhten Aufkommen an archäologischen Denkmalen zu rechnen ist und das Archäologische Landesamt Schleswig-
Holstein bei Maßnahmen beteiligt werden muss.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Für den Bebauungsplan ergibt sich hier-
durch kein Anpassungsbedarf. 

3.3. Für die überplante Fläche liegen zureichende Anhaltspunkte vor, dass im Verlauf der weiteren Planung in ein 
Denkmal eingegriffen werden wird. Die Fläche befindet sich im Bereich eines Objektes der Archäologischen Lan-
desaufnahme (der Siedlungsfläche LA 26). Es liegen daher deutliche Hinweise auf ein hohes archäologisches Poten-
tial dieser Planfläche vor. Archäologische Kulturdenkmale können nicht nur Funde, sondern auch dingliche Zeug-
nisse wie Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit sein. Erdarbeiten an diesen 
Stellen bedürfen gem. § 12 Abs. 2 S. 6 DSchG SH 2015 der Genehmigung des Archäologischen Landesamtes Schles-
wig-Holstein. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Für den Bebauungsplan ergibt sich hier-
durch kein Anpassungsbedarf. 
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3.4. Nach Abwägung der Belange des Verursachers mit denen des Denkmalschutzes stehen aus unserer Sicht an dieser 
Stelle keine Gründe des Denkmalschutzes einer Genehmigung entgegen. Sie ist daher gem. § 13 Abs. 2 DSchG SH 
zu erteilen. Die Genehmigung wird mit Auflagen in Form von archäologischen Untersuchungen gem. § 13 Abs. 4 
DSchG SH versehen, um die Beeinträchtigungen von Denkmalen zu minimieren. Das Denkmal kann der Nachwelt 
zumindest als wissenschaftlich auswertbarer Datenbestand aus Dokumentation, Funden und Proben in Sinne eines 
schonenden und werterhaltenen Umgangs mit Kulturgütern (gem. §1 Abs. 1 DSchG SH) und im Sinne des Dokumen-
tationsauftrags der Denkmalpflege (gem. §1 Abs. 2 DSchG SH) erhalten bleiben. Eine archäologische Untersuchung 
ist vertretbar, da die vorliegende Planung unter Einhaltung der Auflagen umgesetzt werden kann. Die Konfliktlage 
zwischen vorliegender Planung und zu vermutenden Kulturdenkmalen wird dadurch gelöst, dass archäologische 
Untersuchungen an den Stellen durchgeführt werden, an denen Denkmale zu vermuten sind. Der Verursacher des 
Eingriffs hat gem. § 14 DSchG SH die Kosten, die für die Untersuchung, Erhaltung und fachgerechte Instandset-
zung, Bergung, Dokumentation des Denkmals sowie die Veröffentlichung der Untersuchungsergebnisse anfallen, im 
Rahmen des Zumutbaren zu tragen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Für den Bebauungsplan ergibt sich hier-
durch kein Anpassungsbedarf. 

3.5. Darüber hinaus verweisen wir auf § 15 DSchG SH: Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, hat dies unverzüglich 
unmittelbar oder über die Gemeinde der oberen Denkmalschutzbehörde mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht 
ferner für die Eigentümerin oder den Eigentümer und die Besitzerin oder den Besitzer des Grundstücks oder des 
Gewässers, auf oder in dem der Fundort liegt, und für die Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die zur Entde-
ckung oder zu dem Fund geführt haben. Die Mitteilung einer oder eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Die 
Verpflichteten haben das Kulturdenkmal und die Fundstätte in unverändertem Zustand zu erhalten, soweit es oh-
ne erhebliche Nachteile oder Aufwendungen von Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt spätestens 
nach Ablauf von vier Wochen seit der Mitteilung. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Für den Bebauungsplan ergibt sich hier-
durch kein Anpassungsbedarf. 

4. Gewässer- und Landschaftsverband im Kreis Pinneberg 
E-Mail vom 13.10.2023 

 

 Nach Sichtung des Übersichtsplanes kann ich Ihnen mitteilen, dass sich das Vorhaben außerhalb unseres Verbands-
gebiets befindet (unser Verbandsgebiet endet westlich der Schulauer Straße). 

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Für den Bebauungsplan ergibt sich hier-
durch kein Anpassungsbedarf. 

5. Hamburger Verkehrsverbund GmbH 
E-Mail vom 13.10.2023 

 

 Mit den Ausweisungen der Planung sind wir einverstanden.  Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Für den Bebauungsplan ergibt sich hier-
durch kein Anpassungsbedarf. 

 

TOP 7



 

6. Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie 
Schreiben vom 17.10.2023 

 

6.1. Sofern im Zuge des Vorhabens Baumaßnahmen erfolgen, verweisen wir für Hinweise und Informationen zu den 
Baugrundverhältnissen am Standort auf den NIBIS ® Kartenserver. Die Hinweise zum Baugrund bzw. den Baugrund-
verhältnissen ersetzen keine geotechnische Erkundung und Untersuchung des Baugrundes bzw. einen geotechni-
schen Bericht. Geotechnische Baugrunderkundungen/-untersuchungen sowie die Erstellung des geotechnischen Be-
richts sollten gemäß der DIN EN 1997-1 und -2 in Verbindung mit der DIN 4020 in den jeweils gültigen Fassungen 
erfolgen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Für den Bebauungsplan ergibt sich hier-
durch kein Anpassungsbedarf. 

6.2. In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange haben wir keine weiteren Hinweise oder 

Anregungen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Für den Bebauungsplan ergibt sich hier-
durch kein Anpassungsbedarf. 

6.3. Die vorliegende Stellungnahme hat das Ziel, mögliche Konflikte gegenüber den raumplanerischen Belangen etc. 
ableiten und vorausschauend berücksichtigen zu können. Die Stellungnahme wurde auf Basis des aktuellen Kennt-
nisstandes erstellt. Die verfügbare Datengrundlage ist weder als parzellenscharf zu interpretieren noch erhebt sie 
Anspruch auf Vollständigkeit. Die Stellungnahme ersetzt nicht etwaige nach weiteren Rechtsvorschriften und Nor-
men erforderliche Genehmigungen, Erlaubnisse, Bewilligungen oder objektbezogene Untersuchungen.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Für den Bebauungsplan ergibt sich hier-
durch kein Anpassungsbedarf. 

7. Abwasser-Zweckverband Südholstein 
E-Mail vom 18.10.2023 

 

 Seitens des AZV Südholstein bestehen keine Bedenken bezüglich der Baumaßnahmen für den Bebauungsplan Nr. 76 
„Rad-/Fußwegeverbindung Geestrand“, Teilbereich 2 zwischen Schulauer Straße und Gorch-Fock-Platz.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Für den Bebauungsplan ergibt sich hier-
durch kein Anpassungsbedarf. 

8. TenneT TSO GmbH 
E-Mail vom 18.10.2023 

 

8.1. In der angegebenen Örtlichkeit befinden sich keine Versorgungsanlagen unserer Gesellschaft. Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Für den Bebauungsplan ergibt sich hier-
durch kein Anpassungsbedarf. 

8.2. Für Sie zur Info, ab sofort sind Anfragen über den Leitungsbestand der TenneT auch über das BIL Portal möglich. Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Für den Bebauungsplan ergibt sich hier-
durch kein Anpassungsbedarf. 
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9. wilhelm.tel. GmbH 
Schreiben vom 17.10.2023 

 

 Die Prüfung der Unterlagen ergab keine Einwände bezgl. der Realisierung des Planungszieles. Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Für den Bebauungsplan ergibt sich hier-
durch kein Anpassungsbedarf. 

10. Ericsson Services GmbH 
E-Mail vom 25.10.2023 

 

10.1. Die Firma Ericsson wurde von der Deutschen Telekom Technik GmbH beauftragt, in ihrem Namen, Anfragen zum 
Thema Trassenschutz zu bearbeiten. Bei den von Ihnen ausgewiesenen Bedarfsflächen hat die Firma Ericsson be-
züglich ihres Richtfunks keine Einwände oder spezielle Planungsvorgaben. Diese Stellungnahme gilt für Richtfunk-
verbindungen des Ericsson – Netzes und für Richtfunkverbindungen des Netzes der Deutschen Telekom.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Für den Bebauungsplan ergibt sich hier-
durch kein Anpassungsbedarf. 

10.2. Bitte richten Sie Ihre Anfragen ausschließlich per Email an die:  bauleitplanung@ericsson.com Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Für den Bebauungsplan ergibt sich hier-
durch kein Anpassungsbedarf. 

11. Seniorenbeirat 
Schreiben vom 24.10.2023 

 

11.1. In der Planzeichnung ist die Verkehrsfläche für den Rad-/Fußweg durchgehend mit einer Breite von 6,00 m ge-
führt. Der geplante Radweg soll eine Breite von 3,00m und der Gehweg eine Breite von 2,00 m erhalten; zudem 
sollen zwei 0,50 m breite Grünstreifen zur Trennung der Nutzung hergestellt werden. Die Trennung des Geh- und 
Radverkehrs wird von dem Seniorenbeirat ausdrücklich befürwortet. Es wird allerdings darauf hingewiesen, dass 
eine Gehwegbreite von 2,50 m unter Verzicht eines Grünstreifens zur sicheren Nutzung erforderlich ist. Der Geh-
weg wird von vielen unterschiedlichen Nutzern wie z.B. Rollstuhlfahrern, kleinen Kindern mit Begleitung, Rollato-
ren und e-scootern frequentiert. 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Gemäß den Richtlinien für die Anlage 
von Stadtstraßen (RaSt 06) ist für den 
Begegnungsfall zweier Fußgänger ein 
Verkehrsraum von 1,80 Meter Breite 
vorzuhalten. Die hier vorliegende Pla-
nung berücksichtigt bereits einen 
0,2 Meter breiteren Verkehrsraum. Eine 
zusätzliche Verbreiterung auf die in 
Rede stehenden 2,50 Meter wird als 
nicht erforderlich erachtet.  
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11.2. Im Bereich der neu zu errichtenden Brücke über die Wedeler Au verschmälert sich der Rad- und Gehweg auf insge-
samt 4,00 m, so dass eine Trennung der verkehrlichen Nutzung bis zum Anschluss an den Parkplatz nördlich der 
Kursana Residenz nicht möglich sein wird. Im Bebauungsplanentwurf wird auch dieser Bereich mit 6,00 m Breite 
dargestellt, so dass planerisch eine 2,00 m größere Breite für die Nutzung Verkehrsfläche für den Geh- und Rad-
verkehr vorgesehen ist. Es ist nicht nachvollziehbar, dass diese Breite nicht für den Ausbau genutzt werden soll. 
Ein gemeinsamer Geh- und Radweg wird vom Seniorenbeirat vor allen aus Sicherheitsgründen abgelehnt. Gerade in 
der Nähe einer Senioreneinrichtung wird auf eine Trennung der Verkehre mit einer ausreichenden Breite hingewie-
sen. Hier in der unmittelbaren Nachbarschaft zu dieser Einrichtung muss verstärkt auf die Nutzung des Gehweges 
mit Rollatoren, Rollstühlen und e-scooter gerechnet werden. Für die Sicherheit dieser Nutzung ist eine Trennung 
dieser Verkehrsteilnehmer von dem Radfahrenden unbedingt erforderlich. Es muss damit gerechnet werden, dass 
schnell fahrende Radfahrende auf unsichere Verkehrsteilnehmer im Bereich der Kursana Residenz stoßen. Eine Re-
duzierung der Breite des geplanten Rad- und Gehweges auf insgesamt 4,00 m ab der neuen Brücke Richtung heuti-
gem Gorch-Fock-Parkplatz und eine damit verbundene gemeinsame Nutzung der Fläche als „Gemeinsamer Geh- 
und Radweg“ wird vom Seniorenbeirat abgelehnt. 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Die Festsetzung der Verkehrsfläche be-
sonderer Zweckbestimmung „Fuß- und 
Radweg“ im Bereich des neu zu errich-
tenden Brückenbauwerks erfolgt auf-
grund des größtmöglichen Erhalts des 
Baumbestands in diesem Bereich des 
Geltungsbereichs (vgl. Kapitel 4.1 der 
Begründung). Eine Verbreiterung des 
Fuß- und Radwegs von vier auf sechs 
Meter würde eine weitere Verbreite-
rung der festgesetzten Fläche und hie-
raus resultierende unverhältnismäßige 
Baumfällungen nach sich ziehen. 

12. Stromnetz Hamburg 
Schreiben vom 01.11.2023 

 

12.1. Wir haben derzeit keine Anmerkungen zu den Planunterlagen. Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Für den Bebauungsplan ergibt sich hier-
durch kein Anpassungsbedarf. 

12.2. Jedoch bitten wir, bei zukünftigen Änderungen weiterhin beteiligt / benachrichtigt 

zu werden. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Für den Bebauungsplan ergibt sich hier-
durch kein Anpassungsbedarf. 

13. Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR 
Schreiben vom 03.11.2023 

 

 Die im Internet / BOB-SH zugänglichen Planunterlagen habe ich auf Belange des Landes Schleswig – Holstein hin 
überprüft und erhebe hierzu keine Einwände, da keine Landesliegenschaften betroffen sind. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Für den Bebauungsplan ergibt sich hier-
durch kein Anpassungsbedarf. 

14. Amt Geest und Marsch Südholstein 
E-Mail vom 06.11.2023 

 

 Seitens der Gemeinden Appen, Hetlingen und Holm bestehen keine Bedenken gegen den Entwurf zum B-Plan 
Nr. 76 „Rad-/Fußwegeverbindung Geestrand“, Teilbereich 2 zwischen Schulauer Straße und Gorch-Fock-Platz“ der 
Stadt Wedel. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Für den Bebauungsplan ergibt sich hier-
durch kein Anpassungsbedarf. 
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15. ADFC Wedel 
Schreiben vom 11.11.2023 

 

15.1. Die vom ADFC Schleswig Holstein, Ortsgruppe Wedel, im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und 
TÖB abgegebene Stellungnahme vom 18.12.2022 wurde von Ihnen bereits freundlicherweise berücksichtigt, siehe 
Anlage 7 der Planunterlagen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Für den Bebauungsplan ergibt sich hier-
durch kein Anpassungsbedarf. 

15.2. Darüberhinausgehende Anmerkungen zum B-Plan-Verfahren gibt es von unserer Seite nicht. Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Für den Bebauungsplan ergibt sich hier-
durch kein Anpassungsbedarf. 

15.3. Sollten für die bauliche Umsetzung nicht alle erforderlichen Grundstücke zur Verfügung stehen, macht aus unserer 
Sicht auch eine Teilherstellung der Verbindung zwischen Gorch-Fock-Straße und Schulstraße Sinn, da hiermit im 
Sinne sicherer Schulwege eine Umgehung der Mühlenstraße für die Schülerinnen und Schüler der Altstadtschule 
ermöglicht wird. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Für den Bebauungsplan ergibt sich hier-
durch kein Anpassungsbedarf. 

16. Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein 
Schreiben vom 25.10.2023 

 

16.1. Gegen die o.g. Bauleitplanung habe ich weiterhin keine Bedenken, wenn folgende Punkte berücksichtigt bzw. zur 
Kenntnis genommen werden: 

 

Sowohl aus straßenbaulicher und verkehrlicher Hinsicht sowie aus Gründen des Immissionsschutzes bestehen 
grundsätzlich keine Bedenken gegen das Vorhaben. Es wird jedoch auf die im Entwurf des Regionalplanes 2023 für 
den Planungsraum III in Schleswig-Holstein getroffene Aussage verwiesen, dass zur Entlastung des Altstadtkerns 
der Stadt Wedel die Verlegung der Bundesstraße 431 in Form einer Nordumfahrung vorgesehen ist. Die Planungen 
sind hierauf abzustimmen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Für den Bebauungsplan ergibt sich hier-
durch kein Anpassungsbedarf. 

16.2. Die Interessen des FB 201 - Umwelt - sind nicht von der geplanten Rad-/Fußwegverbindung Geestrand betroffen. 
Die Flächen wurden von der Stadt Wedel bereits erworben, um das Projekt zu realisieren. Als potentielle Kompen-
sationsflächen kämen sie demzufolge nicht in Frage; insofern bestehen grundsätzlich keine Bedenken. Ich weise 
darauf hin, dass der Bereich im Entwurf des Regionalplans 2020 für den Planungsraum III in SH als Vorrangfläche 
für den Naturschutz gekennzeichnet wurde (Wedeler Au mit Niederung). 

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Für den Bebauungsplan ergibt sich hier-
durch kein Anpassungsbedarf. 

16.3. Diese Stellungnahme bezieht sich im straßenbaulichen und straßenverkehrlichen Bereich nur auf Straßen des 
überörtlichen Verkehrs mit Ausnahme der Bundesautobahnen und der Kreisstraßen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Für den Bebauungsplan ergibt sich hier-
durch kein Anpassungsbedarf. 
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17. Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH 
E-Mail vom 24.11.2023 

 

 Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH gegen die von Ihnen geplante Maß-
nahme keine Einwände geltend macht. In Ihrem Planbereich befinden sich Telekommunikationsanlagen unseres 
Unternehmens. Bei objektkonkreten Bauvorhaben im Plangebiet werden wir dazu eine Stellungnahme mit entspre-
chender Auskunft über unseren vorhandenen Leitungsbestand abgeben. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Für den Bebauungsplan ergibt sich hier-
durch kein Anpassungsbedarf. 

18. Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein 
Schreiben vom 20.11.2023 

 

18.1. Ich verweise auf die Stellungnahme vom 29.12.2022. Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Für den Bebauungsplan ergibt sich hier-
durch kein Anpassungsbedarf. 

18.2. Ich habe keine weiteren inhaltlichen Anmerkungen vorzutragen. Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Für den Bebauungsplan ergibt sich hier-
durch kein Anpassungsbedarf. 

18.3. Im Übrigen bitte ich Sie, mich über den Fortgang des Verfahrens zu informieren. Der Anregung wird gefolgt. 

Der Landesbetrieb für Küstenschutz, 
Nationalpark und Meeresschutz Schles-
wig-Holstein wird im weiteren Verfah-
ren informiert. 

19. Landessportverband Schleswig-Holstein 
Schreiben vom 01.12.2023 

 

19.1. Grundlage der Stellungnahme des Landessportverbandes Schleswig-Holstein (LSV SH) ist die Stellungnahme des 
Kreissportverbandes Pinneberg (KSV Pinnebg.), die wir hiermit zum Gegenstand unserer Stellungnahme machen. 
Die den LSV SH erreichenden Planungsunterlagen werden aufgrund der besseren Vor-Ort-Kenntnisse und der 
Kenntnis ggf. vorliegender Betroffenheiten durch unsere Kreissportverbände bearbeitet. Die dafür zuständigen 
Personen sind meist ehrenamtlich tätige Mitarbeiter. In jedem Fall trifft dies für die Vertreter der ansässigen 
Sportvereine zu, die durch den KSV zu Rate gezogen werden. Insofern ist die eingeräumte Frist von ca. sechs Wo-
chen für die Stellungnahme ein knapp ausreichender Zeitraum. Bei den uns bisher erreichenden Planungsvorhaben 
besteht mit den zuständigen Behörden die Absprache, dem Landessportverband eine Stellungnahmefrist von min-
destens acht Wochen einzuräumen. Dieser Zeitraum wird benötigt, um die betroffenen Sportverbände und –
vereine angemessen einbinden zu können. Wir bitten, diesen Sachverhalt bei zukünftigen Vorhaben zu berücksich-
tigen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Für den Bebauungsplan ergibt sich hier-
durch kein Anpassungsbedarf. 
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19.2. Seitens des LSV SH werden gegen den vorbezeichneten Planungsentwurf der Stadt Wedel keine Bedenken bzw. 
Einwände vorgebracht. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Für den Bebauungsplan ergibt sich hier-
durch kein Anpassungsbedarf. 

20. Arbeitsgemeinschaft der anerkannten Naturschutzverbände in Schleswig-Holstein 
Schreiben vom 01.12.2023 

 

20.1. Vielen Dank für die Bereitstellung der Unterlagen zu vorstehend genannter Planung. Die Förderung des Radverkeh-
res wird grundsätzlich begrüßt. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Für den Bebauungsplan ergibt sich hier-
durch kein Anpassungsbedarf. 

20.2. Im vorliegenden Fall wird die o. g. Planung jedoch sehr kritisch gesehen. Sie ist u. E. unverhältnismäßig, da für ei-
ne kurze Strecke (ca. 400 m) in mehrere ökologisch wertvolle Biotope bzw. FFH-Lebensraumtypen eingegriffen 
wird. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Die Untere und Obere Naturschutzbe-
hörden haben bei der Aktualisierung 
der ökologisch wertvollen Biotope mit-
gewirkt und eine Verlegung der Wege-
führung herbeigeführt, die aus natur-
schutzfachlicher Sicht mit deutlich we-
niger Eingriffen in Natur und Landschaft 
verbunden ist. 

 

Es liegt eine umfassende FFH-Verträg-
lichkeitstudie zur Querung der Wedeler 
Au mit der Verlegung der Bundesstraße 
B 431 von 2003 vor. Unter Einhaltung 
der vorgeschlagenen Maßnahmen ist 
nicht von einer erheblichen Beeinträch-
tigung der Erhaltungsziele auszugehen. 
Im FNP- und LP-Verfahren wurde die 
Querung mit der Darstellung eines Fuß- 
und Radweges erneut geprüft und 2010 
genehmigt.  

Im Bebauungsplan werden die Uferbe-
reiche mit der Darstellung „Umgren-
zung der Flächen, die von der Bebauung 
freizuhalten sind“ ausgewiesen, somit 
wird der Erhalt des Flussquerschnitts 
sowie der bestehenden hydraulischen 
Gegebenheiten gewährleistet. 
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20.3. Wir halten daher die Prüfung einer alternativen Route im bestehenden Siedlungskörper für erforderlich. Sie könnte 
nördlich des Plangebietes auf bereits vorhandenen Straßenkörpern in Richtung Schulauer Straße verlaufen. Sowohl 
die Schulstraße als auch der Jungfernstieg sind bereits Tempo-30-Zonen, sie lassen sich entsprechend in sichere 
Fahrradrouten entwickeln. 

Der Anregung wird gefolgt. 

Eine Alternativenprüfung hat bereits 
auf der Ebene des Mobilitätskonzepts 
der Stadt Wedel stattgefunden. Hierin 
werden ebenfalls Anforderungen an zu 
entwickelnde und realisierende Radrou-
ten genannt. Hierzu zählen bspw. brei-
te nutzbarer Verkehrsräume, Verkehrs-
sicherheit, Sicherheitsgefühl, Befahr-
barkeit, Unterbrechungsfreiheit sowie 
die Vermeidung von Konflikten. Außer-
dem führt das Mobilitätskonzept Fol-
gendes aus: „Das Unfallgeschehen mit 
Radverkehrsbeteiligung ist dabei mit 
hohem Stellenwert zu berücksichtigen 
und bei der Routenplanung zu adressie-
ren. Hier sind Hinweise auf Handlungs-
bedarfe beispielsweise in der Bahnhofs-
straße oder auf dem innerstädtischen 
Abschnitt der B 431 auch aus Verkehrs-
sicherheitsgründen abzuleiten.“ Gerade 
im Bereich der Mühlenstraße, zwischen 
den Einmündungen Bahnhofstraße und 
Schulstraße ist ein erhöhtes Unfallauf-
kommen mit Radverkehrsbeteiligung zu 
verzeichnen.  

21. NABU Schleswig-Holstein und NABU Hamburg 
Schreiben vom 28.11.2023 

 

21.1. Der NABU möchte nochmals auf seine Stellungnahme vom 06.01.2023 hinweisen!! Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Der Stellungnahme des NABU wurde 
teilweise gefolgt. So wurden bspw. die 
Uferbereiche mit der Darstellung „Um-
grenzung der Flächen, die von der Be-
bauung freizuhalten sind“ ausgewiesen, 
somit wird der Erhalt des Flussquer-
schnitts sowie der bestehenden hydrau-
lischen Gegebenheiten gewährleistet.  
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21.2. Wie aus den vorliegenden Planungsunterlagen erkennbar, sollen tiefe Gründungen der Brücke und die Wiederlager 
in den Böschungen der Wedeler Au und damit im FFH – Lebensraumtyp „Ästuar“ eingebracht werden. 

Gründungen der Brücke und die Wiederlager in den Böschungen der Wedeler Au verändert vermutlich das Fließ-
verhalten in diesem Abschnitt, was möglicherweise eine Beeinträchtigung des Lebensraumes nach sich zieht. Da-
mit wird für dieses Teilbauwerk ein Teil des Lebensraumtyps beansprucht. Die hydrologischen Verhältnisse im 
Plangebiet sollten sich nicht verändern (auch nicht zeitweise). 

Es wird empfohlen, frühzeitig Untersuchungen einzuplanen, ob sich nach der Realisierung der Brücke die Eigendy-
namik des Fließverhaltens der Au verändert hat und welche Auswirkungen sich eingestellt haben, die unter Um-
ständen nachgebessert werden sollten. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

In einem neun Meter breiten Streifen 
parallel zum nordwestlichen und süd-
östlichen Flusslauf der Wedel Au wer-
den „Flächen, die von der Bebauung 
freizuhalten sind“ festgesetzt.  

„In einem jeweils 9 Meter breiten Strei-
fen, der beidseitig parallel zur festge-
setzten Wasserfläche verläuft, sind 
bauliche Anlagen unzulässig.“  

Die Uferrandbereiche der Wedeler Au 
sind ökologisch sehr hochwertige Flä-
chen, die von jeglichen Eingriffen frei-
zuhalten sind. Hinzu kommt, dass die 
Wedeler Au einen wichtigen Beitrag 
zum hydraulischen Abfluss der tideab-
hängigen Elbe leistet. Um sowohl die 
ökologisch hochwertige Uferzone zu er-
halten, als auch die hydraulischen Ge-
gebenheiten unverändert zu belassen, 
werden die Uferrandbereiche in einer 
lichten Weite von 34 Metern, die der 
Vorplanung des Brückenbauwerks nicht 
entgegensteht, durch diese Festsetzung 
freigehalten. 

21.3. Ferner sollten die Teile des FFH - Gebietes 2323 – 392 eingezäunt werden, da die Flächen dann freizeitmäßig er-
schlossen und zugänglich sind. 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Die als „Flächen für die Landwirt-
schaft“ festgesetzten Flächen, die zu 
großen Teilen innerhalb des Land-
schaftsschutz- sowie Natura2000-
Gebiets liegen, werden weiterhin be-
wirtschaftet. Die Zugänglichkeit über 
den Fuß- und Radweg muss weiterhin 
gewährleistet sein. Es wird ein regel-
mäßiges Monitoring durchgeführt, wel-
ches bei wesentlichen Störungen des 
Landschaftsraums geeignete Maßnah-
men benennt und umsetzt. 
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21.4. Wir gehen davon aus, dass der Rad- und Fußweg auf der gesamten Strecke eine maximale Breite von 4,5 m hat und 
dass er nicht mit Pflastersteinen oder Asphalt versiegelt wird. Auf Grund der dortigen Insektenwelt sowie der Nut-
zung der Fledermäuse als Jagdgebiet gehen wir davon aus, dass keine Wegbeleuchtung installiert wird. 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Der Fuß- und Radweg wird nach seiner 
Fertigstellung eine wesentliche Verbin-
dungsachse zwischen dem nordwestli-
chen Stadtgebiet und der S-Bahn bzw. 
dem Stadtzentrum sein. Eine hohe Fre-
quentierung ist somit zu erwarten. Um 
eine möglichst komfortable Nutzung 
des Fuß- und Radwegs zu jeder Witte-
rung sicherzustellen, soll die Oberflä-
che befestigt werden. Dieser Eingriff in 
Natur und Landschaft wird vollständig 
im Rahmen der naturschutzfachlichen 
Eingriffsregelung bewertet und ausge-
glichen.  

Die Stadt Wedel unterliegt der Ver-
kehrssicherungspflicht, die eine Be-
leuchtung öffentlichen Wege und Flä-
chen fordert. Daher wird im Vorfeld der 
Bauausführung ein Lichtmanagement 
erarbeitet. 

21.5. Bezüglich der FAUNA/FLORA sollte mit eingeplant werden, dass 2-3 Jahre nach Abschluss aller Maßnahmen, Unter-
suchungen auf Veränderungen stattfinden. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Es wird ein Hinweis auf dem Plan für 
den Artenschutz sowie zu dessen Moni-
toring aufgenommen. 

21.6. Der NABU bittet um weitere Beteiligung am Verfahren. Der Anregung wird gefolgt. 

Der NABU wird, sofern erforderlich, im 
weiteren Verfahren erneut beteiligt. 

22. Stadtwerke Wedel GmbH 
E-Mail vom 02.12.2023 

 

22.1. Die Stadtwerke Wedel Straßenbeleuchtungs- und Lichtsignalanlagen GmbH bietet die Errichtung von Straßenbe-
leuchtungsanlagen an. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Für den Bebauungsplan ergibt sich hier-
durch kein Anpassungsbedarf. 

22.2. Aktuell bestehen seitens der Stadtwerke Wedel keine Bedenken gegen das Bauvorhaben. Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Für den Bebauungsplan ergibt sich hier-
durch kein Anpassungsbedarf. 
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22.3. Vor Ausführung von Baumaßnahmen ist unter leitungsauskunft@stadtwerke-wedel.de eine aktuell Leitungsauskunft 
einzuholen. Ich bitte Sie um frühzeitige Einbindung in die nachfolgenden Planungsschritte. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Für den Bebauungsplan ergibt sich hier-
durch kein Anpassungsbedarf. 

23. Kreis Pinneberg 
Schreiben vom 28.11.2023 

 

23.1. Für den Plangeltungsbereich sind der unteren Bodenschutzbehörde keine Informationen über Altablagerungen 
und/ oder Altstandorte seit dem Scoping bekanntgeworden. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Für den Bebauungsplan ergibt sich hier-
durch kein Anpassungsbedarf. 

23.2. Untere Bodenschutzbehörde: 

Seit dem 1.8.2023 gelten eine neue Fassung der Bundes-Bodenschutzverordnung (BBodSchV) und der Ersatzbau-
stoffverordnung (EBV). Mit der neuen BBodSchV wurden die Prüfwerte für den Wirkungspfad Boden-Mensch für 
Kinderspielfläche, Wohngebiete und Park- und Freizeitanlagen für polycyclischen aromatische Kohlenwasserstoffe 
(PAK) reduziert. 

Für landwirtschaftliche Flächen gelten die Vorsorgewerte. 

Bodenuntersuchungen, die den Anforderungen der neuen BBodSchV entsprechen, liegen für den Plangeltungsbe-
reich nicht vor. 

Die im Zusammenhang mit Baugrunduntersuchungen ermittelten Bodengehalte liegen wertemäßig deutlich ober-
halb der Vorsorgewerte der BBodSchV. Werte, die oberhalb der Vorsorgewerte und unterhalb der Prüfwerte lie-
gen, können auf das Entstehen einer schädlichen Bodenveränderung im Sinne des BBodSchV deuten. 

Bereit zum Scoping wurden eine Untersuchungsempfehlung ausgesprochen. Untersuchungen, die eine sachgerech-
te Bewertung des Bestandes und der geplanten unterschiedlichen Nutzungen ermöglichen, wurden nicht im Zu-
sammenhang mit der Bauleitplanung bisher nicht durchgeführt. Die Ermittlung des Sachverhaltes ist gemäß dem 
Altlastenerlass des Landes Schleswig-Holsteins Sache der planaufstellenden Stadt. 

Daher wird an dieser Stelle nochmals die bereits gestellte Forderung an eine Sachverhaltsermittlung wiederholt. 

Für die Probenahme wird auf die in den oben genannten Vorschriften vom 1.08.2023 genannten Sachverständigen 
nach § 18 BBodSchG oder einer vergleichbaren Person mit Sachkunde verwiesen. 

Um Gefahren im Zusammenhang mit der Planausweisung sicher ausschließen zu können, ist es notwendig im 
Zuge der weiteren Planung ein „Boden-, Verwertungs- und Entsorgungsmanagement“ frühzeitig d.h. schon 
vor der Ausführungsplanung, zu beauftragen und für die Ausschreibungen vorzuhalten. Ziel dieses Manage-
ment ist es, sicherzustellen, dass von den vor Ort verbleibenden Aufschüttungsmaterialien keine schädlichen 
Bodenveränderungen für die Wirkungspfade Boden-Mensch und Boden-Grundwasser ausgehen. Für Material, dass 
den Plangeltungsbereich verlässt, sind die abfallrechtlichen Regelungen anzuwenden.  Der Plangeltungsbereich 
liegt außerhalb eines Wasserschutzgebietes. Da durch die geplanten Maßnahmen Eingriffe in die natürlichen Bo-
denfunktionen auf mehr als 3000 m² vorsehen sind, wird für die Umsetzung der Versorgeanforderungen gemäß § 4 
(5) BBodSchV für die Planumsetzung eine bodenkundliche Baubegleitung nach DIN 19639 von der unteren Boden-
schutzbehörde für erforderlich erachtet. Eine Einbindung der bodenkundlichen Baubegleitung in das oben empfoh-
lene Bodenmanagement sollte erfolgen. Auskunft erteilt: Herr Krause, Telefonnr.: 04121- 45 02 22 86 

Der Anregung wird gefolgt. 

Es wird ein Hinweis zur Durchführung 
eines Boden-, Verwertungs- und Entsor-
gungsmanagement im Rahmen der Aus-
führungsplanung sowie der Bauausfüh-
rung auf die Planzeichnung aufgenom-
men. 
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23.3. Untere Wasserbehörde: 

Die Brücke ist wasserrechtlich genehmigungspflichtig nach § 23 Landeswassergesetz. Rechtzeitig vor Baubeginn ist 
ein Antrag bei der Wasserbehörde einzureichen. 

Laut B-Plan von 1983 ist eine ergänzende Anbindung zur Schulstraße vorgesehen. 

Diese Trasse bietet die einzige Möglichkeit, die Renaturierung der Wedeler Au fortzuführen. Der Oberlauf ist be-
reits zweimal mit beträchtlichem Aufwand ökologisch aufgewertet worden, Anfang der neunziger Jahre und zu-
letzt 2019/2020. 

Nun steht die Herstellung der Durchgängigkeit und eine für Wasserorganismen passierbare Anbindung zur Elbe an. 
Nur so ist es möglich, dass Arten von der Elbe in den Oberlauf gelangen können und eine Wiederbesiedlung statt-
finden kann. Ich bitte um eine Prüfung der Alternativen und eine Abstimmung mit der Wasserbehörde. 

Auskunft erteilt: Frau Prantke, Tel.: 04121/4502-2302 

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Für den Bebauungsplan ergibt sich hier-
durch kein Anpassungsbedarf. 

Nach Fertigstellung der Sandfänge im 
Oberlauf ist 2022 in Abstimmung mit 
dem LKN die Möglichkeit der Durchgän-
gigkeit der Wedeler Au hinsichtlich der 
Kosten-Nutzenanalyse erneut betrach-
tet und in der Priorität der noch anste-
henden Projekte in Schleswig-Holstein 
weit nach hinten gestellt worden.  

Die Trasse ist bereits heute im nördlich 
angrenzenden Bebauungsplan Nr. 5 d 
„Brauhaus“ als Straßenverkehrsfläche 
für eine fußläufige Verbindung ausge-
wiesen. Sie ist nicht die einzige Mög-
lichkeit die Durchgängigkeit herzustel-
len, eine Machbarkeitsstudie könnte 
weitere Alternativen (z.B. technische 
Möglichkeiten im vorhandenen Durch-
lass) aufzeigen, deren Finanzierung 
derzeit nicht in Aussicht steht. 

23.4. Untere Wasserbehörde - Wasserschutzgebiete: 

Der B-Plan Nr. 76 in Wedel liegt nicht im WSG. 

Auskunft erteilt: Herr Hartung, Telefonnummer 04121/4502 2283 

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Für den Bebauungsplan ergibt sich hier-
durch kein Anpassungsbedarf. 

23.5. Untere Wasserbehörde/Grundwasser: 

Aus Sicht der unteren Wasserbehörde/Grundwasser kann der Bebauungsplan Nr. 76 der Stadt Wedel plangemäß 
verwirklicht werden. 

Sollte eine Grundwasserabsenkung im Rahmen der Baumaßnahmen notwendig sein muss diese mit den entspre-
chenden Unterlagen rechtzeitig (8 Wochen vor Beginn) beim Fachdienst Umwelt des Kreises Pinneberg beantragt 
werden. Ein Antragsvordruck mit Hinweisen steht auf der Homepage des Kreises Pinneberg zum Download bereit 
(www.kreispinneberg.de/pinneberg_media/Dokumente/Fachdienst+26/Antrag+Grundwasserhaltung.pdf). Grund-
wasserentnahmen stellen grundsätzlich erlaubnispflichtige Gewässerbenutzungen nach § 9 i.V. mit § 8 Abs. 1 Was-
serhaushaltsgesetz dar. 

Sollte aufgrund der anstehenden gering tragfähigen Böden im Bereich der geplanten Brücke eine Tiefgründung mit 
Pfählen durchgeführt werden, sind die Pfahlgründungen als Erdaufschlüsse gemäß § 49 WHG rechtzeitig vorab bei 
der unteren Wasserbehörde anzuzeigen. Ein Vordruck für die Erdaufschlussanzeige steht auf der Homepage des 
Kreises Pinneberg zum Download bereit 
(https://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=cblri&lang=de_de&url=https%3A%2F%2Fwww.kreispinneberg. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Für den Bebauungsplan ergibt sich hier-
durch kein Anpassungsbedarf. 
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de%2Fpinneberg_media%2FDokumente%2FFachdienst%2B26%2FAnzeige%2Bf%25C3%25BCr%2BErdaufschl%25C3%25BC
sse%2B%2528Erdaufschlussanzeige%2529.pdf&page=1). 

Auskunft erteilt: Frau Eichenauer, Tel.: 04121 4502-2318 

23.6. Untere Naturschutzbehörde: 

Stellungnahme aus Sicht des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

Durch den o.g. Bauleitplan werden die von mir wahrzunehmenden Belange von Natur und Landschaft berührt. Ge-
gen die Darstellungen und Festsetzungen bestehen erhebliche Bedenken. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst Bereiche, die mit der Kreisverordnung über das Landschafts-
schutzgebiet 04 „Pinneberger Elbmarsch” vom 29.03.2000 unter besonderen Schutz gestellt wurden. Der Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans ist auf die Teile zu beschränken, in denen eine städtebauliche Regelung der bau-
lichen Entwicklung geplant ist. Die im Landschaftsschutzgebiet befindlichen Flächen sollten nicht mit einbezogen 
werden. Die Ausgleichsermittlung muss überarbeitet werden. Neben den Flächen, die als Weg versiegelt werden 
sind auch die Flächen zu betrachten, die als Versickerungsmulden angelegt werden sollen. 

Für die weitere Planung wird folgender Hinweis gegeben: 

Mit dem Gesetz zum Schutz der Insektenvielfalt in Deutschland vom 18.08.2021 wurde im BNatSchG der § 41a 
(Schutz von Tieren und Pflanzen vor nachteiligen Auswirkungen von Beleuchtungen) eingefügt. Diese Änderung trat 
am 1.3.2022 in Kraft. Nach § 41a BNatSchG sind „neu zu errichtende Beleuchtungen an Straßen und Wegen, Au-
ßenbeleuchtungen baulicher Anlagen und Grundstücke sowie beleuchtete oder lichtemittierende Werbeanlangen 
technisch und konstruktiv so anzubringen, mit Leuchtmitteln zu versehen und so zu betreiben, dass Tiere und 
Pflanzen wildlebender Arten vor nachteiligen Auswirkungen durch Lichtimmissionen geschützt sind.“ Dies gilt 
auch für wesentliche Änderungen der Beleuchtungen von Straßen und Wegen, baulichen Anlagen und Grundstü-
cken sowie Werbeanlagen. Da der geplante Rad- und Fußweg durch einen besonders sensiblen Landschaftraum 
führt und diesen neu erschließt sind hinsichtlich der Beleuchtung im B-Plan Festsetzungen zu treffen, die die 
Lichtimmissionen auf das absolut erforderliche Mindestmaß reduzieren. 

Der vom Bundesamt für Naturschutz (BfN) 2019 erstellte „Leitfaden zur Neugestaltung und Umrüstung von Außen-
beleuchtungsanlagen - Anforderungen an eine nachhaltige Außenbeleuchtung“ kann als pdf Dokument (BfN Skrip-
ten 543) abgerufen werden. 
https://www.bfn.de/sites/default/files/BfN/service/Dokumente/skripten/skript543_4_aufl.pdf 

Auskunft erteilt: Frau Carola Abts, Telefon-Nr.: 04121/4502 2267 

Der Anregung wird gefolgt. 

Die aktuell rechtswirksamen Bebau-
ungspläne Nr. 5f „Jungfernstieg“ sowie 
Nr. 51 „Augarten“ setzen für die in Re-
de stehenden Flächen teilweise „Stra-
ßenverkehrsflächen“ fest. Durch die 
Festsetzung dieser Flächen als „Flächen 
für die Landwirtschaft“ und „Flächen 
für Wald“ erfolgt, planungsrechtlich 
betrachtet, eine Aufwertung dieser Flä-
chen.  

In den Bebauungsplan wird folgende 
Festsetzung aufgenommen: 

„Der Ausgleichsbedarf von insgesamt 
1.726 m² (1.090 m²für die Versiegelung 
des Weges und 636 m²für die Versicke-
rungsmulden) werden von dem städti-
schen Ökokonto Gemarkung Wedel, Flur 
17, Flurstück 62/83 ausgebucht.“ 

Die gesetzlichen Regelungen des 
BNatSchG gelten unmittelbar und wer-
den im Rahmen der weiteren Planung 
sowie Bauumsetzung eingehalten. Au-
ßerdem wird im Vorfeld der Bauausfüh-
rung ein Lichtmanagement erarbeitet. 

23.7. Gesundheitlicher Umweltschutz: 

Ich habe keine Anregungen. 

Auskunft erteilt: Frau Schierau, Tel.: 04121/4502-2294 

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Für den Bebauungsplan ergibt sich hier-
durch kein Anpassungsbedarf. 

23.8. Untere Abfallentsorgungsbehörde 

Für den Standort liegt eine veraltete Voruntersuchung aus 2018 vor. Dabei wurden Belastungen (insbesondere 

in den Auffüllungen) festgestellt. Eine Auffüllung mit Bauschuttanteilen sowie Asphaltwege wurden gefunden. 

Bei dem Abtrag, einer Aufschüttung, einer Umlagerung oder einem Austausch von Boden / Asphalt ist Folgendes 

zu beachten bzw. einzuhalten: 

o Hinweis: seit dem 01.08.2023 gelten die Vorgaben der Ersatzbaustoffverordnung – die Vorgaben dieser 

Der Anregung wird gefolgt. 

Es wird ein Hinweis zur Durchführung 
eines Boden-, Verwertungs- und Entsor-
gungsmanagement im Rahmen der Aus-
führungsplanung sowie der Bauausfüh-
rung auf die Planzeichnung aufgenom-
men. 
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Verordnung können von den nachstehenden Vorgaben abweichen. Sie sind jedoch ohne Übergangsfrist ab 
dem 01.08.2023 zwingend einzuhalten. 

o Sofern hinsichtlich des Bodenaushubs ein Belassen bzw. ein Wiedereinbau vor Ort aus rechtlichen Gründen 
möglich ist (z.B. bestehen seitens der unteren Bodenschutzbehörde keine Bedenken), bestehen abfall-
rechtlich keine Einwände. 

o Für Bodenaushub und andere Abfälle, die der externen Entsorgung (Verwertung oder Beseitigung) überge-
ben werden soll, gilt Folgendes: 

- Rechtzeitig vor einer Entsorgung des Abfalls (hier u.a. Bodenaushub) muss Kontakt mit der unteren 
Abfallentsorgungsbehörde aufgenommen werden. 

Die aktuellen (max. 6 Monate alt) Analyseergebnisse und der diesbezüglich geplante Entsorgungsweg 
(Verwertung oder Beseitigung) sind der unteren Abfallentsorgungsbehörde mitzuteilen. Erst dann kann 
die Prüfung erfolgen, ob der vorgeschlagene Entsorgungsweg auch genutzt werden kann. 

 

Insgesamt müssen vor der Abfuhr bzw. Entsorgung folgende Unterlagen vorliegen: 

  Analytikberichte nach LAGA 

- Bei einem Bauschutt-Anteil von > 10%: Analyse nach LAGA Bauschutt von 1997 

- Bei einem Bauschutt-Anteil von <10 %: Analyse nach LAGA M20 

  Probenahmeprotokolle nach LAGA M32 PN 98 (insbesondere mit detaillierten Angaben zur Art der 
Probenahme, Menge des beprobten Materials, Benennung der Bodenart, Lageplan) 

  Detaillierte Angaben (z.B. Gesamtmenge des Abfalls) 

  Angaben zum geplanten Entsorgungsweg 

 

Mit der Entsorgung darf nicht begonnen werden, bevor die Prüfung des geplanten Entsorgungswegs erfolgen konn-
te und die untere Abfallentsorgungsbehörde bestätigt hat, dass der Entsorgungsweg genutzt werden kann. Die Ent-
sorgungsbelege sind unverzüglich vorzulegen. 

o Im Falle einer Entsorgung zur Beseitigung (z.B. bei Deponierung von Bodenaushub) bestehen Andienungs- 
und Überlassungspflichten nach § 17 KrWG i.V.m. § 1 Abfallwirtschaftssatzung im Kreis Pinneberg. Dies hat 
zur Folge, dass Abfälle zur Beseitigung der Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH - 
GAB -, Bundesstraße 301 in 25495 Kummerfeld (www.gab-umweltservice.de; Tel: 04120/709-0) zu überlas-
sen sind. 

o Der Einbau von extern angeliefertem Material muss vorab mit der unteren Abfallentsorgungsbehörde abge-
stimmt werden. 

Das verwendete Material muss den Anforderungen des Regelwerk 20 der LAGA (Anforderungen an die stoff-
liche Verwertung von mineralischen Reststoffen/Abfällen der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall) und/ oder 
der Ersatzbaustoffverordnung entsprechen. 

Vor dem Einbau von auswasch- oder auslaugbaren wassergefährdenden Materialien (z.B. Naturschotter, 
Bauschutt oder Recyclingmaterial) ist daher eine Abstimmung mit der unteren Abfallentsorgungsbehörde 
erforderlich und die entsprechenden Unbedenklichkeitsnachweise des Materials (Zertifikate bzw. Labor-
analysen) sind der unteren Abfallentsorgungsbehörde vor dem Einbau vorzulegen. 

Erst nach dem Vorliegen der entsprechenden Unterlagen kann geprüft werden, ob der Einbau des gewähl-
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ten Materials überhaupt möglich ist. 

 

o Die Entfernung von asbesthaltigem Material (z.B. alter Straßenbelag/ Asphalt könnte Asbest beinhalten) 
darf nur unter der Berücksichtigung der TRGS 519 erfolgen. Über den Verbleib der abgebauten Asbestpro-
dukte sind der unteren Abfallentsorgungsbehörde des Kreises Pinneberg nach Abschluss der Maßnahme 
Entsorgungsbelege in Form von Wiegenoten und Übernahmescheinen unaufgefordert vorzulegen. 

o Entsprechende Entsorgungsbelege (inkl. Übernahmescheine) für alle Abfälle sind mir unverzüglich vorzule-
gen. 

 

Weitere Vorgaben: 

Die Vorgaben der Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV) sind bei dem Bauvorhaben und bei dem Umbau/ Abbruch 
einzuhalten und entsprechend zu dokumentieren. Insbesondere sind die Getrennthaltungspflichten der verschie-
denen Abfallfraktionen einzuhalten (§ 3 Absatz 1 GewAbfV). Die Dokumentation gemäß § 3 Absatz 3 GewAbfV ist 
mir unverzüglich vorzulegen. 

Auskunft erteilt: Frau Bohnsack, Tel.: 04121/4502-4427 
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Abwägung der Stellungnahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB zwischen dem 28.11.2022 und ein-
schließlich 13.01.2023.  

 

Es wurden keine Stellungnahmen abgegeben.  
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Abwägung der Stellungnahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB zwischen dem 30.10.2023 und einschließlich 
15.12.2023.  

 

1. Bürger*In Nr. 1 
Schreiben vom 14.12.2023 

 

1.1. Ausweislich der Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung ist das Grundstück der Wohnungseigentümergemein-
schaft (Flurstück 9/188) nicht vom Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 76 betroffen. Die Wohnungseigen-
tumsanlage ist jedoch, wohl als einziges mit Wohnbebauung bebautes Grundstück, von den tatsächlichen Auswir-
kungen des Bebauungsplans in elementarer Weise betroffen. Der geplante Rad- und Fußweg verlauft nämlich in 
seinem letzten Teil bis zur Einmündung in die Gorch-Fock-Straße über das Flurstück 9/188, also über das Eigentum 
der Wohnungseigentümergemeinschaft. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Für den Bebauungsplan ergibt sich hier-
durch kein Anpassungsbedarf. 

1.2. Im Rahmen der Aufstellung des B-Plans war die Stadt offensichtlich der Meinung, dass das im Eigentum der WEG 
stehende Flurstück 9/188 deshalb nicht in den Wirkungsbereich des B-Plans einzubeziehen sei, da auf der Grund-
stückszufahrt bis zum Kreisel eine Baulast zugunsten der Allgemeinheit ruht. Diese Baulast betrifft zwar ein Geh- 
und Fahrrecht. Anders als die Stadt Wedel anscheinend meint, kann sie diese Baulast allerdings nicht für ihr Rad- 
und Fußwegprojekt nutzen, siehe insoweit nachfolgend (a). Selbst wenn sie es könnte, gibt die Baulast der Stadt 
Wedel lediglich einen Anspruch gegenüber der Wohnungseigentümergemeinschaft auf Duldung, regelt jedoch nicht 
die Voraussetzungen, unter denen die WEG die Ausnutzung der Baulast dulden müsste. Im Klartext bedeutet dies, 
dass der Wohnungseigentümergemeinschaft ein zivilrechtlicher Zahlungsanspruch gegenüber der Stadt zustünde, 
vgl. insoweit nachfolgend (b). 

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Für den Bebauungsplan ergibt sich hier-
durch kein Anpassungsbedarf. 

1.3. Im Einzelnen: 

 

(a) kein Recht auf Ausnutzung der Baulast 

Ein Blick auf den Lageplan, in dem die städtischen Flachen gelb eingezeichnet sind, zeigt deutlich, dass das Flur-
stück 9/189 ursprünglich vorgesehen war als Teil der Verlegung der B 431 von der Mühlenstraße hin zu einer neuen 
Straßenführung. Auf dem Flurstück 9/189, welches von dem Grundstück der Wohnungseigentümergemeinschaft 
(Flurstück 9/188) an drei Seiten umfasst wird, sollten Stellplätze errichtet werden praktisch parallel zur verlegten 
Bundesstraße 431. Südlich der Wedeler Aue war ein Fußweg geplant, der nördlich des Gebäudekörpers der Woh-
nungseigentümergemeinschaft in das städtische Flurstück 9/189 mündete und südlich in das im Eigentum der 
Wohnungseigentümergemeinschaft stehende Flurstück 9/188. Um die Stellplätze zu erreichen, war die Eintragung 
einer Baulast erforderlich. Dies geschah dann auch unter dem Datum 8.3.1983. Jahrzehnte später wurde die Pla-
nung (Verlegung der B 431) vom Bund fallengelassen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Für den Bebauungsplan ergibt sich hier-
durch kein Anpassungsbedarf. Die in 
Rede stehende Baulast definiert nicht 
den Zweck deren Eintragung. Sie regelt 
lediglich, die „Übernahme eines Geh- 
und Fahrrechts zugunsten der Allge-
meinheit […] in einer Breite von 7,00 m 
über die auf dem Grundstück ausgewie-
sene Privatstraße einschl. Wendeham-
mer.“ Ob dies zum Erschließen der ge-
nannten Stellplätze oder zu einem an-
deren Zweck erfolgt, ist unerheblich.  

1.4. Im Jahr 2018 ließ die Stadt Wedel eine Machbarkeitsstudie, Geh- und Radweg Geestrand mit Querung Wedeler Au“ 
durch die Firma SBI Beratende Ingenieure für Bau- Verkehr — Vermessung GmbH erstellen. SBI legte die Machbar-
keitsstudie im Oktober 2018 vor. Für das hier interessierende Teilstück des Fuß- und Radweges, welches entweder 
unmittelbar über das Grundstück der WEG geführt werden sollte oder jedenfalls im unmittelbaren Umfeld verlau-
fen soll, wurden zwei Varianten betrachtet, nämlich einen nördlichen Streckenverlauf und einen südlichen. Der 
südliche Streckenverlauf wurde als sogenannte Vorzugsvariante bezeichnet. Anders, als von SBI vorgeschlagen, 
präferiert die Stadt Wedel mit dem jetzt in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan den nördlichen Streckenver-

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Für den Bebauungsplan ergibt sich hier-
durch kein Anpassungsbedarf.  
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lauf. 

Hierzu schreibt SBI am 1.10.2018: „Nachteile ergeben sich aus dem bisher nicht ausgewiesenen Radweg, der Füh-
rung im Mischverkehr auf den Parkplatzflächen, der eventuell umzubauenden Grundstückszufahrt und der schwie-
rigen Anbindung an die Gorch-Fock-Straße. Die Anordnung einer Querungshilfe könnte die Querschnittsanpassung 
der Gorch-Fock-Straße notwendig machen.“ Was in dieser Stellungnahme noch mit keinem Wort berücksichtigt ist, 
ist der Umstand, dass es sich bei dem zu umfahrenden WEG-Gebäude um eine Senioreneinrichtung (Kursana) han-
delt, in der weit über 100, überwiegend betagte und zum Teil mobilitätseingeschränkte, Senioren leben. Ausweis-
lich der Formulierungen in Ziffer 4.1 zur Begründung zum B-Plan (Verkehrsflächen und Verkehrsflächen besonderer 
Zweckbestimmung...) wird ein 4 m breiter Fuß- und Radweg über die bisherige Parkplatzfläche geführt werden. 

1.5. Für die Eigentümer und Bewohner des Flurstücks 9/188 ist von besonderer Bedeutung, dass es sich bei der von der 
Stadt durchgeführten Planung nicht etwa um eine innerörtliche mit geringem Verkehrsaufkommen verbundene 
Fuß- und Radwegführung handelt, sondern um einen Teil einer überregionalen Schnellverbindung. Diese „durch-
gängige Fuß- und Radwegeverbindung“ beginnt an der Ecke Holmer Straße / Lülanden und soll bis zur Gorch-Fock-
Straße geführt werden. Unter Planungsanlass heißt es: „Darüber hinaus kann der Streckenabschnitt zwischen Lütt-
dahl und Gorch-Fock-Platz als Teilstrecke für eine zu einem späteren Zeitpunkt geplante städtische Führung eines 
Fuß- und Radweges entlang des Geestrandes in Richtung nordwestlichem Stadteingang angesehen werden.” 

Vor diesem Hintergrund bemüht sich die Stadt Wedel bereits seit längerem im Bereich des Geestrandes bei Grund-
stücksverkäufen ein Vorkaufsrecht auszuüben. Es heißt weiter: „Insbesondere vor dem Hintergrund der generellen 
Forderung des Fahrradverkehrs stellt die Trasse eine Alternative zur Führung des Radverkehrs über die B 431 durch 
den Altstadtbereich Wedels dar. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens in diesem Bereich kommt es regelmäßig 
zu Konflikten zwischen dem motorisierten Individualverkehr (MIV) sowie dem Fuß- und Radverkehr. Diese Konflikte 
werden durch den geplanten Fuß- und Radweg entschärft und eine konfliktarme Alternative geschaffen”. 

Obwohl es unter Punkt 5 heißt: 

„Östlich der Wedeler Au verläuft der Weg im Wesentlichen auf dem Gelände der Kursana — Residenz Wedel. Auf 
der nördlichen Seite existiert eine Grünanlage sowie ein öffentlicher Parkplatz mit 19 Parkplätzen. Der Parkplatz 
wird über eine Zufahrt östlich an dem Gebäude vorbeiführend erschlossen, die auf dem Privatgrundstück über ein 
Geh- und Fahrrecht für die Stadt Wedel im Bebauungsplan Nr. 51 „Augarten” festgesetzt und über eine Baulast ge-
sichert ist. Auch der Anlieferverkehr und die Zufahrt zur Tiefgarage der Kursana — Residenz Wedel erfolgt über 
diese Zufahrt.” wird mit keinem Wort darauf hingewiesen, dass die Grünanlage „auf der nördlichen Seite“ im Ei-
gentum der WEG Gorch-Fock-Straße 4/6 steht und der Erholung der Bewohner dient. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Für den Bebauungsplan ergibt sich hier-
durch kein Anpassungsbedarf. 
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1.6. Unter der Überschrift 2.6 vorhandene Bebauungsplane (S. 13) heißt es u.a.: „Teilbereiche aus dem Bebauungsplan 
Nr. 51 können belassen werden, so dass in diesen Abschnitten keine Überplanung erfolgen muss. Zu nennen sind 
die festgesetzte „öffentliche Parkfläche” nördlich und das Geh- und Leitungsrecht östlich der Kursana — Residenz 
Wedel auf dem Privatgrundstück. Eine Aufnahme dieser Bereiche in den Geltungsbereich des Bebauungsplans 
Nr. 76 Teilbereich 2 wird entsprechend als nicht erforderlich angesehen.” 

Wir sind anderer Auffassung. Die seinerzeit eingetragene Baulast stand in unmittelbarem Zusammenhang mit der 
Planung zur Verlegung der Bundesstraße B 431. Sie kann nicht im Nachhinein „umgewidmet" werden als Baulast 
zur Anlegung eines Radschnellweges. Es hat den Eindruck, dass die städtische Planung diesen Teilbereich, was die 
Berücksichtigung der Interessen der Bewohner der Kursana anbelangt, mit größtmöglicher Rücksichtslosigkeit ge-
führt wird. Sicherheitsinteressen der Bewohner der Senioreneinrichtung spielen an keiner Stelle eine Rolle. 

Dafür spricht auch, dass im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange zwar der Lobbyverein „Allge-
meiner Deutscher Fahrrad-Club“ angeschrieben wurde, obwohl dieser aus hiesiger Sicht nicht ein Träger öffentli-
cher Belange ist, nicht aber die Eigentümergemeinschaft oder die Kursana. Die eigentlich Betroffenen wurden 
auch später nicht angeschrieben. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Für den Bebauungsplan ergibt sich hier-
durch kein Anpassungsbedarf. 

Entgegen den Ausführungen der Ein-
wenderin, dass die Belange der Kursana 
keine Berücksichtigung gefunden hät-
ten, wurde die Kursana bereits frühzei-
tig über die Planungen, weitere vorbe-
reitende Maßnahmen (bspw. Bodenun-
tersuchungen) und den jeweiligen Stand 
des Verfahrens informiert und um Ab-
stimmung gebeten (vgl. bspw. Schrei-
ben vom 09.02.2018 und 11.11.2020 
sowie E-Mails vom 15.12.2020, 
12.01.2021, 04.03.2021 und 
26.03.2021). Neben der nicht wahrge-
nommenen Möglichkeit bereits zu Pla-
nungsbeginn am weiteren Prozess zu 
partizipieren bestand im Rahmen der 
frühzeitigen Beteiligung der Öffentlich-
keit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB zwischen 
dem 28.11.2022 und einschließlich 
13.01.2023 die Möglichkeit Stellung 
zum Bebauungsplan zu nehmen.  

Die Beteiligung des Allgemeinen Deut-
scher Fahrrad-Clubs (ADFC) erfolgte 
nicht willkürlich. Der ADFC ist im Betei-
ligungsportal „Bauleitplanung Online-
Beteiligung für Schleswig-Holstein“ 
(BOB-SH) als Träger öffentlicher Belan-
ge registriert. Eine unfaire Gewichtung 
einzelner Belange, bis hin zu einer 
„größtmöglicher Rücksichtslosigkeit“ 
gegenüber den Belangen der Kursana, 
wird hiermit zurückgewiesen.  

 

TOP 7



 

1.7. Die Verlegung der Wegeführung in den nördlichen Bereich war anscheinend auf eine Intervention der unteren Na-
turschutzbehörde des Kreises Pinneberg zurückzuführen. Die Sicherheit der Heimbewohner spielte in diesem Zu-
sammenhang keine Rolle. 

Unter 5.4.9 - allgemeinverständliche Zusammenfassung heißt es sodann: „Die geplante Wegeverbindung ist die 
einzige realisierbare Möglichkeit, einer nicht mit einer Hauptverkehrsstraße (B 431 Mühlenstraße) gekoppelten 
Fuß- und Radwegeverbindung zwischen Gorch-Fock-Straße in Richtung des nordwestlichen Stadteingangs herzu-
stellen." 

Jedenfalls was den Teilbereich 2 der geplanten Radwegeverbindung anbelangt, ist diese Feststellung falsch. Dies 
ergibt sich bereits aus der Machbarkeitsstudie von 2018. Diese von den Grundstücksnutzern und -eigentümern 
empfundene Rücksichtslosigkeit lässt sich weiter auch aus folgender Formulierung (S. 42) ableiten: „Die Bedeu-
tung der Fuß- und Radwegeplanung für die Stadt Wedel ist vor allem unter dem Aspekt der Naherholung, der Ver-
kehrsentlastung und des Klimaschutzes als sehr hoch einzuordnen.” 

 

Tatsachlich ist festzustellen: 

o die „Naherholung" der Bewohner der Kursana wird massiv gestört durch Horden von E-Bike Fahrern, welche 
eine schwerwiegende Störung der Sicherheit der Bewohner und damit zugleich der öffentlichen Sicherheit 
und Ordnung bedeuten, 

o im unmittelbaren Umfeld der Kursana erfolgt nicht etwa eine Verkehrsentlastung, sondern eine massive 
Verkehrsbelastung; bereits jetzt muss kein Fahrradfahrer, der Richtung S-Bahnhof aus Richtung Roland-
platz kommt (und auch in umgekehrter Richtung), durch die in der Tat enge und für Fahrradfahrer mög-
licherweise nicht ganz ungefährliche Mühlenstraße fahren. Spätestens ab Reepschlägerhaus ist eine alter-
native Streckenführung über Reepschlägerstraße, Hinter der Kirche, Riststraße und Jörg-Balack-Weg bis 
zum Mühlenteich problemlos möglich. Fahrradfahrer kommen dann unmittelbar an der Park & Ride – Anla-
ge Wedel der S-Bahn an. Nach der von der Stadt Wedel geplanten Streckenführung müssen sie über die 
Gorch-Fock-Straße und Rathausplatz fahren, die Straße Rosengarten (B 431) überqueren, um sodann zur 
Park & Ride — Anlage zu kommen. 

o Neben dieser bereits bestehenden (!) Alternativroute mit Verlauf (über den Jörg-Balack-Weg, gibt es eine 
weitere Wegeführungsmöglichkeit ohne Querung des WEG-Grundstücks. Mit der Anbindung des neuen 
Radweges (über die Schulstraße, wie es auch das Wedeler Mobilitätskonzept vorsieht, wäre der Entwick-
lung des innerörtlichen Radverkehrs bereits stark geholfen. 

o Die im BPlan Entwurf geplante Streckenführung macht nur Sinn, wenn es sich, wie oben dargestellt, um 
einen „Radschnellweg” handeln soll. So heißt es demzufolge auch in der Stellungnahme des ADFC vom 
18.12.2022: „...die geplante Breite mit 3 m für den Radverkehr zuzüglich 2 m für den Fußverkehr im 
überwiegenden Teil des Planungsgebietes wird ein zügiges Radfahren ermöglichen..." 

In der Stellungnahme der Stadt Wedel, ebenfalls zum Schreiben des ADFC vom 18.12.2022, hier Reduzie-
rung des geplanten Rollwiderstands, heißt es: „Der neu herzustellende Fuß- und Radweg soll die Altstadt 
und Innenstadt aus Richtung Nordwesten an die umliegenden Wohnquartiere anbinden. Vor allem durch 
Pendlerinnen und Pendler sowie Schulkinder wird der Weg stark frequentiert werden. Bei unbeständigen 
Wetterlagen gewährleistet eine beispielsweise wassergebundene Wegedecke keine komfortable Nutzung. 
Das tatsächlich zur Herstellung der Oberflächen zu verwendende Material sowie die Ausführung des Un-
terbaus ist auf der Ebene der Ausführungsplanung zu berücksichtigen.“ 

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Für den Bebauungsplan ergibt sich hier-
durch kein Anpassungsbedarf. 

Die Naherholung der Bewohner der 
Kursana wird nicht gestört, da der ge-
plante Fuß- und Radweg über den be-
stehenden Parkplatz geführt wird und 
keine Grünflächen reduziert werden. 
Auch gehen von den zukünftigen Zufuß-
gehenden und Radfahrenden keine un-
zumutbaren Emissionen, die die Naher-
holung einschränken, aus. Ganz im Ge-
genteil ermöglicht die neue Verbindung 
den Bewohnenden der Kursana einen 
massiv verkürzten Weg in die Natur der 
Wedeler Au und steigert somit die Mög-
lichkeit und die Qualität der Naherho-
lung für die Bewohnenden.  

Öffentliche Sicherheit umfasst den 
Schutz der Unverletzlichkeit der objek-
tiven Rechtsordnung, den Schutz der 
subjektiven Rechte und Rechtsgüter des 
Einzelnen sowie den Schutz des Bestan-
des des Staates und sonstiger Träger 
der öffentlichen Gewalt, ihrer Einrich-
tungen und Veranstaltungen. Wie die 
Rechtsordnung, der Staat im Allgemei-
nen oder sonstige Träger der öffentli-
chen Gewalt durch Zufußgehenden und 
Radfahrenden gefährdet sein soll, ist 
nicht ersichtlich.  

Die genannten Routen stellen lediglich 
theoretische Alternativen dar. Gerade 
im Bereich der Mühlenstraße, zwischen 
den Einmündungen Bahnhofstraße und 
Schulstraße ist ein erhöhtes Unfallauf-
kommen mit Radverkehrsbeteiligung zu 
verzeichnen.  

In Bezug auf den Fahrbahnbelag ist zu 
sagen, dass die Stadt Wedel in der Ver-
kehrssicherungspflicht aller öffentli-
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Im Klartext bedeutet dies: Damit „rasende” Radfahrer schneller vorankommen, plant die Stadt Wedel den 
Oberflächenbelag in Asphalt herzustellen.  

In einer Stellungnahme der Stadt Wedel zum Schreiben des BUND Schleswig-Holstein vom 3.1.2023 heißt 
es: „Im Mobilitätskonzept der Stadt Wedel ist der Streckenverlauf als „potenzielle Radverkehrsnetzerwei-
terung” im Verbund aller Velo-Routen dargestellt.“ Auch daraus ergibt sich, dass ganz erheblicher Rad-
verkehr in Zukunft über diese Trasse geleitet werden soll. 

o Schließlich behauptet die Stadt Wedel (S. 42 der Begründung), die Bedeutung der von ihr vorgenommenen 
Planung sei vor allem auch, unter dem Aspekt ... des Klimaschutzes sehr hoch einzuordnen“. Dieses Argu-
ment erscheint geradezu abwegig. Wenn, wie von dem Lobby-Verein ADFC gefordert, der Radweg flächen-
deckend asphaltiert wird, dann hat das mit Klimaschutz rein gar nichts zu tun. Ganz unabhängig davon ist 
eine Auswirkung der Anlegung des von der Stadt geplanten Radweges unter Klimaschutzgesichtspunkten 
nicht messbar. Es macht sich anscheinend nur gut, in die Begründung zum B-Plan ein derartiges zeitgeisti-
ges „Argument“ einzustreuen. Tatsächlich handelt es sich bei der Anlegung des Weges mit Brückenbau um 
naturzerstörerische Eingriffe. 

chen Flächen ist und grundsätzlich ein 
sehr großes Interesse an komfortablen 
und vor allem sicheren Verkehrswegen 
hat. Dies ist vollkommen unabhängig 
von den zu erreichenden Geschwindig-
keiten und der Lage im Stadtgebiet.  

Gegen die Behauptung, die Verlagerung 
von Autofahrten hin zur Nutzung des 
Fahrrades sei lediglich ein „zeitgeisti-
ges Argument“ widerspricht die Stadt 
Wedel. Jede Fahrt mit dem Fahrrad, 
die anstelle einer Autofahrt durchge-
führt wird, hilft sowohl kurz- als auch 
langfristig dem CO2-Ausstoß entgegen-
zuwirken. Gerade die Entfernung von 
rd. zwei Kilometern aus dem nordwest-
lichem Stadtgebiet bis zur S-Bahn ist 
für den Weg mit dem Fahrrad prädesti-
niert. Sollte der restliche Weg dann 
noch mit der S-Bahn statt mit dem Auto 
zurückgelegt werden, ist der Klima-
schutzeffekt nochmals höher. Die posi-
tiven Folgen dieser Entwicklung (ver-
besserte Gesundheit, geringere Emissi-
onen usw.) sind daher ein öffentliches 
Interesse, das es zu fördern gilt. 

1.8. b) Dienstbarkeit und Baulast 

Wie oben bereits angedeutet, gewährt eine Baulast dem Berechtigten zwar im Umfang der Baulast eine Nutzungs-
möglichkeit, sie legt jedoch nicht fest, zu welchen Bedingungen dies zu erfolgen hat. Sollte daher die Stadt Wedel 
ihre Planung, soweit es die Überquerung des Grundstücks der WEG betrifft, nicht grundsätzlich ändern und der 
geplante B-Plan bestandskäftig werden, wird bereits jetzt darauf hingewiesen, dass die WEG von der Stadt Wedel 
eine „Überwege-Maut" erheben wird. Die Höhe dieser Maut wird in Abhängigkeit der Dichte des Verkehrs erfolgen 
müssen. Bis eine derartige Vereinbarung getroffen wird, die auch weitere Rahmenbedingungen der Nutzung um-
fassen muss (bspw. Verpflichtung die Räder im Bereich der Kursana nur an der Hand mitzuführen), wird die neu 
vorgesehene Nutzung des Flurstücks 9/188 nach § 1004 BGB untersagt. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Die in Rede stehende Baulast regelt un-
ter anderem die „Übernahme eines 
Geh- und Fahrrechts zugunsten der All-
gemeinheit […] in einer Breite von 
7,00 m über die auf dem Grundstück 
ausgewiesene Privatstraße einschl. 
Wendehammer.“ Bei Baulasten handelt 
es sich um rechtliche Einschränkungen, 
die für die Bebauung oder Nutzung von 
Immobilien gelten. Baulasten geben Ei-
gentümern vor, was sie auf ihrem 
Grundstück durchführen oder unterlas-
sen, aber auch dulden müssen. Sie sind 
Verpflichtungen, die Grundstückseigen-
tümer gegenüber der Baurechtsbehörde 
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haben. Betroffene Eigentümer gewäh-
ren Baulasten freiwillig; ihre Zustim-
mung ist Voraussetzung für eine Eintra-
gung im Baulastenverzeichnis. Diese Zu-
stimmung wurde erteilt, somit können 
keinerlei Bedingungen zur Ausübung 
dieser Baulast abgeleitet werden. Viel-
mehr ist die genannte Fläche zu jeder-
zeit für die Allgemeinheit zugänglich zu 
halten. Der Hinweis auf § 1004 BGB 
„Beseitigungs- und Unterlassungsan-
spruch“ ist unzutreffend. Hierbei han-
delt es sich um die Beeinträchtigung 
des Besitzes durch Entziehung oder 
Vorenthaltung. Beides ist, aufgrund der 
im Baulastenverzeichnis eingetragenen 
Baulast, nicht der Fall.  

1.9. Die Stadt Wedel wird sich zudem darauf einstellen müssen, dass die WEG oder einzelne Eigentümer den B-Plan, so 
er denn in der vorgesehenen Form verabschiedet werden sollte, gerichtlich überprüfen lässt. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Für den Bebauungsplan ergibt sich hier-
durch kein Anpassungsbedarf.  

1.10. Unverständlich ist in diesem Zusammenhang das Schreiben der Stadt Wedel vom 7. November 2023, in dem es 
heißt: „An dieser Stelle der Hinweis, dass es sich um eine Vorplanung handelt und der tatsächliche Ausbau in Zu-
kunft anders verlaufen bzw. ausgestaltet werden kann. Der Bebauungsplan trifft für das städtische Flurstück 9/189 
keine Aussagen zu den dargestellten Stellplätzen, Baumpflanzungen etc.” 

Wenn die Stadt Wedel einen Bebauungsplan errichtet, kann sie nach unserem Verständnis hinterher die dem Plan 
zugrundeliegende Wegeführung nicht einfach verändern. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Für den Bebauungsplan ergibt sich hier-
durch kein Anpassungsbedarf. Der auf 
dem Flurstück rechtswirksame Bebau-
ungsplan Nr. 51 „Augarten“ setzt dieses 
als „öffentliche Parkflächen“ fest. Ein 
Bebauungsplan regelt lediglich die Au-
ßenmaße dieser Verkehrsflächen. Die 
konkrete Ausgestaltung dieser Flächen 
(bspw. Fahrspurbreiten, Anordnung von 
Parkplätzen, Baumpflanzungen) regelt 
der Bebauungsplan indes nicht. Somit 
ist eine geänderte Wegeführung inner-
halb dieser im Bebauungsplan Nr. 51 
„Augarten“. festgesetzten Verkehrsflä-
che zulässig.  

Anders stellt sich die Situation inner-
halb des Geltungsbereichs des Bebau-
ungsplans Nr. 76 Teilbereich 2 dar. Hier 
wurde die Vorplanung den Festsetzun-
gen der Verkehrsfläche besonderer 
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Zweckbestimmung „Fuß- und Radweg“ 
zugrunde gelegt und ohne weiteren 
Spielraum festgesetzt, sodass die Lage 
des Fuß- und Radwegs bereits auf der 
Ebene des Bebauungsplans festgelegt 
ist.  

1.11. Angesichts der erheblichen Auswirkungen für die Bewohner wird zudem eine öffentliche Anhörung beantragt. Der Anregung wird gefolgt. 

Am 28. August 2024 wurde ein Gespräch 
mit Bürger*In Nr. 1 im Rathaus Wedel 
geführt. Hierbei wurde ein Kompro-
missvorschlag seitens der Stadt Wedel 
unterbreitet. Dieser sieht eine Einbin-
dung der Wohnungseigentumsanlage 
Gorch-Fock-Straße 4- 6 im Rahmen der 
Ausführungsplanung vor, sodass neben 
den öffentlichen Interessen auch die 
privaten Interessen eine besondere Be-
rücksichtigung finden.  
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öffentlich 
 
Verantwortlich: 
Fachdienst Kinder, Jugend und Familie 

 
 

BESCHLUSSVORLAGE 

 
Geschäftszeichen 
1-60 Hey 

Datum 
09.10.2024 BV/2024/102 

 
Beratungsfolge Zuständigkeit Termine 
Rat der Stadt Wedel Entscheidung 30.01.2025 

 
Erweiterung der SKB Altstadtschule 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Der Rat beschließt, dass eine weitere SKB-Gruppe für die Altstadtschule realisiert wird und die 
entsprechende personelle Ausstattung im Personalplan 2025 Berücksichtigung findet sowie die 
notwendige Ausstattung für den Betrieb der SKB-Gruppe beschafft wird. 
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Fortsetzung der Vorlage Nr. BV/2024/102 

Ziele 
 

1. Strategischer Beitrag des Beschlusses 
(Bezug auf Produkt / Handlungsfeld / Oberziele) 
 
Der Beschluss leistet einen Beitrag zum Handlungsfeld 4: „Die Stadt fördert die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf“. 
 
2. Maßnahmen und Kennzahlen für die Zielerreichung des Beschlusses 
 
Es werden zusätzliche Betreuungsplätze geschaffen und möglichst allen Anträgen auf eine 
Aufnahme in die Schulkindbetreuung kann stattgegeben werden. 
 
 
Darstellung des Sachverhaltes 
 

Für die Schulkindbetreuung der Altstadtschule wird zukünftig eine weitere Gruppe benötigt. Mit 
dem Beschluss BV 2024/090 sprach sich der Bildung, Kultur und Sportausschuss im November für die 
Einrichtung einer zusätzlichen Gruppe am Standort Highlight/Bekstraße 22 aus. Durch den 
Raumdoppelnutzungsbeschluss des Rates wird die neue Gruppe in der Altstadtschule unterzubringen 
sein. Für die Gruppe ist die Ausstattung mit Mobiliar und pädagogischem Material notwendig. Bei 
der Ausstattung wird darauf geachtet, dass das Mobiliar sowohl für den Unterricht als auch die 
Betreuung am Nachmittag geeignet ist. Ebenso müssen entsprechend dem Qualitätsstandart für die 
Schulkindbetreuung in Wedel das benötigte pädagogische Personal in Form einer Gruppenleitung 
(Erzieher/in) und einer Gruppenassistenz (SPA) als zusätzlicher Personalbedarf im Stellenplan 
aufgenommen werden. 
Die zur Umsetzung Notwendigen Mittel setzen sich wie folgt zusammen: 
-Ausstattung mit Mobiliar (Tische, Stühle, Schränke) ca. 15.000 Euro 
-Ausstattung Technik (PC, Telefon, Bildschirm) ca. 3.000 Euro 
-Ausstattung mit päd. Material (Spiel- und Bastelmaterial, Bücher, Polster, etc) ca. 5.000 Euro 
-Personalkosten Erzieher (TVÖD SUE S08a) ca. 54.000 Euro 
-Personalkosten SPA (TVÖD SUE S03) ca. 44.000 Euro 
Für die Ausstattungsinvestitionen besteht die Möglichkeit einen Antrag auf Fördermittel aus dem 
Investitionsprogramm Ganztagsausbau II bis zum 31.12.2025 zu stellen. 
 
Begründung der Verwaltungsempfehlung 
 

Ab 2026 besteht aufsteigend ab Klasse 1 ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung, d. h. die Stadt 
muss jede Nachfrage nach Betreuungsplätzen spätestens zum Schuljahr 2029/2030 bedienen 
können. Aktuell kann nicht allen Platzanfragen entsprochen werden, es befinden sich aktuell 11 
Kinder auf der Warteliste. Zum Schuljahresende werden weniger Kinder die Betreuung verlassen als 
Neuanträge zu erwarten sind, wodurch sich die Warteliste verlängern wird. 
 
 
Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen 
 

Die Alternative wäre, dass keine zusätzliche Gruppe eingerichtet wird. Der Bedarf nach einem 
Betreuungsplatz kann nicht für alle Familien erfüllt werden und die Warteliste würde sich 
verlängern. Sollte der Rechtanspruch ab 2026 aufgrund fehlender Platzkontingente nicht erfüllt 
werden können, stünden der Stadt vermutlich Kompensationszahlungen bevor, deren Höhe zum 
jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt ist. 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: x ja  nein 
 

Mittel sind im Haushalt bereits veranschlagt  ja  teilweise  x nein 
 

Es liegt eine Ausweitung oder Neuaufnahme von freiwilligen Leistungen vor: x ja  nein 
 

Die Maßnahme / Aufgabe ist  vollständig gegenfinanziert  (durch Dritte) 
  teilweise gegenfinanziert (durch Dritte) 
 x nicht gegenfinanziert, städt. Mittel erforderlich 
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Fortsetzung der Vorlage Nr. BV/2024/102 

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 21.02.2019 zum Handlungsfeld 8 (Finanzielle Handlungsfähigkeit) 
sind folgende Kompensationen für die Leistungserweiterung vorgesehen: 

 
(entfällt, da keine Leistungserweiterung) 
 
 
 

Ergebnisplan 
2024 alt 2024 neu 2025 2026 2027 2028 ff. Erträge / Aufwendungen 

 in EURO 
*Anzugeben bei Erträge, ob Zuschüsse / Zuweisungen, Transfererträge, Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge 
Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalkosten, Sozialtransferaufwand, Sachaufwand, Zuschüsse, Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen 

Erträge*             17.500 42.000 42.000 42.000 
Aufwendungen*             41.000 98.000 98.000 98.000 
Saldo (E-A)             -23.500 -56.000 -56.000 -56.000 
       

2024 alt 2024 neu  2025 2026 2027 2028 ff. Investition 
in EURO 

Investive Einzahlungen                                
Investive Auszahlungen             23.000                   
Saldo (E-A)             -23.000                   

 
 

 
Anlage/n 
 

Keine 
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öffentlich 
 
Verantwortlich: 
Büro des Bürgermeisters 

 
 

BESCHLUSSVORLAGE 

 
Geschäftszeichen 
0-13 MW 

Datum 
05.12.2024 BV/2024/129 

 
Beratungsfolge Zuständigkeit Termine 
Haupt- und Finanzausschuss Vorberatung 20.01.2025 
Rat der Stadt Wedel Entscheidung 30.01.2025 

 
Privilegierung von Veranstaltungen in Wedel 2025 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Der Rat der Stadt Wedel beschließt, im Jahr 2025 neben dem Hafenfest folgende Veranstaltungen 
zu privilegieren: Landestrachtenfest am 13. Juli 2025, Bikefest am Roland am 16./17. August 
2025, Mittelaltermarkt (Termin folgt), Weihnachtsmarkt am Roland am 29./30. November 
2025.  
 
 
 
 
 
  

TOP 9



Fortsetzung der Vorlage Nr. BV/2024/129 

Ziele 
 

1. Strategischer Beitrag des Beschlusses 
(Bezug auf Produkt / Handlungsfeld / Oberziele) 
 
Die Stadt Wedel soll als attraktiver Ort mit seinem vielseitigen kulturellen, sportlichen und 
touristischen Angebot bei Besuchern und Touristen aus dem ganzen Bundesgebiet, insbesondere 
aber auch aus dem weiteren Umland und der Stadt Hamburg bekannt und beliebt sein. Die Stadt 
Wedel und der Verein Wedel Marketing machen es sich in enger Abstimmung dabei zur 
gemeinsamen Aufgabe, dies durch verschiedene Veranstaltungen zu erreichen. 
 
 
2. Maßnahmen und Kennzahlen für die Zielerreichung des Beschlusses 
 
 
Darstellung des Sachverhaltes 
 

In der aktuellen Vereinbarung über die Zusammenarbeit zwischen der Stadt Wedel und dem Verein 
Wedel Marketing, die bis zum 31.12.2026 gültig ist, (nachfolgend Leistungsvereinbarung genannt) 
wird im Aufgabenspektrum Event- und Kulturmarketing lediglich dem Hafenfest bis auf Widerruf 
der Status einer Premiumveranstaltung zugestanden. Hierunter werden Veranstaltungen von 
besonderer Bedeutung für die Außenwirkung der Stadt verstanden.  
 
Zwischen Wedel Marketing e. V. und der Stadt Wedel bestand in der Vergangenheit darüber 
Einvernehmen, dass der Status „Premiumveranstaltung“ vor allem die kostenlose Inanspruchnahme 
von städtischen Leistungen umfasste. Dies waren insbesondere 

• Leistungen des städtischen Bauhofs und 
• der Gebührenverzicht im Rahmen des Genehmigungsverfahrens. 
  

Aktuell sind die Veranstaltungen 
•        Kulturnacht, 
•        Mittelaltermarkt, 
•        Ochsenmarkt, 
•        Bikefest und 
•        Weihnachtsmarkt am Roland 

von der Privilegierung innerhalb der Leistungsvereinbarung nicht erfasst. Der Stadt Wedel sind in 
2024 für die Kulturnacht, dem Mittelaltermarkt und dem Weihnachtsmarkt über den an Wedel 
Marketing e. V. gezahlten Zuschuss hinaus weitere Aufwendungen in Höhe von rund 10 T€ 
(Überwiegend Bauhof) entstanden. Bei einer entsprechenden Beschlussfassung ist in 2025 mit 
Kosten in mindestens gleicher Größenordnung zu rechnen. 
 
 
Begründung der Verwaltungsempfehlung 
 

Alle diese Veranstaltungen sind ein wichtiger Bestandteil des Event- und Kulturmarketings in 
Wedel, da sie sowohl die Menschen in Wedel aber auch aus dem Wedeler Umland anziehen. 
Realisiert werden können diese Veranstaltungen jedoch nur, da eine Vielzahl ehrenamtlicher 
Menschen sich mit viel Engagement und Herzblut um die reibungslose Durchführung kümmern. 
Diese Menschen brauchen für ihre eigene Planung einen entsprechenden Vorlauf und eine 
Planungssicherheit für 2025. 
 
 
Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen 
 

Die Stadt Wedel spricht sich im Hinblick auf die nicht wieder hergestellte finanzielle 
Leistungsfähigkeit weiterhin lediglich für die Privilegierung des Hafenfestes aus. Das 
Landestrachtenfest, das Bikefest, der Mittelaltermarkt und der Weihnachtsmarkt am Roland 
müssten in 2025 vollständig aus Eigenmitteln des Vereins Wedel Marketing – respektive aus den 
Eigenmitteln des jeweiligen Veranstalters -  finanziert werden. Eine Einschränkung des Angebotes 
und die Absage der Veranstaltungen können nicht ausgeschlossen werden. Es werden Aufwendungen 
in der Größenordnung von mindestens 10 T€ eingespart. 
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Fortsetzung der Vorlage Nr. BV/2024/129 

 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: ja  nein 
 

Mittel sind im Haushalt bereits veranschlagt  ja  teilweise   nein 
 

Es liegt eine Ausweitung oder Neuaufnahme von freiwilligen Leistungen vor:  ja  nein 
 

Die Maßnahme / Aufgabe ist  vollständig gegenfinanziert  (durch Dritte) 
  teilweise gegenfinanziert (durch Dritte) 
  nicht gegenfinanziert, städt. Mittel erforderlich 
 

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 21.02.2019 zum Handlungsfeld 8 (Finanzielle Handlungsfähigkeit) 
sind folgende Kompensationen für die Leistungserweiterung vorgesehen: 

 
(entfällt, da keine Leistungserweiterung) 
 
 
 

Ergebnisplan 
2024 alt 2024 neu 2025 2026 2027 2028 ff. Erträge / Aufwendungen 

 in EURO 
*Anzugeben bei Erträge, ob Zuschüsse / Zuweisungen, Transfererträge, Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge 
Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalkosten, Sozialtransferaufwand, Sachaufwand, Zuschüsse, Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen 

Erträge*                                     
Aufwendungen*       10.000 € 10.000 €                   
Saldo (E-A)                                     
       

2024 alt 2024 neu  2025 2026 2027 2028 ff. Investition 
in EURO 

Investive Einzahlungen                                     
Investive Auszahlungen                                     
Saldo (E-A)                                     

 
 

 
Anlage/n 
 

1 Antrag Privilegierung Mittelaltermarkt 2025_Antragstellung  04.12.2024 
2 Antrag Privilegierte Veranstaltung Landestrachtenfest 
3 Konzept Landestrachtenfest Wedel 2025 
4 Antrag Privilegierung Bikefest 16. und 17.08. 2025 
5 Antrag Privilegierung Weihnachtsmarkt 29. und 30.11. 2025 
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Stadt- und Verwaltungsmarketing 
 
Privilegierte Veranstaltungen 
Antrag 
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Seite 1 von 2 

 

 

 
Wird die Veranstaltung 
bezuschusst? Von wem? 
In welcher Höhe? 
 
 

  

 
Kosten der Veranstaltung: 
Wie viel % Eigenmittel? 
Wie viel % Drittmittel 
 
 

  

 
Ist Eintrittsgeld zu zahlen? 

  

 
 
Antragsteller/Institution 
 
 

 Bearbeitungshinweise 
      Stadt Wedel 

 
Adresse 
 
 

  

 
Telefon / E –mail 
 
 

  

 
 
Ansprechpartner/-in 
 
 

  

Bezeichnung /Name 
der Veranstaltung 
 

  

Datum der Veranstaltung 
 

  

 
Ort der Veranstaltung 
 

  

 
Handelt es sich um eine 
Wiederkehrende 
Veranstaltung? 
 

  

 
Seit wann findet die 
Veranstaltung statt ? 
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Stadt- und Verwaltungsmarketing 
 
Privilegierte Veranstaltungen 
Antrag 
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Seite 2 von 2 

 

 
Wenn ja, wieviel? 
 
 

 
 
Welche städtischen 
Leistungen werden 
gewünscht ? 
 
 
 

  

 
 
Sonstige Anmerkungen  
 
 

  

 
 
Datum des Antrages 

  

 
 
Anlagen 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
_________________________                                      _____________________ 
Unterschrift              Datum  

 
Bitte übersenden Sie mir das Formular baldmöglichst. 
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13.07.

20
25I N  W E D E L

Landes-
trachtenfest

TRACHTEN
sind Vielfalt

VOLKSTANZ
ist Austausch

HEIMAT
sind wir
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PROJEKT-
PROZESS

TRACHTEN UND VOLKSTANZ ERLEBEN

KONZEPTE
Design-Konzepte für die Marke

OPTIONEN
Stakeholder verstehen 

die Optionen

MÖGLICHKEITEN
Fertigstel lung und Abschluss

des Designs

BEWERTUNG
Design wird von Stakeholdern

bewertet

LANDESTRACHTENFEST
Jedes Jahr veranstaltet der Landestrachten- und Volkstanzverband im Schleswig-
Holsteinischen Heimatbund ein Landestrachtenfest. In den geraden Jahren ist es in den
Tag der Schleswig-Holsteiner Lüüd im Freilichtmuseum in Molfsee integriert. In den
Jahren dazwischen findet das Landestrachtenfest an wechselnden Orten im nördlichsten
Bundesland statt. In den letzten Jahren waren zum Beispiel Nieblum auf Föhr und
Schönberg in der Probstei die Austragungsorte. 
Am 13. Juli 2025 würden wir das Fest gerne in Wedel feiern und so hunderte von
Trachtenträger*innen in den Süden SHs locken. So sollen Einheimische und Touristen
mehr über die Trachten und die Tänze aus SH erfahren und Tradition hautnah erleben.
An einigen Ständen von den Veranstaltern und den Heimat- und Kulturvereinen aus dem
Kreis Pinneberg werden den Besuchern Informationen über SH vermittelt und zu
Mitmachaktionen eingeladen.  

Veranstalter: Landestrachten- und Volkstanzverband, Schleswig-Holsteinischer
Heimatbund, SHHB Ortsverein Wedel
Kooperationspartner: Wedel Marketing, Stadt Wedel, Heimatverband Kreis Pinneberg
Akteure: Trachtenträger*innen aus ganz Schleswig-Holstein
Ort: Rathausplatz Wedel
Datum: 13. Juli 2025, ca. 10 bis 18 Uhr

TRACHTENUMZUG
Gestartet werden soll das Landestrachtenfest durch einen Trachtenumzug. So haben die
Besucher*innen die Möglichkeit, die einzelnen Trachtengruppen zu sehen, bevor sie sich
dann zum Tanzen vermischen. Meist haben diese ein Schild bei sich, wo die Herkunft
drauf steht. Zudem werden sie bei Ankunft am Rathausplatz kurz vorgestellt. Dies lockt
noch einmal Publikum zum Tanzplatz.
Angedacht ist, sich direkt am Parkplatz/ Festplatz aufzustellen, dann über Schulauer
Straße – Strandweg zum Elbpark. Dort soll es eine kleine Pause und erste Tänze geben.
Evt. Stärkung bei Isi`s Fischimbiss.
Nach kurzer Pause geht es weiter über den Strandweg – Hafenstraße – Bahnhofstraße
zum Rathausplatz. Das sind ca. 3 Kilometer. Für Diejenigen, die nicht so gut zu Fuß sind,
wird evt. ein Festwagen mit Trecker zur Verfügung gestellt oder sie gehen direkt vom
Parkplatz über die Gorch-Fock-Straße zum Rathausplatz (ca. 700 Meter).
Begleitet werden soll der Umzug durch die Feuerwehrkapelle Hetlingen.

Akteure: Trachtenträger*innen aus ganz Schleswig-Holstein
Uhrzeit: 10 bis ca. 11.30 Uhr
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TRACHTEN UND VOLKSTANZ ERLEBEN

ZIELE
Tradition und Brauchtum auf unterhaltsame Art und Weise vermitteln
Landesgeschichte und -kultur erlebbar machen 
Stärkung der regionalen Identität
Heimatgefühl der Einheimischen festigen
Austausch und Akzeptanz fördern

TRACHTENGOTTESDIENST
Nach der Ankunft auf dem Rathausplatz lädt ein plattdeutscher Gottesdienst alle
Interessierten zum Zuhören und Mitmachen ein. Dafür konnte Pastor Dr. Helmut Nagel
aus Haseldorf gewonnen werden. Die Gottesdienste stehen meist unter einem
passenden Thema. Für dieses Jahr gibt es noch keins, Themen der Vergangenheit sind
zum Beispiel “Heimat ist bunt” oder “Identität durch Kleidung”. 

Veranstalter: Kirchengemeinde St. Gabriel Haseldorf/Hetlingen, Landestrachten- und
Volkstanzverband, Schleswig-Holsteinischer Heimatbund, SHHB Ortsverein Wedel
Akteure: für alle Menschen offen, Trachtenträger*innen aus ganz Schleswig-Holstein
Ort: Rathausplatz Wedel, open air
Uhrzeit: ca. 11.30 Uhr (wenn alle am Umzug Teilnehmenden auf dem Rathausplatz
angekommen sind)

ABLAUF IM ÜBERBLICK
10 Uhr                
Trachtenumzug

ca. 11.30 Uhr     
Plattdeutscher Gottesdienst

ca. 12.30 Uhr     
Eröffnung mit Grußworten

ab ca. 13 Uhr     
Volkstänze und Trachtenvorstellungen
Mitmachaktionen zum Thema Heimat an Ständen
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TRACHTEN UND VOLKSTANZ ERLEBEN

ÜBER UNS
Tanz, Tracht und ein moderner Umgang mit Traditionen: das ist der Landestrachten- und
Volkstanzverband Schleswig-Holstein (LTV-SH) im Schleswig-Holsteinischen Heimatbund
(SHHB). Der LTV-SH repräsentiert Trachten aus allen Regionen Schleswig-Holsteins: von
den nordfriesischen Inseln und Halligen und dem nordfriesischen Festland, aus den
Landschaften Angeln und Stapelholm, der Probstei, aus Ostholstein, dem
Lauenburgischen, aus Uetersen, Blankenese und aus dem Mittelholsteinischen, aus der
Wilstermarsch, von Helgoland, aus Dithmarschen und Eiderstedt. Dabei variieren reich
geschmückte Festtagstrachten und alltägliche Bauerntrachten gleichermaßen. 
Der LTV-SH ist als Arbeitskreis Trachten im SHHB 1982 gegründet worden. Nach wie vor
ist er Teil des SHHB und auch wenn er vereinsähnliche Strukturen wie einen Vorstand
aufweist, kein eingetragener Verein. Daher übernimmt der SHHB die Rolle des
Veranstalters.
Mehr Infos gibt es unter: https://heimatbund.de/trachten-volkstanz.html

Der Schleswig-Holsteinische Heimatbund ist gleichzeitig die Geschäftsstelle des LTV-SH
und Dachverband von über 200 Vereinen, die sich mit dem Thema Heimat befassen. Er
ist ein gemeinnütziger eingetragener Verein. 
Unser Heimatverständnis ist getragen von den Prinzipien, Bewährtes zu erhalten, Neues
zu entwickeln, Partizipation zu ermöglichen und Integration zu fördern. Unsere
Schwerpunktthemen sind Niederdeutsch und Friesisch, Kultur und Geschichte, Natur
und Umwelt, Trachten und Volkstanz. Wir unterstützen unsere Vereine mit
Weiterbildungsangeboten und bei großen Veranstaltungen.
Mehr Infos gibt es unter: https://heimatbund.de/

Der SHHB Ortsverein Wedel feiert im Jahr 2025 sein 50-jähriges Bestehen. Im Ortsverein
ist auch eine Volkstanz- und Trachtengruppe organisiert, die 2023 ihr 30-jähriges
Bestehen begehen konnte. Der 50. Geburtstag soll zum Anlass genommen werden, das
Landestrachtenfest in Wedel stattfinden zu lassen und Tradition und Moderne
darzustellen. 

KONTAKT
Schleswig-Holsteinischer Heimatbund/ Landestrachten- und Volkstanzverband SH
Bernadett Skala 
b.skala@heimatbund.de
0431-9838417
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Stadt- und Verwaltungsmarketing 
 
Privilegierte Veranstaltungen 
Antrag 
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Wird die Veranstaltung 
bezuschusst? Von wem? 
In welcher Höhe? 
 
 

  

 
Kosten der Veranstaltung: 
Wie viel % Eigenmittel? 
Wie viel % Drittmittel 
 
 

  

 
Ist Eintrittsgeld zu zahlen? 

  

 
 
Antragsteller/Institution 
 
 

 Bearbeitungshinweise 
      Stadt Wedel 

 
Adresse 
 
 

  

 
Telefon / E –mail 
 
 

  

 
 
Ansprechpartner/-in 
 
 

  

Bezeichnung /Name 
der Veranstaltung 
 

  

Datum der Veranstaltung 
 

  

 
Ort der Veranstaltung 
 

  

 
Handelt es sich um eine 
Wiederkehrende 
Veranstaltung? 
 

  

 
Seit wann findet die 
Veranstaltung statt ? 
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Stadt- und Verwaltungsmarketing 
 
Privilegierte Veranstaltungen 
Antrag 
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Wenn ja, wieviel? 
 
 

 
 
Welche städtischen 
Leistungen werden 
gewünscht ? 
 
 
 

  

 
 
Sonstige Anmerkungen  
 
 

  

 
 
Datum des Antrages 

  

 
 
Anlagen 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
_________________________                                      _____________________ 
Unterschrift              Datum  

 
Bitte übersenden Sie mir das Formular baldmöglichst. 
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Stadt- und Verwaltungsmarketing 
 
Privilegierte Veranstaltungen 
Antrag 
 
 
 

 

F
ra

g
e
b
o
g
e
n
 P

ri
v
il
e
g
ie

rt
e
 V

e
ra

n
st

a
lt

u
n
g
e
n
.d

o
c
x
 

Seite 1 von 2 

 

 

 
Wird die Veranstaltung 
bezuschusst? Von wem? 
In welcher Höhe? 
 
 

  

 
Kosten der Veranstaltung: 
Wie viel % Eigenmittel? 
Wie viel % Drittmittel 
 
 

  

 
Ist Eintrittsgeld zu zahlen? 

  

 
 
Antragsteller/Institution 
 
 

 Bearbeitungshinweise 
      Stadt Wedel 

 
Adresse 
 
 

  

 
Telefon / E –mail 
 
 

  

 
 
Ansprechpartner/-in 
 
 

  

Bezeichnung /Name 
der Veranstaltung 
 

  

Datum der Veranstaltung 
 

  

 
Ort der Veranstaltung 
 

  

 
Handelt es sich um eine 
Wiederkehrende 
Veranstaltung? 
 

  

 
Seit wann findet die 
Veranstaltung statt ? 
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Stadt- und Verwaltungsmarketing 
 
Privilegierte Veranstaltungen 
Antrag 
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Wenn ja, wieviel? 
 
 

 
 
Welche städtischen 
Leistungen werden 
gewünscht ? 
 
 
 

  

 
 
Sonstige Anmerkungen  
 
 

  

 
 
Datum des Antrages 

  

 
 
Anlagen 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
_________________________                                      _____________________ 
Unterschrift              Datum  

 
Bitte übersenden Sie mir das Formular baldmöglichst. 
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öffentlich 
 
Verantwortlich: 
Fachdienst Gebäudemanagement 

 
 

BESCHLUSSVORLAGE 

 
Geschäftszeichen 
FD 2-10 

Datum 
06.12.2024 BV/2024/130 

 
Beratungsfolge Zuständigkeit Termine 
Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss Vorberatung 16.01.2025 
Haupt- und Finanzausschuss Vorberatung 20.01.2025 
Rat der Stadt Wedel Entscheidung 30.01.2025 

 
Umbau und Sanierung der Steinberghalle mit einer Zuschauerkapazität 
von 500 Personen in zwei Bauabschnitten 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

 
Der Rat der Stadt Wedel beschließt den Umbau und die Sanierung der Steinberghalle in zwei 
Bauabschnitten, Bauzeit 1 x ca. 12 Monate, 1 x ca. 6 Monate mit einer Zuschauerkapazität von 500 
Personen durchzuführen.  
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Fortsetzung der Vorlage Nr. BV/2024/130 

Ziele 
 

1. Strategischer Beitrag des Beschlusses 
(Bezug auf Produkt / Handlungsfeld / Oberziele) 
 
Handlungsfeld 1: Die Stadt Wedel schafft ein vielfältiges und attraktives Sportangebot 
 
2. Maßnahmen und Kennzahlen für die Zielerreichung des Beschlusses 
 
 
Darstellung des Sachverhaltes 
 

Bei der Sporthalle Steinberg handelt es sich um eine 3-Feld-Sporthalle, die in den Jahren 1980 bis 
1981 mit einer Netto-Raumfläche von 2.564 m² errichtet wurde. 
Genutzt wird die Halle für Schulsport, Trainings- u. Punktspielbetrieb SC Rist Wedel (Basketball und 
Volleyball) und für Großveranstaltungen bis 500 Zuschauer. 
Obwohl in den letzten Jahren fortlaufende Bauunterhaltungsmaßnahmen sowie größere 
Investitionen wie Dachsanierung inkl. Photovoltaikanlage oder Entwässerung durchgeführt wurden, 
weist die Halle erhebliche Mängel im Bereich Sanitär, Brandschutz, Lüftung, Heizung, Beleuchtung 
und Ausstattung der Halle (Hallenboden, Tribüne, Prallschutz) auf. 
 
In dem Beschluss BV/2022/090 wurde die „Sanierung der Steinberghalle“ beschlossen. 
 
Bauzeiten: 1 x ca. 12 Monate, 1 x ca. 6 Monate 
 
Aufgrund der angespannten Haushaltslage der Stadt Wedel in Abstimmung mit dem SC Rist wurde 
der Umbau und die Sanierung der Steinberghalle in zwei Bauabschnitte von ca. 1 x ca. 12 Monate 
und 1 x ca. 6 Monte fokussiert. Der bestehende Nutzungsänderungsantrag für den Umbau und die 
Sanierung der Steinberghalle für eine Bauzeit von ca. 12 Monaten muss um eine Aufteilung in zwei 
Bauabschnitte geändert werden. Die Aufteilung in Bauabschnitte gilt unter Vorbehalt der 
Zustimmung des Brandschutzprüfers und ggf. noch geforderter Auflagen. 
 
Der Beginn der Bauzeit würde sich dem Saisonende der Pro B 1.Herren-Mannschaft des SC Rist 
orientieren. Der Start der Maßnahme ist für Mitte April 2026/2027 angedacht. 
 
Die Kosten für den Umbau und die Sanierung der Steinberghalle belaufen sich auf  
ca. 4.733.000,00 €. 
Die Zusammensetzung der Kosten sowie die einzelnen Baumaßnahmen der Bauabschnitte ergeben 
sich aus der Anlage Nr.1. 
 
 
Begründung der Verwaltungsempfehlung 
 

Aufgrund der angespannten Haushaltslage sowie der Lage der Vereine und Schulen der Stadt Wedel 
empfiehlt die Verwaltung den Umbau und die Sanierung der Steinberghalle in zwei Bauabschnitten. 
Sollte es zu einer Bauzeitenverlängerung kommen, kann es durch entsprechende Lösung abgefedert 
werden. 
 
Der Schulsport und der Amateursport kann in der Bauphase eingeschränkt in anderen Sporthallen 
der Stadt Wedel ausgeübt werden. 
 
Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen 
 

Umbau und Sanierung der Steinberghalle mit einer Zuschauerkapazität von 500 Personen in einer 
Bauzeit und einem Bauabschnitt von ca.12 Monaten 
 
Die Kosten für den Umbau und die Sanierung der Steinberghalle belaufen sich auf ca. 4.633.000,00€ 
(Anlage Nr.1 erster Teil). 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen:  ja  nein 
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Fortsetzung der Vorlage Nr. BV/2024/130 

 

Mittel sind im Haushalt bereits veranschlagt  ja  teilweise   nein 
 

Es liegt eine Ausweitung oder Neuaufnahme von freiwilligen Leistungen vor:  ja  nein 
 

Die Maßnahme / Aufgabe ist  vollständig gegenfinanziert  (durch Dritte) 
  teilweise gegenfinanziert (durch Dritte) 
  nicht gegenfinanziert, städt. Mittel erforderlich 
 

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 21.02.2019 zum Handlungsfeld 8 (Finanzielle Handlungsfähigkeit) 
sind folgende Kompensationen für die Leistungserweiterung vorgesehen: 

 
(entfällt, da keine Leistungserweiterung) 
 
 
 

Ergebnisplan 
2024 alt 2024 neu 2025 2026 2027 2028 ff. Erträge / Aufwendungen 

 in EURO 
*Anzugeben bei Erträge, ob Zuschüsse / Zuweisungen, Transfererträge, Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge 
Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalkosten, Sozialtransferaufwand, Sachaufwand, Zuschüsse, Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen 

Erträge*                                     
Aufwendungen*                                     
Saldo (E-A)                                     
       

2024 alt 2024 neu  2025 2026 2027 2028 ff. Investition 
in EURO 

Investive Einzahlungen                   2.016.500 2.016.500 700.000 
Investive Auszahlungen                                     
Saldo (E-A)                               4.733.000 

 
 

 
Anlage/n 
 

1 1 ANL Sanierung  mit 500 Zuschauer 
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Sanierung der Steinberghalle, 22880 Wedel
Mögliche Bauabschnitte und Kosten

Seite 1 von 2

Variante 3: 500 Zuschauer

Kostenschätzung vom 03.05.2024
Gesamtkosten    4.633.000,00 € 

Aufteilung in Bauabschnitte:

1. Halle und Foyer: Decke, Technik und 
Brandschutz
Umkleidetrakt und Besucher-WCs
Kostenanteil    3.793.000,00 € 

2. Halle: Fußboden, Tribüne, Akustik 
Wände
Kostenanteil       840.000,00 € 

SUMME    4.633.000,00 € 

Mehraufwand bzw. Mehrkosten

Bauabschnitt 1.
Halle und Foyer: Decke, Technik und 
Brandschutz

6 Monate

Umkleidetrakt und Besucher-WCs bis 12 Monate

1.1 Nutzungsänderungsnachtrag Brandschutz für 
2 Bauabschnitte

     10.000,00 € 

1.2 1.300 m² Schutz des vorhandenen 
Hallenfußbodens

     35.000,00 € 

SUMME         45.000,00 € 

 Kosten brutto einschließlich 19% MwSt. 

1. Anl. Sanierung der Steinberghalle mit 500 Zuschauer
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Sanierung der Steinberghalle, 22880 Wedel
Mögliche Bauabschnitte und Kosten

Seite 2 von 2

Mehraufwand bzw. Mehrkosten

Bauabschnitt 2.
Halle: Fußboden, Tribüne, Akustik Wände

2.1 Preissteigerung der um 1 Jahr verschobenen 
Maßnahmen 5% pro Jahr von 840.000 €

     42.000,00 € 

2.2 Leistungsphase 8 Mehraufwand      13.000,00 € 

SUMME         55.000,00 € 

MEHRKOSTEN AUF DIE 
GESAMTMASSNAHME

      100.000,00 € 

GESAMTKOSTEN DER BAUMASSNAHME 
NACH 2 BAUABSCHNITTEN

   4.733.000,00 € 

Aufgestellt: 05.12.2024

Dipl.-Ing. Architekt Gerhard Dehn

Hafenstraße 31, 22880 Wedel

Tel.: 04103-923 67 43

Mail: dehn@dehn-architekt.de

Alle Angaben zur Aufteilung in Bauabschnitte unter Vorbehalt der 
Zustimmung des Brandschutzprüfers und ggf. noch geforderter 
Auflagen (siehe 1.1 Nutzungsänderungsnachtrag)
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öffentlich 
 
Verantwortlich: 
Fachdienst Gebäudemanagement 

 
 

BESCHLUSSVORLAGE 

 
Geschäftszeichen 
FD 2-10 

Datum 
09.12.2024 BV/2024/131 

 
Beratungsfolge Zuständigkeit Termine 
Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss Vorberatung 16.01.2025 
Haupt- und Finanzausschuss Vorberatung 20.01.2025 
Rat der Stadt Wedel Entscheidung 30.01.2025 

 
Umbau und Sanierung der Steinberghalle – Schenkung 
Beleuchtungsanlage durch den Sportclub Rist Wedel e.V. (SC Rist) 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Der Rat beschließt, die Schenkung der Beleuchtungsanlage durch die Sportclub Rist Wedel e.V. (SC 
Rist) anzunehmen und den Schenkungsvertrag mit dem Sportclub Rist Wedel E.V. (SC Rist) zu 
schließen.    
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Fortsetzung der Vorlage Nr. BV/2024/131 

Ziele 
 

1. Strategischer Beitrag des Beschlusses 
(Bezug auf Produkt / Handlungsfeld / Oberziele) 
 
Der Beschluss leistet einen Beitrag, dass die Spiele der 2. Bundesliga Pro B weiterhin in der 
Steinberghalle stattfinden können. 
 
2. Maßnahmen und Kennzahlen für die Zielerreichung des Beschlusses 
 
 
Darstellung des Sachverhaltes 
 

Die 2. Basketball Bundesliga fordert ab dem Jahr 2024 neue Ausstattungsmerkmale für die 
Austragungsorte der Bundesligaspiele ab, wie Licht mit 750 Lux. 
Die Pro B 1. Herren-Mannschaft des SC Rist spielt zurzeit in der 2. Bundesliga und trägt aktiv ihre 
Heimspiele in Wedel aus. 
 
Die gesamte Sporthalle Steinberg soll saniert werden, dazu gehört auch die Planung der 
Beleuchtungsanlage und die Anforderung der Beleuchtung an die 2. Bundesliga Pro B. Die 2. 
Bundesliga Pro B fordert für die Fernsehübertragung eine Halle mit einer Beleuchtungsstärke von 
750 lux. Diese kann nur durch eine Erneuerung der Beleuchtungsanlage und Unterverteilung 
erfolgen. 
 
Eine Ausnahmegenehmigung mit Strafgeldern wird für den SC Rist nur noch bis April 2025 
(Saisonende 2024/2025) erteilt. Ein Nachweis ist zum Saisonanfang 2025/2026 in der Halle mit einer 
Beleuchtungsstärke von 750 Lux gegenüber der 2 Bundesliege vorzulegen. 
 
Der SC Rist schenkt der Stadt Wedel die Beleuchtungsanlage einschließlich Einbau für die 
Steinberghalle. Die Maßnahme wird durch die Firma Langbehn vorgenommen. Die Leuchten sind auf 
einer von der Hallendecke abgehängten Unterkonstruktion befestigt. Diese ist bauseits von der 
Stadt Wedel vorzuhalten. Die Beleuchtungsanlage wird insgesamt zwei Mal, zu zwei 
unterschiedlichen Zeitpunkten, angefasst.  
 
Die Erneuerung der Beleuchtungsanlage soll vor der Sanierung der  
Steinberghalle 2026/2027 bereits 2025 kurzfristig erfolgen. Dies ist die erste Montage.  
 
Zum Zeitpunkt der Hallensanierung wird die Demontage der Beleuchtungsanlage, und mit 
Fertigstellung der Halle die Montage der neuen Lichtanlage vorgenommen. Dies ist die zweite 
Montage. 
 
Die Schenkung umfasst:  
 
Die Demontage der derzeitigen Beleuchtungsanlage und die Montage der neuen Beleuchtungsanlage 
der Hallenbeleuchtung und der zugehörigen Elektro Unterverteilung inklusive einer Dali Steuerung.  
 
Bestandteil der Schenkung ist außerdem die Entsorgung der alten Beleuchtungsanlage und die 
Einlagerung der neuen Beleuchtungsanlage während der Hallensanierung.  
 
Für den Betrieb der Dali Steuerung ist eine 5-adrige Leitung notwendig. Sollte diese Zuleitung im 
Bestand nicht vorhanden sein, übernimmt der SC Rist die Kosten für die notwendige Installation. 
 
Bestandteil des Schenkungsvertrages ist auch eine vollständige Dokumentation der 
Beleuchtungsanlage und ihre Einweisung. Diese technischen Daten sind notwendig, um auch in 
Zukunft einen reibungslosen Umgang mit der Beleuchtungsanlage ermöglichen zu können und 
jederzeit einen Zugriff auf die notwendigen Unterlagen zu gewährleisten.  
 
Die Bauleitung für beide Montagen der Beleuchtungsanlage wird durch einen fachkundigen 
Architekten und einen Projektleiter mit der Fachrichtung Elektrotechnik im Auftrag und auf 
Rechnung von SC Rist vorgenommen. 
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Fortsetzung der Vorlage Nr. BV/2024/131 

Die Abnahme für die erste Montage der Beleuchtungsanlage erfolgt durch eine PVO-, DEKRA- oder 
TÜV- Prüfer auf Kosten des SC Rist. 
 
Das Eigentum an der Beleuchtungsanlage geht ab Abnahme und Mängelfreimeldung der ersten 
Montage auf die Stadt Wedel über.  
 
Die Gewährleistung beträgt zwei Jahre für Elektroinstallation gem. VOB/B.  
 
Die Übernahme der Kosten für den Ab- und Aufbau der Beleuchtungsanlage erfolgen durch den SC 
Rist innerhalb des Gewährleitungszeitraums. Die Kosten werden auch dann getragen, wenn 
innerhalb der Gewährleistungszeit mit der Maßnahme begonnen worden ist und der Zeitraum der 
eigentlichen Sanierungsphase den Gewährleitungszeitraum überschreitet. 
 
Im Falle einer Beschädigung des Hallenbodens aufgrund der Maßnahmen übernimmt der SC Rist die 
Kosten für die Wiederherstellung des Hallenbodens. 
 
Über die Schenkung wird ein Schenkungsvertag geschlossen, der der notariellen Beurkundung nach  
§ 518 Abs.1 BGB bedarf. Die Kosten übernimmt der SC Rist.  
 
Begründung der Verwaltungsempfehlung 
 

Die Empfehlung der Verwaltung ist die Schenkung der Beleuchtungsanlage inkl. Einbau anzunehmen 
und einen Schenkungsvertrag mit SC Rist zu schließen. 
 
Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen 
 

Sollte die Schenkung nicht vollzogen werden, würde der SC Rist zum Ende August 2025 die 
Zulassung der 2. Bundesliga Pro B verlieren. 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen:  ja  nein 
 

Mittel sind im Haushalt bereits veranschlagt  ja  teilweise   nein 
 

Es liegt eine Ausweitung oder Neuaufnahme von freiwilligen Leistungen vor:  ja  nein 
 

Die Maßnahme / Aufgabe ist  vollständig gegenfinanziert  (durch Dritte) 
  teilweise gegenfinanziert (durch Dritte) 
  nicht gegenfinanziert, städt. Mittel erforderlich 
 

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 21.02.2019 zum Handlungsfeld 8 (Finanzielle Handlungsfähigkeit) 
sind folgende Kompensationen für die Leistungserweiterung vorgesehen: 

 
(entfällt, da keine Leistungserweiterung) 
 
 
 

Ergebnisplan 
2024 alt 2024 neu 2025 2026 2027 2028 ff. Erträge / Aufwendungen 

 in EURO 
*Anzugeben bei Erträge, ob Zuschüsse / Zuweisungen, Transfererträge, Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge 
Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalkosten, Sozialtransferaufwand, Sachaufwand, Zuschüsse, Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen 

Erträge*                                     
Aufwendungen*                                     
Saldo (E-A)                                     
       

2024 alt 2024 neu  2025 2026 2027 2028 ff. Investition 
in EURO 

Investive Einzahlungen                                     
Investive Auszahlungen                                     
Saldo (E-A)                                     
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Fortsetzung der Vorlage Nr. BV/2024/131 

 
Anlage/n 
 

Keine 
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öffentlich 
 
Verantwortlich: 
Fachdienst Finanzen 

 
 

BESCHLUSSVORLAGE 

 
Geschäftszeichen 
3-204/Zw 

Datum 
13.01.2025 BV/2025/001 

 
Beratungsfolge Zuständigkeit Termine 
Rat der Stadt Wedel Entscheidung 30.01.2025 

 
wechselstrom und wechselgas GmbH 
hier: Erweiterung des Gesellschaftszwecks 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
 

Der Rat beschließt, die Bürgermeisterin zu beauftragen, als Gesellschaftsvertreterin der Stadtwerke 
Wedel GmbH die Geschäftsführung der Stadtwerke Wedel GmbH zu beauftragen, in ihrer Eigen-
schaft als Gesellschaftervertreter der Stadtwerke Wedel Beteiligungs-GmbH die Geschäftsführung 
der Beteiligungs-GmbH zu beauftragen, in ihrer Eigenschaft als Gesellschaftervertreter der wech-
selstrom und wechselgas GmbH wie folgt zu beschließen: 
 

§ 2 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages der wechselstrom und wechselgas GmbH wird wie folgt 
erweitert: „Auch der Aufbau und Betrieb von Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge sowie die 
Bereitstellung von Dienstleistungen innerhalb des Netzgebietes gehört zum Gegenstand des Un-
ternehmens.“ 
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Fortsetzung der Vorlage Nr. BV/2025/001 

Ziele 
 

1. Strategischer Beitrag des Beschlusses 
(Bezug auf Produkt / Handlungsfeld / Oberziele) 
 
 
2. Maßnahmen und Kennzahlen für die Zielerreichung des Beschlusses 
 
 
Darstellung des Sachverhaltes 
 

Ab dem 1. Januar 2025 ist es Netzbetreibern und vertikal integrierten Energieversorgern mit Netz-
betrieb untersagt, Eigentümer von E-Ladepunkten zu sein, sie zu entwickeln, zu verwalten oder zu 
betreiben. Dies gilt grundsätzlich auch für sog. De-minimis-Unternehmen mit weniger als 100.000 
angeschlossenen Kunden, die Vertrieb und Netzbetrieb in einer Gesellschaft vereinen, wie es die 
Stadtwerke Wedel GmbH tun. Für die Stadtwerke Wedel ist somit die Regelung für bestehende La-
depunkte aufgrund der Übergangsregelung in § 118 Abs. 34 EnWG bis zum 1. Januar 2025 umzuset-
zen.  
 
Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. (BDEW) hat versucht, eine angepasste 
Verlängerung der Übergangsregelung um weitere zwei Jahre auf den Weg zu bringen, die Aussicht 
auf Erfolg im Rahmen der aktuellen EnWG-Novelle haben sollte. Die ungewisse politische Lage be-
züglich einer Verlängerung der Übergangsfristen aufgrund der gescheiterten Regierungskoalition 
erfordert nun jedoch ein proaktives Handeln der Stadtwerke Wedel. 
 
§ 2 Absatz 1 des Gesellschaftsvertrages soll daher nach der Erweiterung wie folgt lauten: 
 
„Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung der Kunden mit Elektrizität und Gas außerhalb 
des Netzgebietes der Stadtwerke Wedel GmbH. Auch der Aufbau und Betrieb von Ladeinfrastruk-
tur für Elektrofahrzeuge sowie die Bereitstellung von Dienstleistungen innerhalb des Netzge-
bietes gehört zum Gegenstand des Unternehmens. Damit wird der Zweck der Stadtwerke Wedel 
GmbH dessen Gegenstand a) die Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser und Fernwärme, b) die 
Versorgung mit Telekommunikationsdienstleistungen im Kreis Pinneberg und im Westen des Ham-
burger Stadtgebiets, c) die Errichtung und der Betrieb eines Telekommunikations- und Datennetzes 
in Wedel, ist. Die Gesellschaft nutzt hierzu die Möglichkeiten der rationalen, sparsamen und um-
weltschonenden Energie- und Wasserverwendung und bringt auch -soweit wirtschaftlich vertretbar- 
erneuerbare Energiequellen ein. Diesem Ziel dienen auch die Kundenberatung und die Entwicklung 
neuer Dienstleistungen.“ 
 
Organisatorische Auswirkungen 
Aus organisatorischer Sicht ergeben sich für die Stadt Wedel keinerlei Auswirkungen. 
 
Kommunale Einflusssicherung 
Die Stadt übt aufgrund ihrer Stellung als mittelbare Gesellschafterin einen angemessenen Einfluss 
auf die Geschäftsführung der Gesellschaft aus. Eine entsprechende Einflussnahme wurde außerdem 
durch eine geeignete Gestaltung des Gesellschaftsvertrages gewährleistet (§§ 6, 9 und 13 des Ge-
sellschaftsvertrages). Die kommunale Einflussnahme auf die Stadtwerke Wedel GmbH, deren Toch-
ter- und Enkelgesellschaften wird über den Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung sicher-
gestellt.  
 
Finanzielle Auswirkungen 
Die Erweiterung des Gegenstandes der wechselstrom und wechselgas GmbH hat für die Stadt Wedel 
keine unmittelbaren finanziellen Auswirkungen. Kosten für die Erweiterung sind im geringen drei-
stelligen Bereich und auf Gebühren und Notarausgaben beschränkt und werden durch den Betrieb 
der Ladeinfrastruktur und Ausbau mittels Fördermittel bei weitem kompensiert. 
 
Wirtschaftliche Auswirkungen 
Die wechselstrom und wechselgas GmbH wird nur Leistungen erbringen, die bisher von der Stadt-
werke Wedel GmbH ohnehin bereits erbracht werden. Aus wirtschaftlicher Sicht überwiegen die 
Chancen der Erweiterung des Unternehmens die Risiken bei weitem, da der Stadtwerke Wedel 
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GmbH als vertikal integriertem Energieversorger mit Netzbetrieb untersagt wird, Eigentümer von E-
Ladepunkten zu sein, sie zu entwickeln, zu verwalten oder zu betreiben. Dies hätte zur Folge, dass 
der erfolgreiche und profitable Geschäftszweig eingestellt werden müsste. 
 
Auswirkungen für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Wedel 
Die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Wedel profitieren durch die Erweiterung des Gesellschafts-
zwecks zum einen durch den Weiterbetrieb und geplanten Ausbau der Ladesäuleninfrastruktur in 
Wedel und zum anderen durch das erwartende langfristige positive wirtschaftliche Ergebnis des E-
Mobilitätsbetriebs. Des Weiteren untermauert der Betrieb und Ausbau der E-Mobilitätsinfrastruktur 
die Vorreiterrolle der Stadtwerke Wedel als Konzern in der nachhaltigen Energieversorgung und 
stärkt das Image als innovativer Versorger. 
 
Personelle Auswirkungen 
Keine. 
 
 
Begründung der Verwaltungsempfehlung 
 

Gemäß § 102 Abs. 1 der Gemeindeordnung Schleswig-Holstein ist eine Erweiterung des Gegenstan-
des des Unternehmens zulässig, wenn ein im Vordergrund stehender öffentlicher Zweck das Unter-
nehmen rechtfertigt, die Leistungsfähigkeit der Gemeinde und die Wahrung der Interessen der 
Kommune gegeben sind. 
 
Der öffentliche Zweck der Erweiterung liegt darin, die kommunale Energieversorgung zu stärken 
und die Daseinsvorsorge zu gewährleisten. Die Dauer der Erweiterung des Gegenstandes des Unter-
nehmens soll entsprechend mittel- bis langfristig ausgelegt sein und ein Teil der Energiewende sein. 
 
Die mittelbare Beteiligung an der Gesellschaft betrifft die Leistungsfähigkeit der Stadt Wedel nur 
mittelbar, denn eine weitere Einlage wird weder von der wechselstrom und wechselgas GmbH ge-
zahlt, noch sind andere Zahlungen verpflichtend. 
 
Die Erweiterung passt zur strategischen Ausrichtung der Stadtwerke Wedel und sichert langfristig 
die Wettbewerbsfähigkeit, sowohl der Gemeinde als auch des kommunalen Unternehmens. 
 
Der entscheidende Grund der Stadtwerke Wedel GmbH für die Erweiterung des Gegenstandes ihrer 
Enkelgesellschaft, ist die Erfüllung gesetzlicher Anforderungen. Die Erweiterung des Gegenstandes 
des Unternehmens führt zu der Möglichkeit der Übertragung des Geschäftsfeldes der Elektromobi-
lität.  Dies wiederum ermöglicht die gesetzeskonforme Trennung von Netz- und Ladeinfrastruktur. 
Die Erweiterung des Gegenstandes stärkt zum einen den Erhalt und Ausbau der Ladeinfrastruktur in 
Wedel für das Engagement für nachhaltige Mobilität und die Energiewende, zum anderen wird der 
Fördermittelzugang ermöglicht, da aktuelle Förderungsversagungen aufgrund der gesetzlichen Vor-
gaben an die Stadtwerke Wedel GmbH versagt wurden. 
 
Es wird daher empfohlen, die Erweiterung zeitnah umzusetzen und den Gegenstand des Unterneh-
mens der wechselstrom und wechselgas GmbH anzupassen.  
 
Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Wedel hat am 09.12.2024 dieser geplanten Vorgehens-
weise zugestimmt, der Kommunalaufsichtsbehörde wurde die Erweiterungsabsicht am 10.12.2024 
angezeigt. Damit ein Gesellschafterbeschluss ergehen kann, ist nun ein Ratsbeschluss erforderlich, 
um die Bürgermeisterin zu einer Stimmabgabe zu ermächtigen. Die Entscheidung der Gemeinde 
wird gem. § 108 GO-SH wirksam, wenn die Kommunalaufsichtsbehörde nicht innerhalb von sechs 
Wochen nach Eingang der Beschlussfassung wegen Verletzung von Rechtsvorschriften widerspricht 
oder vor Ablauf der Frist erklärt, dass sie nicht widersprechen wird. 
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Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen 
 

Ohne Erweiterung des Gesellschaftszwecks und der Übertragung der entsprechenden Aufgaben an 
die wechselstrom und wechselgas GmbH würde der Stadtwerke Wedel GmbH als vertikal integrier-
tem Energieversorger mit Netzbetrieb untersagt werden, Eigentümer von E-Ladepunkten zu sein, 
sie zu entwickeln, zu verwalten oder zu betreiben. Dies hätte zur Folge, dass dieser erfolgreiche 
und profitable Geschäftszweig eingestellt werden müsste. 
 
Für den städtischen Haushalt ergeben sich unmittelbar keine Kosten oder Folgekosten (s. Begrün-
dung der Verwaltungsempfehlung, Punkt 4). 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen:  ja  nein 
 

Mittel sind im Haushalt bereits veranschlagt  ja  teilweise   nein 
 

Es liegt eine Ausweitung oder Neuaufnahme von freiwilligen Leistungen vor:  ja  nein 
 

Die Maßnahme / Aufgabe ist  vollständig gegenfinanziert  (durch Dritte) 
  teilweise gegenfinanziert (durch Dritte) 
  nicht gegenfinanziert, städt. Mittel erforderlich 
 

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 21.02.2019 zum Handlungsfeld 8 (Finanzielle Handlungsfähigkeit) 
sind folgende Kompensationen für die Leistungserweiterung vorgesehen: 

 
(entfällt, da keine Leistungserweiterung) 
 
 
 

Ergebnisplan 
2025 alt 2025 neu 2026 2027 2028 2029 ff. Erträge / Aufwendungen 

 in EURO 
*Anzugeben bei Erträge, ob Zuschüsse / Zuweisungen, Transfererträge, Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge 
Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalkosten, Sozialtransferaufwand, Sachaufwand, Zuschüsse, Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen 

Erträge*                                     
Aufwendungen*                                     
Saldo (E-A)                                     
       

2025 alt 2025 neu  2026 2027 2028 2029 ff. Investition 
in EURO 

Investive Einzahlungen                                     
Investive Auszahlungen                                     
Saldo (E-A)                                     

 
 

 
Anlage/n 
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